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Die „Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für Straßenbauarbeiten in 

Hamburg“, ZTV/St-Hmb.09, Fassung 02/22 wurden fortgeschrieben und liegen nun als Fassung 

07/23 vor. Die Fortschreibung wurde insbesondere erforderlich durch das Inkrafttreten der Man-

telVO, Artikel 1, ErsatzbaustoffV, der Bekanntgabe der TL VBit-StB 22 (ARS Nr. 06/2023) und 

TL BuB E-StB 20/23 (ARS Nr. 13/2023) durch das BMDV sowie fortgeschriebene Regelungen 

für Fahrbahndeckenbeton. Ferner wurden redaktionelle Änderungen vorgenommen und Druck-

fehler berichtigt. 

Folgende wesentliche Änderungen bzw. Ergänzungen wurden in den einzelnen Ziffern der 

ZTV/St-Hmb.09, Fassung 07/23 vorgenommen: 

Ziffer 1 Einsatz von Baustoffen 
Der Bundesrat hat der Mantelverordnung (MantelVO) zugestimmt, die Verordnung ist 

im Bundesgesetzblatt veröffentlicht und tritt nach 2 Jahren Übergangsfrist zum 01. Au-

gust 2023 in Kraft. Bei der Verwendung von Ersatzbaustoffen ist ab diesem Stichtag 

die „Verordnung über Anforderungen an den Einbau von mineralischen Ersatzbaustof-

fen in technischen Bauwerken“ (MantelVO, Artikel 1, ErsatzbaustoffV) zu beachten. 

Zeitgleich treten die „Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen 

Reststoffen/Abfällen – Technische Regeln –“ der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall 

(LAGA) mit den für Hamburg geltenden Ergänzungen außer Kraft. Die Regelungen aus 

RS 2/23 vom 17.02.2023 – Analytik für den Ausbau von Straßenbaustoffen und Böden 

hinsichtlich der Umstellung auf die Anforderungen gemäß der Ersatzbaustoffverord-

nung in Bauverträgen – gelten bis auf weiteres. 

Mit den TL VBit-StB 22 wird parallel zur TL Bitumen-StB 07/13 ein R1-Regelwerk zur 

Spezifikation viskositätsveränderter Bindemittel eingeführt. In diesem Regelwerk wird 

das Verhalten von bitumenhaltigen Bindemitteln bei erhöhten Gebrauchstemperaturen 

nicht mehr über das über 100 Jahre alte Prüfverfahren „Erweichungspunkt Ring und 

Kugel“ beurteilt. Künftig wird das Verformungsverhalten viskositätsveränderter As-

phalte ausschließlich über die Äqui-Schermodultemperatur T(G*=15 kPa) nach der AL 

DSR-Prüfung (BTSV) beurteilt. Das Verfahren Erweichungspunkt Ring und Kugel ist 

damit nicht mehr vertragsrelevant. Sämtliche bauvertraglichen Regelungen der ZTV 

Asphalt-StB zu Grenzwerten des Erweichungspunktes sind analog für die Äqui-Scher-

modultemperatur T(G*=15 kPa) anzuwenden. 

Der Erweichungspunkt hat sich schon seit langem gerade beim Einsatz von polymer-

modifizierten Frischbitumen und RC-Bitumen (aus Asphaltgranulat) als unsicheres 

Merkmal zur Beurteilung der Qualität des Bindemittels und der damit hergestellten As-

phalte erwiesen. In den Gremien der FGSV wurde daher bereits entschieden, dass in 

der kommenden Regelwerksgeneration (voraussichtlich 2024) der ZTV Asphalt-StB 



 
 

 

und TL Asphalt-StB der Erweichungspunkt ebenfalls durch die Äqui-Schermodultem-

peratur ersetzt wird. In Hamburg sind für diesen Schritt bereits alle Voraussetzungen 

erfüllt. Seit 2016 ist die Temperatur T(G*=15 kPa) für alle viskositätsveränderten As-

phalte und seit 2022 für sämtliche Asphalte bei allen Erst- und Kontrollprüfungen zu 

bestimmen. Die Äqui-Schermodultemperatur T(G*=15 kPa) nach der AL DSR-Prüfung 

(BTSV) ersetzt bauvertraglich den Erweichungspunkt Ring und Kugel nach DIN EN 

1427. In den Ziffern 4 bis 6 wurden entsprechende Anpassungen vorgenommen. 

Ankündigung: Für den Einbau von Walz- und Gussasphalt hat der Ausschuss für Ge-

fahrstoffe (AGS) des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) einen Ar-

beitsplatzgrenzwert (AGW) zum Schutze der Beschäftigten hinsichtlich Dämpfen und 

Aerosolen aus Bitumen festgelegt, welcher ab Ende 2024 verbindlich einzuhalten ist. 

Die Behörde für Verkehr und Mobilitätswende unterstützt weiter alle Auftragnehmer bei 

der Erarbeitung einer Branchenlösung und der Erprobung des Temperaturabsenkpo-

tentials zum Zwecke der Verringerung von Dampf‐ und Aerosolemissionen aus Bitu-

men. Die betreffenden Regelungen aus RS 2/22 vom 02.02.2022 gelten bis auf weite-

res. 

Ziffer 2 1. Tragschicht (Baustoffgemische und Gesteinskörnungen) 
Die TL BuB E-StB 20/23 wurden von der FGSV in Abstimmung mit dem BMDV und 

den Obersten Straßenbaubehörden der Länder redaktionell überarbeitet. Die Überar-

beitung war notwendig, da zum 01.08.2023 die MantelVO, Artikel 1, ErsatzbaustoffV 

in Kraft tritt. Hierdurch waren mehrere redaktionelle Änderungen im Text vorzunehmen. 

Für alle mineralischen Ersatzbaustoffe, die sowohl in den TL BuB E-StB 20/23 als auch 

in der Ersatzbaustoffverordnung enthalten sind, wurden die Abkürzungen der Ersatz-

baustoffverordnung zugeordnet. 

Ziffer 4 Asphalttragschichten 
Der untere Grenzwert für den Hohlraumgehalt in Asphalttragschichten wurde von 

2,0 Vol.- % auf nun 1,0 Vol.- % abgesenkt. 

Die Äqui-Schermodultemperatur T(G*=15 kPa) nach der AL DSR-Prüfung (BTSV) er-

setzt bauvertraglich den Erweichungspunkt Ring und Kugel nach DIN EN 1427. Die 

Regelungen der ZTV Asphalt-StB zu Grenzwerten des Erweichungspunktes gelten 

analog für die Äqui-Schermodultemperatur T(G*=15 kPa) bei allen Asphaltschichten. 

(ebenso in den Ziffern 5 und 6) 

Ziffer 9 Fahrbahndecken aus Beton 
Im Februar 2023 wurden alle Marktteilnehmer Transportbeton mit einer Vorankündi-

gung über die bevorstehende Fortschreibung der Regelungen für Fahrbahndeckenbe-



 
 

 

ton gemäß ZTV/St-Hmb. informiert und darauf hingewiesen, dass ab dem Einfüh-

rungstag ausschließlich Erstprüfungen nach folgendem Mindeststandard akzeptiert 

werden: Der Fahrbahndeckenbeton muss mindestens die Festigkeitsklassen C 30/37 

(normalerhärtend) bzw. C 35/45 (frühhochfest), die Feuchteklasse WA und die Expo-

sitionsklassen XF4 und XM2 nach den TL Beton-StB 07 und Ziffer 9.3 der ZTV/St-Hmb. 

einhalten. Der Sand muss den Alkaliempfindlichkeitsklassen E I-O oder E I-OF ent-

sprechen, für die Gesteinskörnungen d > 2 mm ist nur die Alkaliempfindlichkeitsklasse 

E I-S zulässig. Die Verwendung von Kies ist nicht zulässig, die Gesteinskörnung d > 2 

mm muss der Kategorie C90/1 entsprechen und mindestens in zwei getrennten Korn-

gruppen zugegeben werden. Die entsprechenden aktuellen Prüfzeugnisse sind Be-

standteil der Unterlagen zur Prüfung und Freigabe der Betonsorten. Es dürfen aus-

schließlich Zemente CEM I, CEM II/A-S oder CEM II/B-S mit niedrigem wirksamen Al-

kaligehalt und der Festigkeitsklasse 42,5 eingesetzt werden. Die zur Prüfung und Frei-

gabe einzureichende Erstprüfung (einschließlich etwaiger Anlagen wie Mischungsbe-

rechnung oder Rezeptur) muss für alle eingesetzten Ausgangsstoffe die eindeutigen 

Produktbezeichnungen und die gem. Ziffer 9.3 geforderten Baustoffeigenschaften 

(Klassen/Kategorien) konform der zum Nachweis miteinzureichenden Untersuchungs-

befunde ausweisen. Unpräzise Bezeichnungen wie beispielsweise „Splitt 8/16“ oder 

fehlende Nachweise werden nicht akzeptiert. 

Ich führe hiermit die ZTV/St-Hmb.09, Fassung 07/23 und damit auch die TL VBit-StB 22 und TL 

BuB E-StB 20/23 für den Straßenbau in Hamburg ein und bitte, diese ab sofort bei der Ent-

wurfsbearbeitung, Ausschreibung und Vergabe zu berücksichtigen. 

Die geänderten und auszutauschenden Blätter der ZTV/St-Hmb. sind aus der „Übersicht über die 

gültige Fassung“ zu ersehen. 

Die überarbeitete ZTV/St-Hmb. (Lose-Blatt-Sammlung) können aus dem Internet unter folgen-

dem Link heruntergeladen werden: 

www.hamburg.de/bvm/start-ztv-st-hmb 

Das Rundschreiben RS 3/23 kann im Intranet der FHH unter (https://fhhportal.ondata-

port.de/websites/0059-themen/SitePages/vorschriften.aspx) eingesehen und heruntergeladen 

werden. 

 

 

Stephan Deyß 

http://www.hamburg.de/bvm/start-ztv-st-hmb
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Datum der 
Einführung 08.04.09 08.06.09 02.06.10 16.06.11 29.02.12 13.05.13 23.06.14 19.12.16 28.11.17 

mit 
Rundschreiben 

RST 
2/09 

RST 
4/09 

RST 
3/10 

RST 
4/11 

RST 
1/12 

RST 
2/13 

RST 
2/14 

RS 
7/16 

RS 
6/17 

gültige 
Blattnummer 

mit 
Einführungs-

datum 
(Monat/Jahr) 

Ü-1 03/09 06/09 05/10 06/11 01/12 04/13 06/14 12/16 11/17 
Ü-2 03/09 06/09 05/10 06/11 01/12 04/13 06/14 12/16 11/17 
J-1 03/09  05/10 06/11   06/14 12/16 11/17 
J-2 03/09  05/10 06/11   06/14 12/16 11/17 
J-3 03/09  05/10 06/11   06/14 12/16 11/17 
J-4 03/09  05/10 06/11   06/14 12/16 11/17 

 J-5 03/09  05/10 06/11   06/14 12/16 11/17 
 J-6 03/09  05/10 06/11   06/14 12/16 11/17 
 1-1 03/09  05/10    06/14 12/16  
 1-2 03/09  05/10  01/12  06/14 12/16 11/17 
 1-3 03/09  05/10       
 1-4 03/09  05/10 06/11  04/13 06/14 12/16 11/17 
 1-5   05/10  01/12 04/13 06/14 12/16  
 2-1 03/09  05/10  01/12  06/14 12/16 11/17 
 2-2 03/09  05/10  01/12  06/14 12/16  
 3-1 03/09  05/10  01/12  06/14  11/17 
 3-2 03/09  05/10  01/12 04/13  12/16  
 3-3 03/09  05/10  01/12   12/16  
 3-4 03/09  05/10  01/12  06/14 12/16 11/17 
 3-5 03/09  05/10    06/14   
 3-6 03/09  05/10  01/12  06/14 12/16 11/17 
 3-7 03/09  05/10    06/14   
 3-8 03/09  -       
 3-9 03/09  -       
 4-1 03/09    01/12 04/13 06/14  11/17 
 4-2 03/09    01/12  06/14 12/16  
 4-3 03/09    01/12  06/14   
 4-4 03/09     04/13 06/14   
 4-5 03/09    01/12  06/14  11/17 
 4-6 03/09      06/14 12/16  
 4-7 03/09  05/10  01/12  06/14   
 4-8 03/09  05/10  01/12  06/14 12/16  
 4-9        12/16 11/17 
 5-1 03/09    01/12 04/13 06/14 12/16 11/17 
 5-2 03/09    01/12 04/13 06/14 12/16 11/17 
 5-3 03/09    01/12  06/14 12/16  
 5-4 03/09    01/12  06/14 12/16  
 5-5 03/09    01/12  06/14 12/16  
 5-6 03/09    01/12  06/14   
 5-7 03/09      06/14 12/16  
 5-8 03/09    01/12 04/13 06/14   
 5-9 03/09    01/12  06/14 12/16  
 5-10 03/09      06/14 12/16  
 6-1 03/09    01/12 04/13 06/14 12/16 11/17 
 6-2 03/09  05/10  01/12 04/13 06/14 12/16  
 6-3 03/09    01/12 04/13 06/14 12/16  
 6-4 03/09    01/12 04/13 06/14   
 6-5 03/09    01/12 04/13 06/14 12/16  
 6-6 03/09 06/09    04/13 06/14  11/17 
 6-7 03/09    01/12  06/14 12/16  
 6-8 03/09    01/12  06/14 12/16  
 6-9 03/09     04/13 06/14   
 6-10 03/09 06/09    04/13 06/14 12/16  
 6-11 03/09      06/14 12/16  
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Datum der 
Einführung 08.04.09 08.06.09 02.06.10 16.06.11 29.02.12 13.05.13 23.06.14 19.12.16 28.11.17 

mit 
Rundschreiben 

RST 
2/09 

RST 
4/09 

RST 
3/10 

RST 
4/11 

RST 
1/12 

RST 
2/13 

RST 
2/14 

RS 
7/16 

RS 
6/17 

gültige 
Blattnummer 

mit 
Einführungs-

datum 
(Monat/Jahr) 

7-1 03/09    01/12    11/17 
7-2 03/09    01/12    11/17 
7-3 03/09        11/17 
7-4 03/09        11/17 
7-5 03/09       12/16 11/17 
7-6 03/09    01/12     
8-1 03/09     04/13   11/17 
8-2 03/09    01/12 04/13   11/17 

 8-3 03/09    01/12 04/13   11/17 
 8-4 03/09    01/12 04/13 06/14  11/17 
 8-5 03/09     04/13  12/16 11/17 
 8-6 03/09    01/12 04/13  12/16 11/17 
 8-7 03/09     04/13 06/14 12/16 11/17 
 8-8 03/09     04/13 06/14 12/16  
 8-9 03/09     04/13 06/14 12/16  
 8-10 03/09  05/10   04/13 06/14 12/16  
 8-11 03/09     04/13 06/14 12/16  
 8-12        12/16  
 9-1 03/09    01/12 04/13  12/16 11/17 
 9-2 03/09       12/16  
 9-3 03/09       12/16  
 9-4 03/09  05/10  01/12   12/16  
 9-5   05/10     12/16  
 10-1 03/09   06/11   06/14  11/17 
 10-2 03/09   06/11 01/12 04/13 06/14   
 10-3 03/09   06/11  04/13 06/14 12/16  
 10-4 03/09   06/11   06/14   
 10-5 03/09   06/11   06/14  11/17 
 10-6 03/09   06/11   06/14   
 10-7    06/11   06/14   
 I.1 03/09     04/13    
 I.2 03/09     04/13    
 I.3 03/09     04/13    
 I.4 03/09     04/13    
 I.5 03/09     04/13    
 I.6 03/09     04/13    
 I.7 03/09     04/13    
 I.8 03/09     04/13 06/14   
 I.9 03/09     04/13 06/14   
 I.10 03/09     04/13 06/14   
 II.1 03/09    01/12  06/14 12/16  
 II.2 03/09       12/16 11/17 

 
  



Datum der 
Einführung 02.02.22 05.07.23 

mit 
Rundschreiben 

RS 
1/22 

RS 
3/23 

gültige 
Blattnummer 

mit 
Einführungs-

datum 
(Monat/Jahr) 

Ü-3 02/22 07/23 
Ü-4 02/22 07/23 
J-1 02/22 
J-2 02/22 
J-3 02/22 
J-4 02/22 
J-5 02/22 
J-6 02/22 
1-1 02/22 
1-2 02/22 
1-3 02/22 07/23 
1-4 02/22 
1-5 02/22 07/23 
1-6 02/22 07/23 
2-1 02/22 
2-2 02/22 
3-1 02/22 
3-2 02/22 
3-3 02/22 
3-4 02/22 
3-5 02/22 
3-6 02/22 
3-7 02/22 
4-1 02/22 07/23 
4-2 02/22 07/23 
4-3 02/22 07/23 
4-4 02/22 07/23 
4-5 02/22 07/23 
4-6 02/22 
4-7 02/22 07/23 
4-8 02/22 07/23 
4-9 02/22 07/23 
5-1 02/22 07/23 
5-2 02/22 07/23 
5-3 02/22 
5-4 12/16 07/23 
5-5 02/22 07/23 
5-6 02/22 
5-7 02/22 
5-8 02/22 07/23 
5-9 02/22 

5-10 - 
6-1 02/22 07/23 
6-2 12/16 07/23 
6-3 06/14 
6-4 02/22 
6-5 02/22 07/23 
6-6 02/22 
6-7 02/22 
6-8 12/16 
6-9 06/14 

6-10 02/22 07/23 
6-11 02/22 07/23 
6-12 02-22 07/23 
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Datum der 
Einführung 02.02.22 05.07.23 

mit 
Rundschreiben 

RS 
1/22 

RS 
3/23 

gültige 
Blattnummer 

mit 
Einführungs-

datum 
(Monat/Jahr) 

7-1 02/22 
7-2 02/22 
7-3 02/22 
7-4 02/22 
7-5 02/22 
7-6 02/22 
8-1 02/22 
8-2 02/22 
8-3 02/22 
8-4 02/22 
8-5 02/22 
8-6 02/22 
8-7 02/22 
8-8 12/16 
8-9 12/16 

8-10 12/16 
8-11 12/16 
8-12 12/16 
9-1 02/22 07/23 
9-2 12/16 07/23 
9-3 12/16 07/23 
9-4 02/22 07/23 
9-5 12/16 07/23 
9-6 - 07/23 

10-1 02/22 
10-2 02/22 
10-3 12/16 
10-4 06/14 
10-5 02/22 
10-6 06/14 
10-7 02/22 
I.1 04/13 
I.2 04/13 
I.3 04/13 
I.4 04/13 
I.5 04/13 
I.6 04/13 
I.7 04/13 
I.8 06/14 
I.9 02/22 
I.10 02/22 
II.1 02/22 
II.2 11/17 
II.3 11/17 
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1 

1.1 

1.2 

Allgemeines 

Mitgeltung von Regelungen des Bundes 
Die „Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für Straßen-

bauarbeiten in Hamburg“ - ZTV/St-Hmb.09 - beinhalten die in Tabelle 1.1 aufgelis-

teten Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien (ZTV), die 

von der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV) heraus-

gegeben und vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV, zuvor 

BMVI) bekanntgegeben und mit Rundschreiben Straßenbautechnik (RST, bis 

2014) und mit Rundschreiben Straßenwesen (RS, ab 2015) für den Straßenbau in 

Hamburg eingeführt worden sind. Sie sind Bestandteil von Bauverträgen für die 

Ausführung von Straßenbauarbeiten in Hamburg, wenn die ZTV/St-Hmb. Bestand-

teil des Bauvertrages sind. 

Die ZTV/St-Hmb. ändern bzw. ergänzen für den Zuständigkeitsbereich der ham-

burgischen Straßenbauverwaltung bestimmte Regelungen der in der Tabelle 1.1 

aufgeführten ZTV der FGSV auf Grund vorliegender Erfahrungen und besonderen 

Verhältnisse. Soweit keine Änderungen oder Ergänzungen vorgenommen sind, 

gelten die in Tabelle 1.1 aufgeführten ZTV der FGSV für den hamburgischen An-

wendungsbereich uneingeschränkt. 

Systematik und Aufbau 
Die geänderten bzw. ergänzten Abschnitte der mit RS bzw. RST eingeführten ZTV 

sind in den ZTV/St-Hmb. vor den jeweils aufgeführten Änderungen bzw. Ergän-

zungen benannt. 

Hierbei ist folgendes zu beachten: 

− Hinweise auf andere Abschnitte der von der FGSV herausgegebenen ZTV

oder Hinweise auf DIN-Normen,

− Überschriften innerhalb eines Abschnittes, sowie

− Bilder und Tabellen zählen nicht als eigenständige Absätze.

− Aufzählungen (z.B. durch Spiegelstriche gekennzeichnet) zählen zum voran-

gehenden Absatz.

Abschnitte der ZTV/St-Hmb. werden generell als „Ziffern“ bezeichnet, Abschnitte 

der von der FGSV herausgegebenen ZTV als „Abschnitte“. 

Die im folgenden Text mit Randstrich gekennzeichneten Absätze sind „Zusätzliche 

Technische Vertragsbedingungen“ im Sinne von §1 Abs. 2 Nr. 4 VOB Teil B  - DIN 

1961 -, wenn die ZTV/St-Hmb.09 Bestandteil des Bauvertrages sind. 

Die im folgenden Text kursiv gedruckten und nicht mit Randstrich gekennzeichne-

ten Absätze sind „Richtlinien“. Sie sind vom Auftraggeber bei der Aufstellung der 
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Leistungsbeschreibung sowie bei der Überwachung und Abnahme der Bauarbei-

ten zu beachten. 

Die angegebenen Richtwerte (R) sind im Rahmen der Eignungsnachweise einzu-

halten. Die Grenzwerte (G) sind absolute Werte. Über- oder Unterschreitungen 

gelten als Mangel. 

Grenzwerte beinhalten sowohl die Streuungen bei der Probenahme und die Ver-

trauensbereiche der Prüfverfahren als auch die arbeitsbedingten Ungleichmäßig-

keiten. 

1.3 Einsatz von Baustoffen 
In den ReStra (Hamburger Regelwerke für Planung und Entwurf von Stadtstraßen) 

der Behörde für Verkehr und Mobilitätswende ist festgelegt, dass Ersatzbaustoffe 

bei Straßenbaumaßnahmen vorrangig auszuschreiben sind, sofern die Anforderun-

gen aus Bautechnik und Umweltschutz den technisch gleichwertigen Einsatz mög-

lich machen. 

Ab Juni 2022 ist in jeder Baubeschreibung anzugeben und zu begründen, ob der 

Einbau von Ersatzbaustoffen grundsätzlich möglich ist bzw. in welchen Bereichen 

der Einsatz zwingend ausgeschlossen werden muss. 

Die im öffentlichen Straßen- und Wegebau der Freien und Hansestadt Hamburg ein-

setzbaren Ersatzbaustoffe (Recycling-Baustoffe, Baustoffe aus industriell hergestell-

ten Gesteinskörnungen) und natürlichen Baustoffe werden güteüberwacht und jähr-

lich mit Rundschreiben Straßenwesen (RS der Behörde für Verkehr und Mobilitäts-

wende) bekannt gegeben. In den veröffentlichten Listen ist neben den Bezugsquel-

len auch der mögliche Anwendungsbereich angegeben, bspw. RC-Baustoff für 

Frostschutzschichten FSS 0/32 (Liste 2 - Teil I) oder Elektroofenschlacke für As-

phaltdeckschichten EOS 2/5 (Liste 2 - Teil II). 

Für industriell hergestellte Müllverbrennungsaschen (HMVA) liegt eine unbefristete 

und somit dauerhafte Rücknahmeverpflichtung des Hanseatischen Schlackenkontor 

(HSK) vor. Damit entfallen künftige Entsorgungskosten und die HMVA bleibt durch 

die Wiederverwertung im Materialkreislauf. Dieses Alleinstellungsmerkmal bedingt 

die Rangfolge der Priorisierung in den Ziffern 2 und 3. 

Bei Lieferengpässen der ausgeschriebenen Baustoffgemische (HMVA-Frostschutz-

schicht, HMVA-Verfestigung oder HMVA-Tragschicht) sind als Alternativen grund-

sätzlich alle für den Anwendungsbereich gelisteten Ersatzbaustoffe zugelassen. Na-

türliche Materialien dürfen erst dann verwendet werden, wenn eine Lieferung von 

Ersatzbaustoffen insgesamt ausgeschlossen ist. 

Der Einsatz natürlicher Baustoffe ist auf das zwingend erforderliche Maß zu be-

schränken. 
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Der Bundesrat hat der Mantelverordnung (MantelVO) zugestimmt, die Verordnung 

ist im Bundesgesetzblatt veröffentlicht und tritt nach 2 Jahren Übergangsfrist zum 

01. August 2023 in Kraft.

Bei der Verwendung von Ersatzbaustoffen ist ab diesem Stichtag die „Verordnung 

über Anforderungen an den Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen in techni-

schen Bauwerken“ (MantelVO, Artikel 1, ErsatzbaustoffV) zu beachten. Zeitgleich 

treten die „Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Reststof-

fen/Abfällen – Technische Regeln –“ der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) 

mit den für Hamburg geltenden Ergänzungen außer Kraft. 

Danach gilt: 

- Der Abstand zwischen der Tragschichtunterkante und dem höchsten zu erwar-

tenden Grundwasserstand ist nach den Vorgaben der Ersatzbaustoffverordnung

(Grundwasserfreie Sickerstrecke, Grundwasserdeckschicht) einzuhalten.

- Der Einbau ist darüber hinaus ausgeschlossen

• in festgesetzten, vorläufig sichergestellten oder fachbehördlich geplanten

Trinkwasserschutzgebieten (I-III B),

• in Gebieten mit häufigen Überschwemmungen.

(Die Gewässerkarte mit den durch Rechtsverordnung des Senats festgelegten Über-

schwemmungsgebieten sowie Karten zu Einbaumöglichkeiten und -klassen von Er-

satzbaustoffen in technischen Bauwerken (außerhalb durchwurzelbarer Boden-

schichten) sind bei der Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft er-

hältlich.) 
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Die Tabelle 1.2 gibt eine Übersicht über die in Hamburg einsetzbaren Asphaltmisch-

gutsorten. Produkte und Ursprungswaren aus anderen Mitgliedsstaaten der Europä-

ischen Gemeinschaft oder der Türkei und Ursprungswaren aus den Mitgliedsstaaten 

des Europäischen Wirtschaftsraumes, die diesen technischen Vertragsbedingungen 

nicht entsprechen, werden einschließlich der im Herstellerstaat durchgeführten Prü-

fungen und Überwachungen als gleichwertig behandelt, wenn mit ihnen das gefor-

derte Schutzniveau – Sicherheit, Gesundheit und Gebrauchstauglichkeit – gleicher-

maßen dauerhaft erreicht wird. 

Die Produkte und Produktsysteme einschließlich deren Verarbeitung müssen die 

Anforderungen für den vorgesehenen Verwendungszweck anhand vergleichbarer 

Prüfvorschriften gleichwertig erfüllen. Sie müssen: 

− einer vergleichbaren Erstprüfung und einer Werkseigenen Produktionskontrolle

unterworfen sein und

− durch eine hinreichende Anzahl von vergleichbaren Anwendungen erfolgreich

erprobt sein

Die Prüfstellen müssen die gleiche fachliche Kompetenz und Unabhängigkeit ha-

ben, wie die in den jeweiligen Technischen Regelwerken festgelegten Prüfstellen. 

Ist eine ausländische Prüfstelle für den speziellen Bereich gemäß den Kriterien der 

Normenreihe EN 45000 vom Mitgliedstaat anerkannt, so wird die Gleichwertigkeit 

der Prüfstelle – widerleglich – vermutet. 

Die Prüfprotokolle von Grundprüfungen sowie von Qualitätsüberwachungsmaß-

nahmen der letzten zwei Jahre und die Auswertungen der Prüfprotokolle müssen, 

gegebenenfalls unter Verwendung von in der Europäischen Gemeinschaft bzw. 

Europäischen Wirtschaftsraum gebräuchlichen Symbolen, vollständig zur Verfü-

gung stehen. 

Auf Verlangen hat der Auftragnehmer die Unterlagen über die Prüfung und 

Überwachung der Produkte dem Auftraggeber in deutscher Sprache unverzüglich 

vorzulegen. 
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Tabelle 1.1: Für den Straßenbau in Hamburg eingeführte ZTV 

ZTV A-StB 12 
Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien 
für Aufgrabungen in Verkehrsflächen 
(RST 2/13 vom 13.05.2013) 

ZTV Asphalt-StB 07/13 
Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien 
für den Bau von Verkehrsflächenbefestigungen aus Asphalt  
(RST 2/14 vom 23.06.2014) 

ZTV BEA-StB 09/13 
Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien 
für die Bauliche Erhaltung von Verkehrsflächenbefestigungen 
- Asphaltbauweisen (RST 2/14 vom 23.06.2014)

ZTV BEB-StB 15 
Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien 
für die Bauliche Erhaltung von Verkehrsflächenbefestigungen 
- Betonbauweisen (RS 7/16 vom 19.12.2016)

ZTV Beton-StB 07 
Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien 
für den Bau von Tragschichten mit hydraulischen Bindemitteln 
und Fahrbahndecken aus Beton (RST 1/09 vom 08.04.2009) 

ZTV E-StB 17 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien 
für Erdarbeiten im Straßenbau (RS 6/17 vom 28.11.2017) 

ZTV Fug-StB 15 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien 
für Fugen in Verkehrsflächen (RS 7/16 vom 19.12.2016) 

ZTV La-StB 18 
Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien 
für Landschaftsbauarbeiten im Straßenbau 
(RS 1/22 vom 02.02.2022) 

ZTV M 13 
Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien 
für Markierungen auf Straßen (RST 2/14 vom 23.06.2014) mit 
den Änderungen, Ergänzungen, Erläuterung aus ARS 25/2016 
(RS 7/16 vom 19.12.2016) 

ZTV Pflaster-StB 20 
Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien 
zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfas-
sungen (RS 1/22 vom 02.02.2022) 

ZTV – SA 97 
Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien 
für Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Straßen  
(RST 8/99 vom 14.10.1999) 

ZTV SoB-StB 20 
Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien 
für den Bau von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau 
(RS 1/22 vom 02.02.2022) 

TL Gestein-StB 04 
Fassung 18 

Technische Lieferbedingungen für Gesteinskörnungen im Stra-
ßenbau (RS 1/22 vom 02.02.2022) 

ZTV Verm-StB 01 
Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien 
für die Bauvermessung im Straßen- und Brückenbau 
(RST 4/01 vom 10.12.2001) 

ZTV – Siele Hamburg 15 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen für den Bau von 
Sielen 

TL VBit-StB 22 Technische Lieferbedingungen für gebrauchsfertige Viskositäts-
veränderte Bitumen (RS 3/23 vom 05.07.2023) 

(  ) Einführung mit Rundschreiben RST bzw. RS der Behörde für Verkehr und Mobilitätswende 
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Tabelle 1.2: Zusammenstellung der Asphaltmischgutarten und -sorten für Verkehrsflächenbefestigungen und 
Brückenbeläge in der Freien und Hansestadt Hamburg 

Zeile Asphaltmischgutart Asphaltmisch-
gutsorte Bindemittel Belastungsklasse 

1 Asphalttragschichtmischgut AC 22 T Hmb 50/70+1) Bk100 bis Bk0,3, 
Asphaltoberbau, Rad- 
und Gehwege 

2 Asphaltbinder AC 16 B Hmb 10/40-65 A 
PmB 10/25 VL 

Bk100 bis Bk3,2 

3 AC 16 B N 50/70 
35/50 VL 

Bk1,8 bis Bk0,3 bei 
Aufgrabungen 

4 Asphaltbeton für Asphalt-
deckschichten 

AC 8 D N 50/70 
35/50 VL 

Bk1,8 bis Bk0,3 

5 AC 5 D L 70/100 
50/80 VL 

Bk0,3 mit B≤0,1, 
Rad- und Gehwege 

6 Splittmastixasphalt für 
Asphaltdeckschichten 
mit Aufhellungsgestein 

SMA 8 Hmb 10/40-65 A 
PmB 25/45 VL 
(PmB 10/25 VL) 
(40/100-65 A) 

Bk100 

7 25/55-55 A 
(PmB 25/45 VL) 

Bk32 bis Bk3,2 

8 Gussasphalt für Asphalt-
deckschichten mit Aufhel-
lungsgestein2) 
Bearbeitung der Oberfläche 
gemäß Verfahren A3), 4) 

MA 8 S5) 15/25 VL 
PmB 10/25 VL6) 
PmB 25/45 VL6) 

Bk100 bis Bk3,2 bei 
Aufgrabungen, Entwäs-
serungsrinnen 

9 Gussasphalt für Asphalt-
deckschichten 
Bearbeitung der Oberfläche 
gemäß Verfahren A3), 4) 

MA 8 N 25/35 VL Bk1,8 und Bk0,3 auf 
Bauwerken, Entwässe-
rungsrinnen 

10 Gussasphalt für Asphalt-
deckschichten mit Aufhel-
lungsgestein 
Bearbeitung der Oberfläche 
gemäß Verfahren B3), 4) 

MA 5 S 15/25 VL  
PmB 10/25 VL6) 
PmB 25/45 VL6) 

Bk100 bis Bk3,2 

11 Gussasphalt für Asphalt-
schutzschichten 

MA 11 S PmB 10/25 VL 
PmB 25/45 VL 

Bk100 bis Bk3,2 auf 
Bauwerken 

12 MA 11 N 25/35 VL Bk1,8 bis Bk0,3 auf 
Bauwerken 

Erläuterungen: Hmb = Hamburger Zusammensetzung gemäß ZTV/St-Hmb.09 
VL = viskositätsverändertes Bitumen gemäß den TL VBit-StB 22 und der Erfahrungssammlung über die 

Verwendung von Fertigprodukten und Zusätzen zur Temperaturabsenkung von Asphalt der BASt 
( ) in besonderen Fällen 
1) Resultierendes Bindemittel mit erhöhter Äqui-Schermodultemperatur T(G*=15 kPa) am rückgewonnenen

Bindemittel in der Kontrollprüfung von höchstens  65 °C
2) bei Entwässerungsrinnen: auch ohne Aufhellungsgestein – deutliche Kennzeichnung zwingend erforder- 

     lich „Belastungsklasse: nur Entwässerungsrinnen bei Bk100 bis Bk3,2“ 
3) bei Entwässerungsrinnen: Verfahren C mit ECS < 35
4) siehe Abschnitt 3.9.5 der ZTV Asphalt-StB 07/13
5) auf Bauwerken kann aufgrund größerer Schichtdicken der Einsatz von MA 11 S erforderlich sein
6) bei Asphaltdeckschichten auf Bauwerken
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2. 1. Tragschicht 

Es gelten die 

 Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für den 
Bau von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau, Ausgabe 2020 
(ZTV SoB-StB 20), 

in Verbindung mit den 

 Technischen Lieferbedingungen für Baustoffgemische und Böden zur 
Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau, Ausgabe 
2020 (TL SoB-StB 20), 

jedoch mit folgenden Änderungen bzw. Ergänzungen: 

2.1 Schicht aus frostunempfindlichem Material (SfM) 
2.1.1 Baugrundsätze 

Abschnitt 1.3.2, Absatz 1, der ZTV SoB-StB 20 wird geändert in: 

Die Mindestdicke des frostsicheren Straßenaufbaues bzw. die erforderliche 

Gesamtkonstruktionsdicke bei Bauweisen mit vollgebundenem Oberbau richtet 

sich nach den Festlegungen der ReStra (Hamburger Regelwerke für Planung und 

Entwurf von Stadtstraßen) der Behörde für Verkehr und Mobilitätswende. 

2.1.2 Baustoffe, Baustoffgemische und Böden 
Abschnitt 2.2.2 der ZTV SoB-StB 20 wird ergänzt um: 

Schichten aus frostunempfindlichem Material (SfM) sind für die Verwendung von 

Ersatzbaustoffen (Recycling-Baustoffe, Hausmüllverbrennungsasche und andere 

Baustoffe aus industriell hergestellten Gesteinskörnungen) geeignet. Die 

Festlegungen der ReStra der Behörde für Verkehr und Mobilitätswende und die 

Regelungen der Ziffer 1.3 sind zu berücksichtigen. 

Die verwendeten Ersatzbaustoffe und natürlichen Baustoffe müssen einer 

Gütesicherung bzw. Güteüberwachung in bauphysikalischer und umweltrelevanter 

Hinsicht (Werkseigene Produktionskontrolle, freiwillige Fremdüberwachung, 

Baustoffeingangsprüfung, Eignungsnachweis) nach den TL Gestein-StB 04/18, TL 

SoB-StB 20, TL G SoB-StB 20 und TL BuB E-StB unterliegen und die dort 

gestellten Anforderungen erfüllen. 

Anstehende, natürlich gewachsene enggestufte Böden gem. DIN 18196 können 

als Schichten aus frostunempfindlichem Material (SfM) genutzt werden. 

Die Anforderungen der ZTV E-StB 17 bzw. ZTV SoB-StB 20 sind einzuhalten. 
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2.1.3 Abrechnung von Bodenlieferungen 
Kleinere Mengen können im Einvernehmen mit dem Auftraggeber nach Wagen-

aufmaß unter Berücksichtigung eines Auflockerungsfaktors von 0,8 ermittelt 

werden. 

Bei Oberboden wird kein Auflockerungsfaktor berücksichtigt. 

2.2 Frostschutzschichten (FSS) 
2.2.1 Baugrundsätze 

Abschnitt 1.3.2, Absatz 1 der ZTV SoB-StB 20 wird ergänzt um: 

Die Regelungen der Ziffer 1.3 sind zu berücksichtigen. Die erforderliche Dicke der 

Frostschutzschicht richtet sich nach den Festlegungen der ReStra der Behörde für 

Verkehr und Mobilitätswende. Frostschutzschichten bieten sich - insbesondere 

wegen der großen Schichtdicken - für die Verwendung von Ersatzbaustoffen 

(Recycling-Baustoffe, Hausmüllverbrennungsasche und andere Baustoffe aus 

industriell hergestellten Gesteinskörnungen) an. 

2.2.2 Baustoffgemische 
Abschnitt 2.3.2 der ZTV SoB-StB 20 wird ergänzt um: 

Es gilt Ziffer 2.1.2, 3. Absatz. 

Unter sonst gleichen bautechnischen und umweltrelevanten Bedingungen sind 

folgende Baustoffe in nachstehender Rangfolge im Baustoffgemisch vorzusehen: 

1. HMV-Aschen

2. Ersatzbaustoffe (RC-Baustoffe oder industriell hergestellte Gesteinskörnungen)

3. Natürliche Gesteinskörnungsgemische

2.3 Selbsterhärtende Tragschicht 
Abschnitt 2.6.2 der ZTV SoB-StB 20 wird geändert in: 

Diese Bauweise ist aufgrund der häufigen Aufgrabungen nicht anzuwenden. 
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3. 2. Tragschicht 

3.1 Verfestigungen 
Es gelten die 

Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für den 
Bau von Tragschichten mit hydraulischen Bindemitteln und 
Fahrbahndecken aus Beton, Ausgabe 2007 (ZTV Beton-StB 07), 

in Verbindung mit den 

Technischen Lieferbedingungen für Baustoffe und Baustoffgemische für 
Tragschichten mit hydraulischen Bindemitteln und Fahrbahndecken aus 
Beton, Ausgabe 2007 (TL Beton-StB 07), 

jedoch mit folgenden Änderungen bzw. Ergänzungen: 

3.1.1 Baugrundsätze 
Abschnitt 1.3.3.1, Absätze 1 bis 3, der ZTV Beton-StB 07 wird geändert in: 

Die erforderliche Dicke der Schicht richtet sich nach der ReStra (Hamburger 

Regelwerke für Planung und Entwurf von Stadtstraßen) der Behörde für Verkehr und 

Mobilitätswende. 

Für den Einsatz von Ersatzbaustoffen gelten die Regelungen der Ziffer 1.3. 

 

3.1.2 Baustoffe, Baustoffgemische und Einbaugemische 
Abschnitt 2.1.1 und Abschnitt 2.2.1 der ZTV Beton-StB 07 werden ergänzt um: 

Unter sonst gleichen bautechnischen und umweltrelevanten Bedingungen sind 

folgende Baustoffe in nachstehender Rangfolge im Baustoffgemisch vorzusehen: 

1. HMV-Aschen 

2. Ersatzbaustoffe (RC-Baustoffe oder industriell hergestellte Gesteinskörnungen) 

3. Natürliche grobkörnige Böden nach DIN 18196 

 

Für die Verfestigung sind nur HMV-Aschen zu verwenden, die mindestens 6 

Monate gelagert wurden. Den HMV-Aschen und Böden können ca. 15 - 20 M.-% 

Steinkohlenflugasche (SFA), die die Anforderungen der TL Gestein-StB 04, 

Ausgabe 2004 / Fassung 2018 erfüllen, beigemischt werden. 

 
Abschnitt 2.2.1 der TL Beton-StB 07 wird geändert in: 

Als Bindemittel werden Zemente nach DIN EN 197 oder DIN 1164 entsprechend 

der Tabelle 1 der TL Beton-StB 07 verwendet. 
 

Abschnitt 3.1.3 der TL Beton-StB 07 wird ergänzt um: 

Bei der Verfestigung von HMV-Aschen ist beim Einbau des Baustoffgemisches der 

Wassergehalt so zu bemessen, dass er 1 - 2 M-% über dem optimalen 

Wassergehalt liegt. 
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3.1.3 Ausführung 

Abschnitt 2.2.3.1 der ZTV Beton-StB 07 wird ergänzt um: 

Bei Anwendung des Baumischverfahrens in anbaufreien Straßen muss 

sichergestellt sein, dass keine Schäden und Belästigungen auf angrenzende 

Flächen entstehen. Die Zustimmung des Auftraggebers zur Anwendung des 

Verfahrens ist einzuholen. 

Verfestigungen in bebauten Gebieten sind nach dem Zentralmischverfahren 

herzustellen. 

3.1.4 Kerben 
Abschnitt 2.1.3, Absatz 1, der ZTV Beton-StB 07 wird geändert in: 

Verfestigungen werden im frischen Zustand mit Kerben hergestellt. 

Abschnitt 2.1.3, Absatz 3, der ZTV Beton-StB 07 wird geändert in: 

Kerben in Querrichtung sind durch Einrütteln oder Einschneiden in Abständen von 

2,5 m auszubilden, in Längsrichtung beträgt der max. Kerbabstand 5 m. In 

Verfestigungen unter Betondecken entspricht das Kerbbild der Verfestigung den 

Längs- und Querfugen der Decke. 

Abschnitt 2.1.3, Absatz 5, der ZTV Beton-StB 07 entfällt. 
Abschnitt 2.1.3.2, Absatz 1, der ZTV Beton-StB 07 wird ergänzt um: 
Um sicherzustellen, dass die in die frische Verfestigung eingebrachten Kerben 

quer zur Achse sich öffnen, müssen diese Kerben besonders behandelt werden: 

Sobald die Verfestigung ausreichend erhärtet ist, wird eine Vibrationswalze 

unmittelbar über den Kerben aufgestellt. Im Stand wird die Vibration eingeschaltet 

und nach Brechen der Kerbe abgestellt. Ohne Vibration wird die Walze zu den 

anderen Kerben gefahren und dort in gleicher Weise gearbeitet. 

3.1.5 Anforderungen 
Abschnitt 2.1.6 der ZTV Beton-StB 07 wird geändert in: 

Es gelten folgende Werte für die Druckfestigkeit im Alter von 28 Tagen: 

a) Hausmüllverbrennungsasche (HMV-Asche) 

Zieldruckfestigkeit in der Erstprüfung:  ~ 9,0 MN/m2 

Grenzwerte in der Kontrollprüfung unter Asphalt: ≥ 3,5 bis 12,0 MN/m2 

Grenzwerte in der Kontrollprüfung unter Beton: ≥ 6,0 MN/m2 

b) Ersatzbaustoffe und Bodengruppen nach DIN 18196 

Grenzwerte nach ZTV Beton-StB und zusätzlich 
Grenzwert in der Kontrollprüfung unter Asphalt: ≤ 9,0 MN/m² 
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3.1.6 Prüfungen 
3.1.6.1 Erstprüfung 

Abschnitt 1.3.2.1 der ZTV Beton-StB 07 wird ergänzt um: 

Die Erstprüfung für Verfestigungen sind nur mit Sichtvermek der Behörde für 

Verkehr und Mobilitätswende für das laufende Kalenderjahr einschließlich bis 

zum 31. März des Folgejahres gültig. Erstprüfungen für Verfestigungen von 

Böden nach DIN 18196 können höchstens einmal durch erneuten Sichtvermerk 

für ein weiteres Kalenderjahr verlängert werden. 
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3.2 Schottertragschicht 

Es gelten die 

 Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für den 
Bau von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau, Ausgabe 2020 
(ZTV SoB-StB 20), 

in Verbindung mit den 

 Technischen Lieferbedingungen für Baustoffgemische und Böden zur 
Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau, Ausgabe 
2020 (TL SoB-StB 20), 

jedoch mit folgenden Änderungen bzw. Ergänzungen: 

3.2.1 Baugrundsätze 
Abschnitt 2.3.1 der ZTV SoB-StB 20 wird ergänzt um: 

Für die Anwendungsbereiche von Ersatzbaustoffen (Recycling-Baustoffe und 

Baustoffe aus industriell hergestellten Gesteinskörnungen) gelten die ReStra 

(Hamburger Regelwerke für Planung und Entwurf von Stadtstraßen) der Behörde 

für Verkehr und Mobilitätswende in Verbindung mit den Regelungen der Ziffer 1.3. 

Alle natürlichen Gesteinskörnungen, Recycling-Baustoffe und Baustoffe aus 

industriell hergestellten Gesteinskörnungen bedürfen der Zulassung der Behörde 

für Verkehr und Mobilitätswende. Die Zulassung wird erteilt, wenn die 

Anforderungen der TL SoB-StB 20 eingehalten werden. Die Zulassung erlischt, 

wenn die Prüfzeugnisse im Rahmen der Güteüberwachung nach TL G SoB-StB 20 

nicht unaufgefordert innerhalb der vereinbarten Fristen erneuert oder 

Anforderungen nicht mehr dauerhaft erfüllt werden. 

3.2.2 Baustoffgemische 
Es gilt Ziffer 2.2. 

Abschnitt 2.3.2 der ZTV SoB-StB 20 wird geändert in: 

Es sind Baustoffgemische 0/32 und 0/45 nach TL SoB-StB 20, Abschnitt 2.4 zu 

verwenden. 
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3.2.3 Anforderungen 

Abschnitt 2.4.4.2, Absätze 6 und 7 der ZTV SoB-StB 20 wird geändert in: 

Ausgehend von einem Verformungsmodul auf dem Planum von mindestens  

EV2 = 45 MN/m2 müssen in Abhängigkeit von der Schichtdicke auf der Tragschicht 

folgende EV2-Werte erreicht werden: 

Schichtdicke ≥  20 cm: Verformungsmodul Ev2  ≥ 100 MN/m2 

Schichtdicke ≥  25 cm: Verformungsmodul Ev2  ≥ 120 MN/m2 

Schichtdicke ≥  30 cm: Verformungsmodul Ev2  ≥ 150 MN/m2 

3.2.4 Prüfverfahren 
Abschnitt 3.4.7 der ZTV SoB-StB 20 wird ergänzt um: 

Der Verformungsmodul kann ersatzweise mit dem dynamischen 

Plattendruckversuch nach TP-BF-StB Teil B 8.3 ermittelt werden. Hierzu sind zwei 

Einzelversuche im Abstand ≤ 50 cm durchzuführen und aus den Einzelergebnissen 

der Mittelwert zu bilden. Die zulässige Spannweite beträgt 11 MN/m2. Bei 

Überschreiten der zulässigen Spannweite ist ein dritter Einzelversuch 

durchzuführen und zur Mittelwertbildung heranzuziehen. 

Für die Anwendung des dynamischen Plattendruckversuches sind die aus 

Vergleichsmessungen ermittelten Zusammenhänge zwischen den Ergebnissen 

des dynamischen und statischen Plattendruckversuches für 

– Böden nach DIN 18196 der Frostempfindlichkeitsklasse F2, 

– Tragschichten aus frostunempfindlichem Material (F1), 

– Schottertragschichten, 

– Tragschichten aus ungebundener Hausmüllverbrennungsasche, 

der Tabelle 3.1 heranzuziehen. 

Tabelle 3.1: Vergleichswerte zwischen Ev2 und Evd 

Anforderungswert Ev2 

Statischer Plattendruckversuch 
Anforderungswert Evd 

Dynamischer Plattendruckversuch 

 ≥   45 

 ≥   80 

≥ 100 

≥ 120 

≥ 150 

≥ 25 

≥ 40 

≥ 50 

≥ 65 

≥ 70 
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3.3 Tragschicht aus ungebundener Hausmüllverbrennungsasche 

Es gelten die 

 Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für den 
Bau von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau, Ausgabe 2020 (ZTV 
SoB-StB 20), 

in Verbindung mit den 

 Technischen Lieferbedingungen für Baustoffgemische und Böden zur 
Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau, Ausgabe 
2020 (TL SoB-StB 20), 

jedoch mit folgenden Änderungen bzw. Ergänzungen: 

3.3.1 Baugrundsätze 
Abschnitt 2.3.2 der ZTV SoB-StB 20 wird geändert in: 

Hausmüllverbrennungsasche (HMV-Aschen-Tragschicht) kann entsprechend der 

ReStra (Hamburger Regelwerke für Planung und Entwurf von Stadtstraßen) der 

Behörde für Verkehr und Mobilitätswende als 2. Tragschicht verwendet werden. 

Es gelten die Regelungen der Ziffer 1.3. 

Für ungebundene Tragschichten unter Pflasterdecken und Plattenbelägen gemäß 

ReStra dürfen nur HMV-Asche-Tragschichten verwendet werden, die einen 

reduzierten Salzgehalt aufweisen. 

HMV-Aschen dieser Qualität werden jährlich mit Rundschreiben Straßenwesen 

(RS) der Behörde für Verkehr und Mobilitätswende bekannt gegeben. 

Eine Asphaltüberdeckung der Tragschicht aus HMV-Asche muss mindestens  

16 cm betragen. 

HMV-Asche ist nicht für die Verfüllung von Leitungsgräben und außerhalb von 

Fahrbahnen nicht im Wurzelbereich von Bäumen zu verwenden. 

Zur Vermeidung von Schäden an korrosionsgefährdeten Einbauten wie z.B. 

Rohrleitungen, Schiebern u. ä. ist ein direkter Kontakt zur HMV-Asche zu 

vermeiden. Der Mindestabstand zur HMV-Asche beträgt 50 cm. 

Die „Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen 

Reststoffen/Abfällen -Technische Regeln-“ der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall 

(LAGA) mit den für Hamburg geltenden Ergänzungen sind einzuhalten (siehe Ziffer 

3.2.1). 
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3.3.2 Baustoffgemische 
Es gilt Ziffer 2.2. 
Abschnitt 2.4.2 der ZTV SoB-StB 20 wird geändert in: 

Es sind HMV-Aschen der Körnung 0/32 zu verwenden. Die Korngrößenverteilung 

muss bei der Lieferung innerhalb der in Bild 3.1 angegebenen Grenzen liegen. 

Bild 3.1: HMV-Aschen – Tragschicht 0/32 

3.3.3 Anforderungen 
Abschnitt 2.4.4.1 der ZTV SoB-StB 20 gilt nicht. 

Abschnitt 2.4.4.2, Absätze 6, 7 und 8, der ZTV SoB-StB 20 wird geändert in: 

Ausgehend von einem Verformungsmodul auf dem Planum von mindestens 

Ev2 = 45 MN/m2 müssen in Abhängigkeit von der Schichtdicke auf der Tragschicht 

folgende Ev2-Werte erreicht werden: 

Schichtdicke ≥ 25 cm: Verformungsmodul  Ev2  ≥ 120 MN/m2 

Schichtdicke ≥ 30 cm: Verformungsmodul  Ev2  ≥ 150 MN/m2 

3.3.4 Eignungsprüfung 
Abschnitt 3.1 der ZTV SoB-StB 20 wird ergänzt um: 

Die Ergebnisse der Güteüberwachung nach den TL G SoB-StB 20 in Verbindung 

mit Ziffer 3.3.2 ersetzen die Eignungsprüfung. Für jede Baumaßnahme ist ein 

Eignungsnachweis gemäß Abschnitt 1.4.2 der ZTV SoB-StB 20 zu erbringen. 

3.3.5 Prüfverfahren 
Abschnitt 3.4.7 der ZTV SoB-StB 20 wird ergänzt um Ziffer 3.2.4 
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4 Herstellen von Asphalttragschichten 

4.1 Allgemeines 
Es gelten die  

 Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für den 
Bau von Verkehrsflächenbefestigungen aus Asphalt, Ausgabe 2007 / 
Fassung 2013 (ZTV Asphalt-StB 07/13), 

in Verbindung mit den 

 Technischen Lieferbedingungen für Asphaltmischgut für den Bau von 
Verkehrsflächenbefestigungen, Ausgabe 2007 / Fassung 2013 (TL As-
phalt-StB 07/13), 

jedoch mit folgenden Änderungen bzw. Ergänzungen: 

4.2 Baugrundsätze 
Der Abschnitt 3.4.2 der ZTV Asphalt-StB 07/13 wird ergänzt um: 

Für die Wahl der Asphaltmischgutarten /–sorten und des Bindemittels ist die Ta-

belle 4.1 maßgebend, Einbaudicke und Anordnung der Asphalttragschichten in Ab-

hängigkeit von Bauweise und Belastungsklasse sind durch die ReStra (Hamburger 

Regelwerke für Planung und Entwurf von Stadtstraßen) der Behörde für Verkehr 

und Mobilitätswende geregelt. 

Tabelle 4.1: Asphaltmischgutsorten für Asphalttragschichten 

Zeile Asphaltmischgutart Asphalt-
mischgutsorte Bindemittel Belastungsklasse 

1 Asphalttragschichtmischgut AC 22 T Hmb 50/70+1) Bk100 bis Bk0,3, 
Asphaltoberbau, 
Rad- und Gehwege 

Erläuterung:  Hmb = Hamburger Zusammensetzung gemäß ZTV/St-Hmb.09 
 1) Resultierendes Bindemittel mit erhöhter Äqui-Schermodultemperatur T(G*=15 kPa) des 

rückgewonnenen Bindemittels von höchstens 65 °C 
 
Asphalttragschichtmischgut AC 22 T Hmb ist für eine Mindest-Einbaudicke von  

8 cm oder eine Mindest-Einbaumenge von 185 kg/m² geeignet. 

Die Kontrollprüfungsergebnisse der letzten Jahre zeigen, dass die Hohlraumgehalte 

in Asphalttragschichten AC 22 T Hmb den oberen Grenzwert von 9,0 Vol.-% i.d.R. 

deutlich unterschreiten und viele Ergebnisse im Bereich zwischen 2 bis 5 Vol.-% 

liegen. 
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Nach dem Merkblatt für Temperaturabsenkung von Asphalt (M TA, Ausgabe 2021) 

kann ein niedriges Hohlraumniveau auf zu hohe Asphaltmischguttemperaturen beim 

Einbau zurückgeführt werden. Daher wird eine Temperaturabsenkung um 10°K an-

gestrebt. Hierdurch sollen CO2‐Emissionen bei der Asphaltherstellung und Dampf‐ 
und Aerosolemissionen beim Einbau reduziert und zugleich anforderungsgerechte 

Hohlraumgehalte erreicht werden. 

Der Abschnitt 2.3.4, Tabelle 5 der ZTV Asphalt-StB 07/13 wird ergänzt um: 

***)  Für Asphalttragschichtmischgut AC 22 T Hmb mit Anteilen ≥ 50 M.-% Asphalt-

granulat im resultierenden Asphaltmischgut werden Temperaturen bei der Fer-

tigerbeschickung von 130°C ≥ T < 140°C nicht als Mangel gewertet und dienen 

der Erfahrungssammlung zur Ziffer 4.7.6. 

Bei vorgesehenen Einbaudicken von 16 cm und mehr ist ein mehrlagiger Einbau 

vorzusehen. 

4.3 Gesteinskörnungen 

Die im öffentlichen Straßen- und Wegebau der Freien und Hansestadt Hamburg re-

gelmäßig verwendeten Gesteinskörnungen werden jährlich mit Rundschreiben Stra-

ßenwesen (RS) der Behörde für Verkehr und Mobilitätswende bekannt gegeben. 

Der Abschnitt 2.1 der TL Asphalt-StB 07/13 wird ergänzt um: 

Frisch zuzugebende grobe Gesteinskörnungen zur Verwendung im Asphalttrag-

schichtmischgut müssen der Kategorie C 90/1 entsprechen. 

Als Fremdfüller ist Kalksteinmehl zu verwenden. 

4.4 Verwendung von Ausbauasphalt 

Es gelten die TL AG-StB 09 mit folgenden Änderungen und Ergänzungen. 

Im Rahmen der Erstellung des Eignungsnachweises ist die mögliche Zugabemenge 

gemäß Anhang D der TL Asphalt-StB 07/13 zu ermitteln. 

Die Äqui-Schermodultemperatur T(G*=15 kPa) des Bindemittels aus dem Asphalt-

granulat aus Asphalttragschichten darf 79 °C nicht übersteigen. Bei höherer Äqui-

Schermodultemperatur ist im Rahmen der Erstellung des Erstpüfung die Wirksam-

keit des Bindemittels anhand der technischen Kennwerte zu prüfen und entspre-

chend zu berücksichtigen. Das zugehörige Prüfzeugnis muss entsprechende Anga-

ben enthalten. 
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Als frisch zuzugebende Bindemittel können alle Sorten gemäß TL Bitumen-StB 

07/13 eingesetzt werden. Die Anforderungen an das resultierende Bindemittel 

gemäß Tabelle 4.2 bleiben hiervon unberührt. 

Abweichungen der Gesteinsrohdichte zwischen Eignungsnachweis und 

Kontrollprüfung von über 0,05 g/cm³ stellen keinen Mangel dar. 

4.5 Asphalttragschichtmischgut 
4.5.1 Anforderungen 

Abschnitt 3.4.3 der ZTV Asphalt-StB 07/13 wird ergänzt um: 

Die verwendeten natürlichen und industriell hergestellten Gesteinskörnungen müs-

sen einer Gütesicherung in bauphysikalischer und ggf. umweltrelevanter Hinsicht 

(Werkseigene Produktionskontrolle) unterliegen und die Anforderungen der TL Ge-

stein-StB 04, Ausgabe 2004 / Fassung 2018, sowie die mit den folgenden Ziffern 

vorgegebenen Anforderungen erfüllen. 

Der Abschnitt 3.2.1 der TL Asphalt-StB 07/13 wird ergänzt um: 

Es gilt außerdem die Tabelle 4.2. 

Tabelle 4.2: Anforderungen an Asphalttragschichtmischgut AC 22 T Hmb 

Bezeichnung Einheit AC 22 T Hmb 

Baustoffe   
Gesteinskörnungen (Lieferkörnung)   

Anteil gebrochener Kornoberflächen  C90/1 *) 
   

Bindemittel, Art und Sorte  50/70+ **) 
   

Zusammensetzung Asphaltmischgut   
Gesteinskörnungen   

Siebdurchgang bei   
31,5 mm M.-% 100 
22,4 mm M.-%   90 bis 100 

16 mm M.-% 75 bis 90 
2 mm M.-% 25 bis 45 

0,125 mm M.-%   4 bis 17 
0,063 mm M.-% 2 bis 9 

   

Bindemittelgehalt  Bmin 4,0 
   
Asphaltmischguteigenschaften   

minimaler Hohlraumgehalt  MPK  Vmin 4,5 
maximaler Hohlraumgehalt  MPK  Vmax 6,5 
   

Erläuterung: Hmb = Hamburger Zusammensetzung 
*) gilt nur für die frisch zuzugebenden Gesteinskörnungen 
**) Resultierendes Bindemittel mit erhöhter Äqui-Schermodultemperatur T(G*=15 kPa) am rück-
gewonnenen Bindemittel in der Kontrollprüfung von höchstens 65 °C  
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Für die Herstellung und Lagerung des Asphalttragschichtmischgutes gelten die  

TL Asphalt-StB 07/13. 

4.5.2 Eignungsnachweis 
Die zweckmäßige Zusammensetzung des Gesteinskörnungsgemisches und des 

Asphaltmischgutes sind bei der Erstellung des Eignungsnachweises (siehe Ab-

schnitt 2.3.2 der ZTV Asphalt-StB 07/13) nachzuweisen. Soweit Bereiche für die 

Anforderungen angegeben sind, ist die zweckmäßige Zusammensetzung inner-

halb dieser Bereiche, auch unter Berücksichtigung der Veränderungen, die sich 

durch die Mitverwendung von Asphaltgranulat ergeben, zu wählen. 

Die Zusammensetzung des Gesteinskörnungsgemisches ist durch Aufzeichnung 

der Korngrößenverteilung und Vergleich mit den Anforderungen der Tabelle 4.2 zu 

überprüfen. 

Bei der Verwendung organischer Zusätze sollen gebrauchsfertige Bindemittel ein-

gesetzt werden oder solche, bei denen die Zusätze durch eine gesonderte appa-

rative Einrichtung an der Asphaltmischanlage homogen im Bitumen verteilt wurden 

(z.B. Aufschmelzanlage mit Zugabe in den Bitumenstrom). 

Die Verfahrensweisen der Zugabe von viskositätsverändernden und/oder 

haftverbessernden Zusätzen durch gesonderte apparative Einrichtungen an der 

Asphaltmischanlage sind festzulegen. 

Bei der Verwendung viskositätsverändernder und/oder haftverbessernder 

organischer oder mineralischer Zusätze ist deren homogene Verteilung im 

Asphaltmischgut, gegebenenfalls durch verlängerte Mischzeiten, sicherzustellen. 

Im baustellenbezogenen Eignungsnachweis sind neben dem Nachweis auf Einhal-

tung der in den TL Asphalt-StB 07/13 und Tabelle 4.2 gestellten Anforderungen 

und den Angaben gemäß Abschnitt 2.3.2 der ZTV Asphalt-StB 07/13 zusätzlich 

anzugeben: 

• Asphaltmischgutrohdichte, 

• Raumdichte am Marshallprobekörper, 

• Hohlraumgehalt (berechnet), 

• bei der Zugabe von Ausbauasphalt (siehe Ziffer 4.4): 

- Anteil des Zugabebindemittels (M.- %), 

- Anteil des Bindemittels aus dem Asphaltgranulat (M.- %), 

- Äqui-Schermodultemperatur (°C) und Phasenwinkel (°) des Bindemittels 

aus dem Asphaltgranulat 

- Erweichungspunkt Ring und Kugel (°C), Äqui-Schermodultemperatur (°C) 

und Phasenwinkel (°) des Zugabebindemittels, 
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- Erweichungspunkt Ring und Kugel (°C), Äqui-Schermodultemperatur (°C) 

und Phasenwinkel (°) des resultierenden Bindemittels nach Extraktion, 

- Rechnerische oder grafische Darstellung der gewählten Zugabemenge. 

Diese Angaben sind maßgebend für die Ausführung der Bauleistungen. 

Anzugeben, aber nicht maßgebend für die Abnahme und die Abrechnung, sind: 

• Gesteinsrohdichte, 

• Verdichtungstemperatur. 

Für die Verwendung viskositätsverändernder organischer und mineralischer 

Zusätze gilt Ziffer 5.6.2, 2. Absatz. 

Abschnitt 2.3.2 der ZTV Asphalt-StB 07/13 wird ergänzt um: 

Der baustellenbezogene Eignungsnachweis für Asphaltmischgut (Erklärung des 

Auftragnehmers) ist nur mit Sichtvermerk der Behörde für Verkehr und Mobilitäts-

wende auf der dazugehörigen Erstprüfung (Leistungserklärung des Asphaltmisch-

gutherstellers) gültig. 

Der Sichtvermerk für Erstprüfungen wird einmal für das laufende Kalenderjahr er-

teilt und gilt bis zum 31. März des Folgejahres, er kann höchstens zweimal durch 

erneuten Sichtvermerk für ein weiteres Kalenderjahr verlängert werden. Erstprü-

fungen für Asphaltmischgut, das Ausbauasphalt enthält, werden nur verlängert, 

wenn nachgewiesen wird, dass die Grenzen der Spannweiten des verwendeten 

Asphaltgranulates nicht überschritten werden. 

Darüber hinaus sind in jedem Kalenderjahr ein gültiges Zertifikat über die werksei-

gene Produktionskontrolle mit dem diesem Dokument zu Grunde liegenden Bericht 

der Erstinspektion bzw. der jährliche Überwachungsbericht vorzulegen. 

4.6 Lagern und Befördern des Asphaltmischgutes 
Abschnitt 3.1 der ZTV Asphalt-StB 07/13 wird ergänzt um: 

Für den Handeinbau von Asphaltmischgut sind grundsätzlich Thermokübel zum 

Transport des Asphaltmischgutes zu verwenden. Unabhängig von den Anforde-

rungen an die Mindesttemperatur darf die Verweilzeit des Asphaltmischgutes im 

Thermokübel 8 Stunden nicht überschreiten. 

4.7 Ausführung 
4.7.1 Allgemeines 

Abschnitt 3.1, 16. Absatz der ZTV Asphalt-StB 07/13 wird geändert in: 

Zur Erfahrungssammlung darf die Temperatur des abgeladenen Asphalttragschicht-

mischgutes AC 22 T Hmb (AG ≥ 50 M.-%) beim Einbau den unteren Grenzwert der 

Tabelle 5 unterschreiten. Es gelten die Reglungen der Ziffer 4.2, 6. Absatz. 
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4.7.2 Unterlage 
4.7.2.1 Grenzwerte für Unebenheiten auf gefräster Unterlage 

Auf gefräster Unterlage (abgefräste Asphalttrag-, Asphaltbinder- und Asphaltdeck-

schicht) dürfen Unebenheiten in Längs- und Querrichtung innerhalb einer 4 m langen 

Messstrecke folgende Grenzwerte nicht überschreiten: 

Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis Bk3,2 ≤ 10 mm, 

Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,8 bis Bk0,3 ≤   8 mm. 

4.7.2.2 Ansprühen der Unterlage 
Abschnitt 3.3.1, 5. und 6. Absatz der ZTV Asphalt-StB 07/13 wird geändert in: 

In der Regel ist zum Ansprühen eine Polymermodifizierte Bitumenemulsion 

C60BP4-S zu verwenden. In besonderen Fällen kann auch eine lösemittelhal-

tige Bitumenemulsion C40B5-S verwendet werden. 

Art und Menge des aufzusprühenden Bindemittels sind nach den Richtwerten der 

Tabelle 4.3 festzulegen. 

Tabelle 4.3: Dosierung der Ansprühmaterialien in Abhängigkeit von der Unterlage 

B
es

ch
af

fe
nh

ei
t d

er
 

A
sp

ha
ltu

nt
er

la
ge

 f C60BP4-S*) 

150 bis 250 g/m2 

gf C60BP4-S*) 

250 bis 350 g/m2 

o/a C60BP4-S*) 

300 bis 400 g/m2 

f = frisch, gf = gefräst, o/a = sehr offenporig / ausgemagert / mit Kornausbrüchen / bei ei-
ner Verfestigung als Unterlage 
*) bei Wiederherstellung von Aufgrabungen bis etwa 50 m² und schmalen Aufgra-

bungsflächen auch C40B5-S sowie kleinflächigen Erneuerungen von Asphalttrag-
schichten (z.B. kleinere Kreuzungsbereiche etc.) 

 

4.7.3 Herstellen der Asphalttragschichten 
Abschnitt 3.3.2.2, 2. Absatz, der ZTV Asphalt-StB 07/13 wird geändert in: 

Bei Asphalttragschichten ist die Nahtflanke mit Polymermodifiziertem 

Bitumen 45/80-50 A mit 50 Gramm pro Zentimeter Schichtdicke und laufendem 

Meter Nahtflanke heiß anzuspritzen oder mit dafür geeigneten bitumenhaltigen 

Massen zu beschichten. 
 



ZTV/St-Hmb.09 Asphalttragschichten    Blatt 4 - 7 
07/23 

4.7.4 Grenzwerte für Unebenheiten bei maschinellem Einbau/Handeinbau 
Abschnitt 4.2.5, 1. Absatz, der ZTV Asphalt-StB 07/13 wird geändert in: 

Auf Asphalttragschichten dürfen Unebenheiten der Oberfläche innerhalb einer 4 m 

langen Messstrecke in Längs- und Querrichtung bei der Abnahme folgende Grenz-

werte nicht überschreiten: 

Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis Bk3,2 ≤ 8 mm, 

Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,8 bis Bk0,3 ≤ 6 mm, 

bei Handeinbau ≤  10 mm. 

4.7.5 Grenzwerte für den Verdichtungsgrad 
Abschnitt 3.4.4, Tabelle 9, Zeile 4 der ZTV Asphalt-StB 07/13 wird ergänzt um: 

Für den Verdichtungsgrad der Asphalttragschichten bei Handeinbau gilt ein Grenz-

wert von mindestens 97,0 %. 

4.7.6 Grenzwerte für den Hohlraumgehalt 
Abschnitt 3.4.4 der ZTV Asphalt-StB 07/13 wird ergänzt um: 

Der Hohlraumgehalt in Asphalttragschichten darf den Grenzwert von 1,0 Vol.-% 

nicht unterschreiten und den Grenzwert von 9,0 Vol.-% nicht überschreiten. 

Abschnitt 2 der TP Asphalt-StB Teil 6 wird ergänzt um: 

Für die Bestimmung des Volumens von Probekörpern aus AC 22 T Hmb ist das 

Verfahren B der TP Asphalt-StB Teil 6 anzuwenden. Bei diesem Verfahren wird 

das Volumen des Probekörpers nach Wassersättigung durch Tauchwägung und 

Abtupfen der Probekörper-Oberfläche festgestellt. 

4.7.7 Grenzwerte für Asphaltmischgut 
Abschnitt 4.1 der ZTV Asphalt-StB 07/13 wird ergänzt und geändert um: 

Die Toleranzen der Tabellen 21 und 23 gelten nicht. 

Im Asphalttragschichtmischgut AC 22 T Hmb darf der Kornanteil größer 2 mm 

den Grenzwert von 50,0 M.-% nicht unterschreiten, der Kornanteil größer 11,2 

mm den Grenzwert von 15,0 M.-% nicht unterschreiten und der Kornanteil größer 

16 mm den Grenzwert von 10,0 M.-% nicht unterschreiten. 

Im rückgewonnenen Gesteinskörnungsgemisch des AC 22 T Hmb muss der An-

teil an gebrochenen Kornoberflächen die Kategorie C90/3 erfüllen. 

Die Äqui-Schermodultemperatur T(G*=15 kPa) darf am rückgewonnenen Binde-

mittel aus AC 22 T Hmb höchstens 65 °C betragen. 
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4.8 Kontrollprüfungen 
Die Äqui-Schermodultemperatur T(G*=15 kPa) nach der AL DSR-Prüfung (BTSV) 

ersetzt bauvertraglich den Erweichungspunkt Ring und Kugel nach DIN EN 1427. 

Die Regelungen der ZTV Asphalt-StB zu Grenzwerten des Erweichungspunktes gel-

ten analog für die Äqui-Schermodultemperatur T(G*=15 kPa) bei allen Asphalttrag-

schichten. 

Ergänzende Informationen zum Ersatz des Erweichungspunktes Ring und Kugel 

durch die Äqui-Schermodultemperatur sind den Rundschreiben Straßenwesen      

RS 3/23, RS 2/22 und RS 7/16 zu entnehmen. 

Abschnitt 5.3.1 der ZTV Asphalt-StB 07/13 wird ergänzt um: 

Proben für Kontrollprüfungen auf der Baustelle sind in Form von mindestens  

6 Bohrkernen mit einem Durchmesser von 150 mm aus der zu prüfenden Schicht  

oder Lage gemäß nachstehender Skizze (Abstände in m) zu entnehmen. 

Die Bohrkerne sollen zwischen den künftigen Rollspuren entnommen werden. 
 

                      für Kontrollprüfungen 

                                5,0                  5,0            

           
       Fertigerbahn/Fahrstreifen 

 

 

Die Festlegungen unter Ziffer 8.9.6 zur Verfüllung der Bohrkerne sind zu beachten. 

Abschnitt 4.2.3 der ZTV Asphalt-StB 07/13 wird ergänzt um: 

Der Schichtenverbund ist an den Bohrkernen 3 und 5 gemäß vorstehender Skizze 
für Kontrollprüfungen zu prüfen. 

 
4.9 Abnahme, Abrechnung und Mängelansprüche 

Werden bei der Abnahme Über- bzw. Unterschreitungen der unter der Ziffer 4.7, 

ZTV/St-Hmb. bzw. Abschnitt 3.4, ZTV Asphalt-StB 07/13 angegebenen Grenz-

werte festgestellt, so gilt jede Über- oder Unterschreitung als jeweils ein Mangel (s. 

auch Ziffer 1). 
Abschnitt 6.1 der ZTV Asphalt-StB 07/13 wird nach Abs. 2 ergänzt um: 

Unterschreiten bei der Abnahme einzelne Werte die geforderten Werte für den 

Schichtenverbund, so liegt ein Mangel vor. Der Auftragnehmer kann in diesem Fall 

innerhalb eines Zeitraums von zwei Monaten nach Eingang der Mängelrüge beim 

Auftragnehmer einmalig eine zusätzliche Kontrollprüfung verlangen.  

1   2 
3   4 

5   6 
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Die Entnahmestellen sind so zu wählen, dass der eingeschlossene Bereich max. 

20 % des ursprünglichen Geltungsbereiches der Kontrollprüfung erfasst. Die Pro-

benahme zur Durchführung der Prüfung des Schichtenverbundes hat innerhalb ei-

nes Zeitraums von zwölf Monaten nach Eingang der Mängelrüge beim Auftragneh-

mer zu erfolgen. Der Termin und die Entnahmestellen sind zwischen Auftraggeber 

und Auftragnehmer einvernehmlich zu vereinbaren. Erfüllt diese zusätzliche Kon-

trollprüfung die geforderten Werte für den Schichtenverbund, so tritt das Ergebnis 

einmalig an die Stelle der Kontrollprüfung. 

Die Festlegungen in den Abschnitten 5.3.2 und 5.3.3 bleiben von den Regelungen 

zur Prüfung des Schichtenverbundes unberührt. Vom Auftragnehmer beantragte 

zusätzliche Kontrollprüfungen werden vom Auftraggeber beauftragt, die Kosten für 

die zusätzlichen Kontrollprüfungen trägt der Auftragnehmer. 

Der Auftraggeber kann der Durchführung einer Schiedsuntersuchung nur zustim-

men, wenn durch die Ergebnisse zusätzlicher Kontrollprüfungen ggf. in Kombina-

tion mit den Ergebnissen der Eigenüberwachung Zweifel an der sachgerechten 

Durchführung der Kontrollprüfungen begründet werden können. 

Abgesehen von seinen Rechten aus den §§ 12 und 13 VOB/B kann der Auftrag-

geber bei Nichteinhalten der Grenzwerte Abzüge entsprechend den Regelungen 

der Anhänge I und II vornehmen. 

Abschnitt 7.2.2, 5. Absatz, der ZTV Asphalt-StB 07/13 wird ergänzt um: 

Bei der elektromagnetischen Dickenmessung sind je Messprofil grundsätzlich drei 

Messstellen entsprechend Anhang I zu erfassen. 

Abschnitt 7.3, 1. Absatz, der ZTV Asphalt-StB 07/13 wird geändert in: 

Es gelten die Regelungen des Anhanges I. Auch bei Abrechnung nach Schichtdi-

cken sind dem Auftraggeber die zugehörigen Wiegescheine auszuhändigen (s. 

auch Anhang I). Die Wiegescheine müssen die Angaben gemäß TL Asphalt-StB 

07/13 und ZVB/E-StB 2018 Nr. 104.1 enthalten. 

Abschnitt 7.3.2.2 der ZTV Asphalt-StB 07/13 wird ergänzt um: 

Bei einer neuen Asphalttragschicht (bei mehreren Lagen nur die unterste Lage) 

auf vorhandener oder gefräster Unterlage wird ein über die vereinbarte Einbau-

menge hinausgehender Mehreinbau nach Tabelle 6.6, Ziffer 6.10 abgerechnet. 

Der Mehreinbau ist über Wiegescheine nachzuweisen. 
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5 Herstellen von Asphaltbinderschichten 

5.1 Allgemeines 
Es gelten die 

 Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für den 
Bau von Verkehrsflächenbefestigungen aus Asphalt, Ausgabe 2007 / 
Fassung 2013 (ZTV Asphalt-StB 07/13), 

in Verbindung mit den 

 Technischen Lieferbedingungen für Asphaltmischgut für den Bau von 
Verkehrsflächenbefestigungen, Ausgabe 2007 / Fassung 2013 (TL As-
phalt-StB 07/13), 

jedoch mit folgenden Änderungen bzw. Ergänzungen: 

5.2 Baugrundsätze 

Für die Wiederverwendung von Ausbauasphalt mit der höchsten Wertschöpfung 

entsprechend den Regelungen des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) ist ab 

einer Losgröße von etwa 600 m2 das schichtenweise Fräsen von Asphaltdeck- 

und Asphaltbinderschichten vorzusehen. 

Abschnitt 3.6.2 der ZTV Asphalt-StB 07/13 wird ergänzt: 

Für die Wahl der Asphaltmischgutarten /–sorten und des Bindemittels ist die Ta-

belle 5.1 maßgebend, Einbaudicke und Anordnung der Asphaltbinderschichten 

in Abhängigkeit von Bauweisen und Belastungsklassen sind durch die ReStra 

(Hamburger Regelwerke für Planung und Entwurf von Stadtstraßen) der Behörde 

für Verkehr und Mobilitätswende geregelt. 

Tabelle 5.1: Asphaltmischgutsorten für Asphaltbinderschichten 

Zeile Asphaltmischgutart Asphalt-misch-
gutsorte Bindemittel Belastungsklasse 

1 Asphaltbinder AC 16 B Hmb 10/40-65 A 
PmB 10/25 VL 

BK100 bis Bk3,2 

2 Asphaltbinder AC 16 B N 50/70 
35/50 VL 

Bk1,8 bis Bk0,3 bei 
Aufgrabungen 

Erläuterungen: Hmb = Hamburger Zusammensetzung gemäß ZTV/St-Hmb.09 
 VL = viskositätsverändertes Bitumen gemäß den TL VBit-StB 22 und der Erfahrungs-

sammlung über die Verwendung von Fertigprodukten und Zusätzen zur Temperaturab-
senkung von Asphalt der BASt. 

Asphaltbinder AC 16 Hmb ist für eine Mindest-Einbaudicke von 5 cm oder eine 

Mindest-Einbaumenge von 125 kg/m² geeignet. 
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Bei der Herstellung und dem Einbau von temperaturabgesenktem Asphalt-

mischgut für Asphaltbinderschichten sind die Regelungen des Merkblattes für 

Temperaturabsenkung von Asphalt (M TA, Ausgabe 2021) und die Techni-

schen Lieferbedingungen für gebrauchsfertige Viskositätsveränderte Bitumen 

(TL VBit-StB, Ausgabe 2022) der FGSV zu beachten. Geeignete viskositäts-

veränderte Bitumen und viskositätsverändernde Zusätze sind in der von der 

Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) auf ihrer Homepage veröffentlichten 

„Erfahrungssammlung über die Verwendung von Fertigprodukten und Zusät-

zen zur Temperaturabsenkung von Asphalt“ gelistet. 

Die mit Zusätzen bewirkte Absenkung der Bindemittel- und Asphaltmischgut-

viskosität soll weiterhin für die Verbesserung der Verdichtbarkeit bei ungünsti-

ger Witterung unter Nichtausschöpfung des Temperaturabsenkpotentials ge-

nutzt werden. Mit Bezug auf die Festlegung eines Arbeitsplatzgrenzwertes 

(AGW Bitumen) durch den Ausschuss für Gefahrstoffe (AGS) unterstützt die 

Behörde für Verkehr und Mobilitätswende alle Auftragnehmer bei der Erpro-

bung des Temperaturabsenkpotentials zum Zwecke der Verringerung von 

Dampf‐ und Aerosolemissionen aus Bitumen. 

Der Abschnitt 2.3.4, Tabelle 5 der ZTV Asphalt-StB 07/13 wird ergänzt: 

Die Randbedingungen nach dem ARS 09/2021 für Erprobungsstrecken an 

Bundesfernstraßen sind innerstädtisch i.d.R. nicht gegeben, sollten dennoch 

Konzepte zur Verringerung von Dampf‐ und Aerosolemissionen erprobt wer-

den, ist Behörde für Verkehr und Mobilitätswende frühzeitig einzubinden. 

5.3 Gesteinskörnungen 
Es gilt Ziffer 4.3, 1. Absatz. 

Abschnitt 2.1, 4. Absatz der ZTV Asphalt-StB 07/13 wird ergänzt um: 

Für Asphaltbinder AC 16 B Hmb sind nur grobe Gesteinskörnungen der Katego-

rie C100/0 zu verwenden. Dies gilt nur für die frisch zuzugebenden Gesteinskör-

nungen. Gleiches gilt auch für den Mindestanteil feiner Gesteinskörnungen mit 

Ecs35. 

Als Fremdfüller ist Kalksteinmehl zu verwenden. 

5.4 Bindemittel 
Abschnitt 2.1 der TL Bitumen-StB 07/13 wird ergänzt um: 

Modifizierte Bitumen, die nicht den TL VBit-StB 22 bzw. den TL Bitumen-StB 

07/13 entsprechen, sowie Bindemittel oder Zusätze, die nicht in der „Erfahrungs-

sammlung über die Verwendung von Fertigprodukten und Zusätze zur Tempe-

raturabsenkung von Asphalt“ – veröffentlicht durch die Bundesanstalt für Stra-

ßenwesen (BASt) – aufgeführt sind, bedürfen der Freigabe durch die Behörde 

für Verkehr und Mobilitätswende. 
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Bei der Verwendung organischer Zusätze sollen gebrauchsfertige Bindemittel 

eingesetzt werden oder solche, bei denen die Zusätze durch eine gesonderte 

apparative Einrichtung an der Asphaltmischanlage homogen im Bitumen verteilt 

wurden (z.B. Aufschmelzanlage mit Zugabe in den Bitumenstrom). 

Die Verfahrensweisen der Zugabe von viskositätsverändernden und/oder 

haftverbessernden Zusätzen durch gesonderte apparative Einrichtungen an der 

Asphaltmischanlage sind festzulegen. 

 

5.5 Verwendung von Ausbauasphalt 

Es gelten die TL AG-StB 09 mit folgenden Änderungen und Ergänzungen. 

Bei der Herstellung von Asphaltbinderschichten darf nur Ausbauasphalt aus 

Walzasphaltdeckschichten und Asphaltbinderschichten verwendet werden. 

Im Rahmen der Erstellung des Eignungsnachweises ist die mögliche Zugabe-

menge gemäß Anhang D, TL Asphalt-StB 07/13 zu ermitteln. Der Eignungs-

nachweis muss den entsprechenden Nachweis als Anlage enthalten. 

Abschnitt 4.3.2.1, 3. bis 5. Satz, der TL AG-StB 09 gilt nicht. 

Der gesamte Bindemittelgehalt des Asphaltgranulates kann im Rahmen der Er-

stellung der Eignungsnachweis auf den Bindemittelgehalt des resultierenden 

Asphaltmischgutes angerechnet werden. 

5.6 Asphaltbinder 

5.6.1 Anforderungen 
Die Zusammensetzung der Gesteinskörnungsgemische ist durch Aufzeich-

nung der Korngrößenverteilung und Vergleich mit den Anforderungen nach Ta-

belle 5.2 für AC 16 B Hmb und nach Tabelle 6 der TL Asphalt-StB 07/13 für AC 

16 B N zu überprüfen. 

Abschnitt 2.3.1 der ZTV Asphalt-StB 07/13 wird ergänzt um: 

Bei der Verwendung viskositätsverändernder organischer oder mineralischer 

Zusätze ist deren homogene Verteilung im Asphaltmischgut, gegebenenfalls 

durch verlängerte Mischzeiten, sicherzustellen. 

Abschnitt 2.3.2 der ZTV Asphalt-StB 07/13 wird vor b) eingefügt: 

Der Gesamtbindemittelgehalt bei Mitverwendung von Asphaltgranulat ist zu-

sätzlich in Vol.- % anzugeben. 

Abschnitt 3.2.3, Tabelle 6 der TL Asphalt-StB 07/13 wird ergänzt und geändert um: 

Bei AC 16 B N beträgt der Siebdurchgang bei 0,063 mm 3 bis 10 M.-% und der 

Siebdurchgang bei 0,125 mm 5 bis 18 M.-%. 

Für AC 16 B Hmb gilt die Tabelle 5.2. 
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Tabelle 5.2: Anforderungen an Asphaltbindermischgut AC 16 B Hmb 

Bezeichnung Einheit AC 16 B Hmb 

Baustoffe   

Gesteinskörnungen (Lieferkörnung)   
Anteil gebrochener Kornoberflächen  C100/0 *) 
Widerstand gegen Zertrümmerung  SZ18 
   
Mindestanteil feiner Gesteinskörnung  
mit ECS 35 % 100 *) 

   
Bindemittel, Art und Sorte  10/40-65 A 

  PmB 10/25 VL 
   
Zusammensetzung Asphaltmischgut   

Gesteinskörnungen   
Siebdurchgang bei   

22,4 mm M.-% 100 
16 mm M.-%   90 bis 100 

11,2 mm M.-% 70 bis 80 
8 mm M.-% 60 bis 70 
2 mm M.-% 25 bis 35 

0,125 mm M.-%   5 bis 15 
0,063 mm M.-% 3 bis 9 

   
Mindest-Bindemittelgehalt  Bmin 4,6 

   
Asphaltmischguteigenschaften   

minimaler Hohlraumgehalt  MPK  Vmin 3,5 
maximaler Hohlraumgehalt  MPK  Vmax 4,5 
Hohlraumfüllungsgrad % ist anzugeben 
Spurrinnentiefe mm ist anzugeben 
   

Erläuterungen:  Hmb = Hamburger Zusammensetzung gemäß ZTV/St-Hmb.09 
 VL = viskositätsverändertes Bitumen gemäß den TL VBit-StB 22 und der Erfahrungs-

sammlung über die Verwendung von Fertigprodukten und Zusätze zur Tempe-
raturabsenkung von Asphalt der BASt 

 *) gilt nur für die frisch zuzugebenden Gesteinskörnungen 
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5.6.2 Eignungsnachweis 

Abschnitt 2.3.2 der ZTV Asphalt-StB 07/13 wird ergänzt um: 

Es gilt sinngemäß Ziffer 4.5.2. 

Zusätzlich sind für AC 16 B Hmb im Eignungsnachweis anzugeben: 

• Spurrinnentiefe nach dem Spurbildungsversuch gemäß den TP A-StB, Techni-

sche Prüfvorschriften für Asphalt im Straßenbau Teil: Spurbildungsversuch - Be-

stimmung der Spurrinnentiefe im Wasserbad, Ausgabe 1997. An den Prüfkör-

pern der gewählten Asphaltmischgutzusammensetzung darf die Spurrinnentiefe 

höchstens 3,5 mm betragen. 

Im baustellenbezogenen Eignungsnachweis ist zusätzlich anzugeben: 

• Bei der Verwendung viskositätsverändernder organischer Zusätze: 

- Äqui-Schermodultemperatur (°C), Phasenwinkel (°) des Zugabebindemittels, 

- Äqui-Schermodultemperatur (°C), Phasenwinkel (°) und Sortenbezeichnung 

nach den TL VBit-StB 22 bzw. M TA, Tabelle 1 (res. Bindemittel nach Ex-

traktion), 

- Ergebnisse der Prüfungen nach M TA Abschnitt 5.2.1, 

- Angabe, ob gebrauchsfertiges oder werksgemischtes Bindemittel verwen-

det wird, 

- Spanne für die Misch- und Einbautemperatur, 

- Temperatur zur Herstellung der Marshall-Probekörper, 

- Produkt-Kenndatenblatt des Zusatzes (als Anlage), 

 
• Bei Verwendung viskositätsverändernder mineralischer Zusätze: 

- Spanne für die Misch- und Einbautemperatur, 

- Produkt-Kenndatenblatt des Zusatzes (als Anlage). 

 
Abschnitt 2.3.2 der ZTV Asphalt-StB 07/13 wird ergänzt um: 

Der baustellenbezogene Eignungsnachweis für Asphaltmischgut (Erklärung des 

Auftragnehmers) ist nur mit Sichtvermerk der Behörde für Verkehr und Mobilitäts-

wende auf der dazugehörigen Erstprüfung (Leistungserklärung des Asphaltmisch-

gutherstellers) gültig. 

Der Sichtvermerk für Erstprüfungen wird einmal für das laufende Kalenderjahr erteilt 

und gilt bis zum 31. März des Folgejahres, er kann höchstens zweimal durch erneu-

ten Sichtvermerk für ein weiteres Kalenderjahr verlängert werden. Erstprüfungen für 

Asphaltmischgut, das Ausbauasphalt enthält, werden nur verlängert, wenn nachge-

wiesen wird, dass die Grenzen der Spannweiten des verwendeten Asphaltgranula-

tes nicht überschritten werden. 

Darüber hinaus sind in jedem Kalenderjahr ein gültiges Zertifikat über die werksei-

gene Produktionskontrolle mit dem diesem Dokument zu Grunde liegenden Bericht 

der Erstinspektion bzw. der jährliche Überwachungsbericht vorzulegen. 
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5.7 Lagern und Befördern des Asphaltmischgutes 
Es gilt Ziffer 4.6. 

5.8 Ausführung 
5.8.1 Allgemeines 

Einbauten sind zu überbauen und anschließend zu regulieren. Hierfür ist im 

Leistungsverzeichnis eine gesonderte Ordnungszahl aufzunehmen. 

Abschnitt 1.3, letzter Absatz, der ZTV Asphalt-StB 07/13 wird geändert in: 

Die bis zur Verkehrsfreigabe einzuhaltenden Fristen für die Abkühlung der As-

phaltbinderschicht gelten nicht für Stadtstraßen. Der Zeitpunkt der Verkehrs-

freigabe ist unter Berücksichtigung aller Randbedingungen festzulegen. 

5.8.2 Unterlage 
Abschnitt 3.2 der ZTV Asphalt-StB 07/13 wird ergänzt um: 

Vor dem Herstellen einer Asphaltbinderschicht auf vorhandener Asphaltbefes-

tigung ist deren Tauglichkeit an Bohrkernen zu prüfen. 

5.8.2.1 Grenzwerte für Unebenheiten auf gefräster Unterlage 
Für die Unebenheiten in Längs- und Querrichtung auf gefräster Unterlage vor 

dem Einbau einer Asphaltbinderschicht gelten innerhalb einer 4 m langen 

Messstrecke folgende Grenzwerte: 

Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis Bk3,2 ≤ 8 mm. 

 

5.8.2.2 Ansprühen der Unterlage 
Abschnitt 3.3.1, 5. und 6. Absatz, der ZTV Asphalt-StB 07/13 wird geändert in: 

In der Regel ist zum Ansprühen eine Polymermodifizierte Bitumenemulsion 

C60BP4-S zu verwenden. In besonderen Fällen kann auch eine lösemittelhal-

tige Bitumenemulsion C40B5-S verwendet werden. 

Art und Menge des aufzusprühenden Bindemittels sind nach den Richtwerten 

der Tabelle 5.3 festzulegen. 

Tabelle 5.3: Dosierung der Ansprühmaterialien in Abhängigkeit der Unterlage 
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f C60BP4-S*) 
250 bis 350 g/m2 

gf C60BP4-S*) 
250 bis 350 g/m2 

o/a C60BP4-S*) 
300 bis 500 g/m2 

f = frisch, gf = gefräst, o/a = sehr offenporig / ausgemagert / mit Kornausbrüchen 
*) Bei Wiederherstellung von Aufgrabungen bis etwa 50 m² und schmalen Aufgra-

bungsflächen auch C40B5-S sowie kleinflächigen Erneuerungen von Asphalt-bin-
derschichten (z.B. kleinere Kreuzungsbereiche etc.) 
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5.8.3  Herstellen der Asphaltbinderschicht 

Abschnitt 3.3.2.2, 2. Absatz, der ZTV Asphalt-StB 07/13 wird geändert in: 

Bei Asphaltbinderschichten ist die Nahtflanke mit Polymermodifiziertem Bitumen 

45/80-50 A mit 50 Gramm pro Zentimeter Schichtdicke und laufendem Meter 

Nahtflanke heiß anzuspritzen oder mit dafür geeigneten bitumenhaltigen Mas-

sen zu beschichten. 

5.8.4 Grenzwerte für Unebenheiten bei maschinellem Einbau/Handeinbau 
Abschnitt 4.2.5, 1. Absatz, der ZTV Asphalt-StB 07/13 wird geändert in: 

Auf Asphaltbinderschichten dürfen Unebenheiten der Oberfläche innerhalb einer 

4 m langen Messstrecke in Längs- und Querrichtung bei der Abnahme folgende 

Grenzwerte nicht überschreiten: 

Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis Bk3,2 ≤ 6 mm, 

bei Handeinbau ≤  10 mm. 

5.8.5 Grenzwerte für den Verdichtungsgrad 
Abschnitt 3.6.4, Tabelle 11, Zeile 4, der ZTV Asphalt-StB 07/13 wird ergänzt um: 

Für den Verdichtungsgrad der Asphaltbinderschichten bei Handeinbau gilt ein 

Grenzwert von mindestens 97,0 %. 

5.8.6 Grenzwerte für den Hohlraumgehalt 
Abschnitt 3.6.4 der ZTV Asphalt-StB 07/13 wird ergänzt um: 

Der Hohlraumgehalt in Asphaltbinderschichten darf den Grenzwert von 2,5 Vol.-% 

nicht unterschreiten und den Grenzwert von 6,5 Vol.-% nicht überschreiten. 

5.8.7 Grenzwerte für Asphaltmischgut 
Abschnitt 4.1 der ZTV Asphalt-StB 07/13 wird ergänzt und geändert um: 

Die Toleranzen der Tabelle 23 gelten nicht für AC 16 B Hmb. 

Im Asphaltbinder AC 16 B Hmb darf der Kornanteil größer 11,2 mm den Grenz-

wert von 30,0 M.-% nicht überschreiten und den Grenzwert von  

20,0 M.-% nicht unterschreiten. Der Mindestanteil feiner Gesteinskörnungen mit 

Ecs35 muss mindestens 65 % am Gesamtanteil feiner Gesteinskörnungen betra-

gen. 

  



 
5.9 Kontrollprüfungen 

Es gilt Ziffer 4.8. 

Die Äqui-Schermodultemperatur T(G*=15 kPa) nach der AL DSR-Prüfung 

(BTSV) ersetzt bauvertraglich den Erweichungspunkt Ring und Kugel nach DIN 

EN 1427. Die Regelungen der ZTV Asphalt-StB zu Grenzwerten des Erwei-

chungspunktes gelten analog für die Äqui-Schermodultemperatur T(G*=15 kPa) 

bei allen Asphaltbinderschichten. 

Für die Prüfung der Spurrinnentiefe mit dem Spurbildungsversuch gemäß den 

TP A-StB, Technische Prüfvorschriften für Asphalt im Straßenbau Teil: Spurbil-

dungsversuch - Bestimmung der Spurrinnentiefe im Wasserbad, Ausgabe 1997 

sind zwei Bohrkerne mit einem Durchmesser von 30 cm vor dem Einbau der 

Asphaltdeckschicht zu entnehmen. Die Bohrkernentnahmestellen sollen im Ab-

stand von ≤ 0,5 m vor oder hinter den Bohrkernentnahmestellen zur Bestimmung 

des Verdichtungsgrades liegen. Der Spurbildungsversuch ist nur an Schichten 

mit Einbaudicken ≥ 6,5 cm durchzuführen. Schichten, die im Handeinbau herge-

stellt wurden, sollen dem Spurbildungsversuch nicht unterzogen werden. 

An den Bohrkernen darf die Spurrinnentiefe im Mittel den Grenzwert von  

4,5 mm nicht überschreiten. Die Spannweite der Einzelergebnisse darf 1,5 mm 

nicht überschreiten. 

5.10 Abnahme, Abrechnung und Mängelansprüche 
Werden bei der Abnahme Über- bzw. Unterschreitungen der unter Ziffer 5.8, 

ZTV/St-Hmb. bzw. Abschnitt 3.6, ZTV Asphalt-StB angegebenen Grenzwerte 

festgestellt, so gilt jede Über- oder Unterschreitung als jeweils ein Mangel (s. 

auch Ziffer 1). 

Abschnitt 6.1 der ZTV Asphalt-StB 07/13 wird nach Abs. 2 ergänzt um: 

Unterschreiten bei der Abnahme einzelne Werte die geforderten Werte für den 

Schichtenverbund, so liegt ein Mangel vor. Der Auftragnehmer kann in diesem 

Fall innerhalb eines Zeitraums von zwei Monaten nach Eingang der Mängelrüge 

beim Auftragnehmer einmalig eine zusätzliche Kontrollprüfung verlangen. 

Die Entnahmestellen sind so zu wählen, dass der eingeschlossene Bereich max. 

20 % des ursprünglichen Geltungsbereiches der Kontrollprüfung erfasst. Die 

Probenahme zur Durchführung der Prüfung des Schichtenverbundes hat inner-

halb eines Zeitraums von zwölf Monaten nach Eingang der Mängelrüge beim 

Auftragnehmer zu erfolgen. Der Termin und die Entnahmestellen sind zwischen 

Auftraggeber und Auftragnehmer einvernehmlich zu vereinbaren. Erfüllt diese 

zusätzliche Kontrollprüfung die geforderten Werte für den Schichtenverbund, so 

tritt das Ergebnis einmalig an die Stelle der Kontrollprüfung. 
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Die Festlegungen in den Abschnitten 5.3.2 und 5.3.3 bleiben von den Regelun-

gen zur Prüfung des Schichtenverbundes unberührt. Vom Auftragnehmer bean-

tragte zusätzliche Kontrollprüfungen werden vom Auftraggeber beauftragt, die 

Kosten für die zusätzlichen Kontrollprüfungen trägt der Auftragnehmer. 

Der Auftraggeber kann der Durchführung einer Schiedsuntersuchung nur zu-

stimmen, wenn durch die Ergebnisse zusätzlicher Kontrollprüfungen ggf. in 

Kombination mit den Ergebnissen der Eigenüberwachung Zweifel an der sach-

gerechten Durchführung der Kontrollprüfungen begründet werden können. 

Abgesehen von seinen Rechten aus den §§ 12 und 13 VOB/B kann der Auftrag-

geber bei Nichteinhalten der Grenzwerte Abzüge entsprechend den Regelungen 

der Anhänge I und II vornehmen. 

Abschnitt 7.2.2, 5. Absatz, der ZTV Asphalt-StB 07/13 wird ergänzt um: 

Bei der elektromagnetischen Dickenmessung sind je Messprofil grundsätzlich 

drei Messstellen entsprechend Anhang I zu erfassen. 

Abschnitt 7.3, 1. Absatz, der ZTV Asphalt-StB 07/13 wird geändert in: 

Es gelten die Regelungen des Anhanges I. 

Auch bei Abrechnung nach Schichtdicken sind dem Auftraggeber die zugehöri-

gen Wiegescheine auszuhändigen (s. auch Anhang I). Die Wiegescheine müs-

sen die Angaben gemäß TL Asphalt-StB 07/13 und ZVB/E-StB 2018 Nr. 104.1 

enthalten. 

Abschnitt 7.3.2.2 der ZTV Asphalt-StB 07/13 wird ergänzt um: 

Bei einer neuen Asphaltbinderschicht (bei mehreren Lagen nur die unterste 

Lage) auf vorhandener oder gefräster Unterlage wird ein über die vereinbarte 

Einbaumenge hinausgehender Mehreinbau nach Tabelle 6.6, Ziffer 6.10 abge-

rechnet. Der Mehreinbau ist über Wiegescheine nachzuweisen. 
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6 Herstellung von Asphaltdeckschichten 

6.1 Allgemeines 
Es gelten die 

Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für den 
Bau von Verkehrsflächenbefestigungen aus Asphalt, Ausgabe 2007 / 
Fassung 2013 (ZTV Asphalt-StB 07/13), 

in Verbindung mit den 

 Technischen Lieferbedingungen für Asphaltmischgut für den Bau von 
Verkehrsflächenbefestigungen, Ausgabe 2007 / Fassung 2013 (TL 
Asphalt-StB 07/13), 

jedoch mit folgenden Änderungen bzw. Ergänzungen auch für Schutz- und 

Deckschichten von Brückenbauwerken: 

6.2 Baugrundsätze 
Es gilt sinngemäß Ziffer 5.2. 

Abschnitt 1.3, 1. Absatz, der ZTV Asphalt-StB 07/13 wird geändert und ergänzt in: 

Für die Wahl der Asphaltmischgutarten /-sorten und des Bindemittels ist die 

Tabelle 6.1 für Schutzschichten auf Bauwerken und die Tabelle 6.2 für 

Asphaltdeckschichten maßgebend, Einbaudicke und Anordnung der 

Asphaltdeckschichten in Abhängigkeit von Bauweisen und Belastungsklassen sind 

durch die ReStra (Hamburger Regelwerke für Planung und Entwurf von 

Stadtstraßen) der Behörde für Verkehr und Mobilitätswende geregelt. 

Tabelle 6.1: Asphaltmischgutsorten für Schutzschichten auf Bauwerken 

Zeile Asphaltmischgutart Asphalt-
mischgutsorte Bindemittel Belastungsklasse 

1 Gussasphalt für  
Asphaltschutzschichten 

MA 11 S  PmB 10/25 VL  
PmB 25/45 VL  

Bk 100 bis Bk 3,2 
auf Bauwerken 

2 MA 11 N  25/35 VL Bk 1,8 bis Bk 0,3 
auf Bauwerken 

Erläuterungen:  VL = viskositätsverändertes Bitumen gemäß den TL VBit-StB 22 und der 
Erfahrungssammlung über die Verwendung von Fertigprodukten und Zusätzen zur 
Temperaturabsenkung von Asphalt der BASt. 
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Tabelle 6.2: Asphaltmischgutarten und -sorten für Asphaltdeckschichten 

Zeile Asphaltmischgutart Asphalt-
mischgutsorte Bindemittel Belastungsklasse 

1 Asphaltbeton für 
Asphaltdeckschichten 

AC 8 D N 50/70 
35/50 VL 

Bk1,8 bis Bk0,3 

2 AC 5 D L 70/100 
50/80 VL 

Bk0,3 mit B≤0,1 
Rad- und 
Gehwege 

3 Splittmastixasphalt für 
Asphaltdeckschichten 
mit Aufhellungsgestein 

SMA 8 Hmb 10/40-65 A 
PmB 25/45 VL  
(PmB 10/25 VL) 
(40/100-65 A) 

Bk100 

4 SMA 8 Hmb 25/55-55 A 
PmB 25/45 VL 

Bk32 bis Bk3,2 

5 Gussasphalt für 
Asphaltdeckschichten 
mit Aufhellungsgestein1) 
Bearbeitung der Oberfläche 
gemäß Verfahren A2), 3) 

MA 8 S 15/25 VL 
PmB 10/25 VL4) 

PmB 25/45 VL4) 

Bk100 bis Bk3,2 
bei Aufgrabungen, 
Entwässerungs-
rinnen 

6 Gussasphalt für 
Asphaltdeckschichten 
Bearbeitung der Oberfläche 
gemäß Verfahren A2), 3) 

MA 8 N 25/35 VL Bk1,8 bis Bk0,3 
auf Bauwerken, 
Entwässerungsrin
nen 

7 Gussasphalt für 
Asphaltdeckschichten 
mit Aufhellungsgestein 
Bearbeitung der Oberfläche 
gemäß Verfahren B2), 3) 

MA 5 S 15/25 VL 
PmB 10/25 VL4)  

PmB 25/45 VL4) 

Bk100 bis Bk3,2 

Erläuterungen:  Hmb = Hamburger Zusammensetzung gemäß ZTV/St-Hmb.09 
 VL = viskositätsverändertes Bitumen gemäß den TL VBit-StB 22 und der 

Erfahrungssammlung über die Verwendung von Fertigprodukten und Zusätzen zur 
Temperaturabsenkung von Asphalt der BASt 

( ) in besonderen Fällen 
 1) bei Entwässerungsrinnen: auch ohne Aufhellungsgestein – deutliche Kennzeichnung 
                                    zwingend erforderlich „Belastungsklasse: nur Entwässerungsrinnen bei Bk100 bis Bk3,2“ 
 2) bei Entwässerungsrinnen: Verfahren C mit ECS < 35 
 3) siehe Abschnitt 3.9.5 der ZTV Asphalt-StB 07/13 
 4) bei Asphaltdeckschichten auf Bauwerken 

Splittmastixasphaltmischgut SMA 8 Hmb ist für eine Mindest-Einbaudicke von  

3,5 cm oder eine Mindest-Einbaumenge von 85 kg/m² geeignet. 

6.3 Gesteinskörnungen 
Es gilt Ziffer 5.3, 1. und 3. Absatz, jedoch mit folgender Ergänzung: 

Die Anforderungen an die Widerstandsfähigkeit gegen Zertrümmerung beim 

Schlagversuch gelten nicht für künstliche Aufhellungsgesteine. 
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Zur Aufhellung von Asphaltdeckschichten aus Walzasphalt und Gussasphalt sind 

grobe und feine Gesteinskörnungen aus künstlichen oder einem Gemisch aus 

natürlichen und künstlichen Aufhellungsgesteinen zu verwenden. Es gelten die 

Anforderungen nach Tabelle 6.3. 

An Aufhellungsgesteinen sind zur Erfahrungssammlung die lichttechnischen 

Eigenschaften gemäß der „Anleitung zur Prüfung lichttechnischer Eigenschaften 

von Fahrbahnoberflächen und Mineralstoffen mit dem Straßenreflektometer, 

FGSV" zu ermitteln und im Rahmen des Eignungsnachweises anzugeben. Die 

Ergebnisse dürfen nicht älter als 2 Jahre sein. 

Tabelle 6.3: Anteile der Aufhellungsgesteine im Gesteinskörnungsgemisch von 
Asphaltmischgut für Asphaltdeckschichten 

 Belastungsklassen Bk100 bis Bk3,2 
 R G 

Künstliches Aufhellungsgestein2) 
0/2, 2/5, 5/8 

M.- % ≥ 25 ≥ 20 

Künstliches Aufhellungsgestein2) 
0/2, 2/5 und/oder 5/8 

und 
Natürliches Aufhellungsgestein 

2/5 und/oder 5/8 

M.- % 

≥ 20 

+ 

≥ 10 

≥ 161) 

+ 

≥ 8 

Künstliches Aufhellungsgestein2) 
0/2, 2/5 und/oder 5/8 

und 
Natürliches Aufhellungsgestein 

2/5 und/oder 5/8 

M.- % 

≥ 15 

+ 

≥ 20 

≥ 121) 

+ 

≥ 16 

R: Richtwert  bzw. G: Grenzwert (vgl. Ziffer 1.2) 
1) Bei Abzügen ist ein Anrechnen von natürlichen auf künstliche 

Aufhellungsgesteine nicht möglich. 
2) Die Lieferkörnungen 0/2 darf ungefähr zu einem Drittel im 

Gesteinskörnungsgemisch der Aufhellungsgesteine vorhanden sein. 

Abschnitt 3.1.2, 6. Absatz, der TL Asphalt-StB 07/13 wird ergänzt um: 

Der Anteil rückgewonnener Gesteinskörnungen aus Staubabscheidern darf jedoch 

höchstens 40 M.-% des Gesamtfüllergehaltes betragen. 

6.4 Bindemittel 
Es gilt Ziffer 5.4. 

Haftverbesserer für gebrauchsfertig vorgemischte Bitumen müssen erhöhte 

Anforderung an die Temperaturstabilität erfüllen. Die Lagerstabilität/Wirksamkeit 

muss für mindestens 5 Tage gewährleistet sein. 
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6.5 Verwendung von Ausbauasphalt 
Ausbauasphalt kann abweichend von den ZTV Asphalt-StB 07/13 und den TL Asphalt-

StB 07/13 als Asphaltgranulat bei der Herstellung von Asphaltdeckschichtmischgut in 

den folgenden Anteilen des resultierenden Asphaltmischgutes zugegeben werden: 

Splittmastixasphalt ≤ 30 M.-% Asphaltgranulat aus Asphaltdeckschichten aus 

Splittmastixasphalt und Offenporigem Asphalt 

Gussasphalt ≤ 30 M.-% Asphaltgranulat aus Asphaltdeck- und 

Asphaltschutzschichten aus Gussasphalt 

Asphaltbeton ≤ 50 M.-% Asphaltgranulat aus Walzasphaltdeckschichten 

und Asphaltbinderschichten 

Es gelten die TL AG-StB 09 mit folgenden Änderungen und Ergänzungen. 

Im Rahmen der Erstellung des Eignungsnachweises ist die mögliche Zugabemenge 

gemäß Anhang D, TL Asphalt-StB 07/13 zu ermitteln. Der Eignungsnachweis muss den 

entsprechenden Nachweis als Anlage enthalten. 

Bis zu den vorstehenden Grenzwerten ist die maximal mögliche Zugabemenge 

anzustreben. Nach vorheriger Rücksprache mit dem AG können 

baumaßnahmenbezogen Eignungsnachweise mit höheren Zugabemengen eingereicht 

werden. Die Erteilung des Sichtvermerkes ist an ausreichend große 

Asphaltgranulathalden besonderer Gleichmäßigkeit geknüpft. 

Abschnitt 4.3.2.1, 3. bis 5. Satz, der TL AG-StB 09 gilt nicht. 

Der gesamte Bindemittelgehalt des Asphaltgranulates kann im Rahmen der Erstellung 

des Eignungsnachweises auf den Bindemittelgehalt des resultierenden 

Asphaltmischgutes angerechnet werden. 

6.6 Asphaltmischgut 

6.6.1 Anforderungen 

Die Zusammensetzung des Gesteinskörnungsgemisches ist durch Aufzeichnung der 

Korngrößenverteilung und Vergleich mit den Anforderungen nach den TL Asphalt-StB 

07/13 und der Tabelle 6.4 zu überprüfen. 

Abschnitt 2.3.1 der ZTV Asphalt-StB 07/13 wird geändert in: 

Bei der Verwendung viskositätsverändernder und/oder haftverbessernder organischer 

oder mineralischer Zusätze ist deren homogene Verteilung im Asphaltmischgut, 

gegebenenfalls durch verlängerte Mischzeiten, sicherzustellen. 

Für Splittmastixasphaltmischgut ist die Zugabe organischer Haftverbesserer 

erforderlich. 
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Abschnitt 2.3.2, der ZTV Asphalt-StB 07/13 wird vor b) ergänzt um: 

Der Bindemittelgehalt sowie der Gesamtbindemittelgehalt bei Mitverwendung von 

Asphaltgranulat ist zusätzlich in Vol.- % anzugeben. 

Der Abschnitt 3.2.5 der TL Asphalt-StB 07/13 wird ergänzt um: 

Es gilt die Tabelle 6.4. 

Tabelle 6.4: Anforderungen an Splittmastixasphaltmischgut SMA 8 Hmb 

Bezeichnung Einheit SMA 8 Hmb 

Baustoffe   
Gesteinskörnungen (Lieferkörnung)   

Anteil gebrochener Kornoberflächen  C100/0 1) 
Widerstand gegen Zertrümmerung  SZ18 
Widerstand gegen Polieren  PSVangegeben (51) 

Mindestanteil feiner Gesteinskörnung  
mit ECS 35 

% 100 *) 

Bindemittel, Art und Sorte  25/55-55 A 
PmB 25/45 VL 

10/40-65 A 
(PmB 25/45 VL) 
(40/100-65 A) 

Zusammensetzung Asphaltmischgut   
Gesteinskörnungen Siebdurchgang bei   

11,2 mm M.-% 100 
8 mm M.-%  90 bis 100 

5,6 mm M.-% 50 bis 60 
2 mm M.-% 30 bis 35 

0,063 mm M.-% 11 bis 14 
   

Mindest-Bindemittelgehalt M.-% Bmin 6,9 
organischer Haftverbesserer % ≥ 0,20 2) 
Bindemittelträger M.-% 0,3 bis 1,5 
Füller/Bitumen-Verhältnis - 1,5 bis 2,0 

Asphaltmischguteigenschaften   
minimaler Hohlraumgehalt  MPK  Vmin 2,0 
maximaler Hohlraumgehalt  MPK  Vmax 3,0 
Mindest-Bindemittelgehalt Vol.-% ≥ 15,5 
Hohlraumfüllungsgrad  HFB % ist anzugeben 
Fiktiver Hohlraumgehalt des 
Gesteinskörnungsgemisches  HM,bit  17,5 bis 20 

Dehnungsrate bei 0,35 MPa Oberspannung 10-4 ‰/n ist anzugeben 
   

Erläuterung: Hmb = Hamburger Zusammensetzung gemäß ZTV/St-Hmb.09 
 Vl = viskositätsverändertes Bitumen gemäß den TL VBit-StB 22 und der Erfahrungssammlung über die Verwendung von 

Fertigprodukten und Zusätzen zur Temperaturabsenkung von Asphalt der BASt 
 1) gilt nur für die frisch zuzugebenden Gesteinskörnungen 

 2) Die empfohlene Zugabemenge nach Angabe des Herstellers darf nicht unterschritten werden. Bei Mitverwendung 
von Asphaltgranulat sind ebenfalls mindestens 0,20 % Haftverbesserer bezogen auf den 
Gesamtbindemittelgehalt zu dosieren. 
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Die Abschnitte 3.7.3 und 3.9.3 der ZTV Asphalt-StB 07/13 werden ergänzt um: 

Die Asphaltmischgutart, das Größtkorn und das Bindemittel sind in Abhängigkeit 

von der Belastungsklasse nach der Tabelle 6.2 zu wählen. 

Der Abschnitt 3.8.3 der ZTV Asphalt-StB 07/13 wird ersetzt durch: 

Es ist Splittmastixasphalt nach der Tabelle 6.4 zu verwenden, das Bindemittel ist 

in Abhängigkeit von der Belastungsklasse nach Tabelle 6.2 zu wählen. 

 
6.6.2 Eignungsnachweis 

Abschnitt 3.7.3 der ZTV Asphalt-StB 07/13 wird ergänzt um: 

Es gilt sinngemäß Ziffer 5.6.2. 

 
Abschnitt 3.8.3 der ZTV Asphalt-StB 07/13 wird ergänzt um: 

Es gilt sinngemäß Ziffer 5.6.2. 

Zusätzlich sind im Eignungsnachweis anzugeben: 

• Bindemittelablauf 

• Dehnungsrate aus dem einaxialen Druckschwellversuch 

Zur Erfahrungssammlung sind folgende Orientierungswerte für die Dehnungsrate 

aus dem einaxialen Druckschwellversuch gemäß TP Asphalt-StB, Teil 25 B 1 

(Bestimmung des Verformungsverhaltens bei 50°C und 0,35 MPa Oberspannung) 

zu beachten: 

 Belastungsklasse Bk100  ≤    9   [10-4 ‰/n] 

 Belastungsklasse Bk3,2 bis Bk32 ≤  21   [10-4 ‰/n] 

 

Abschnitt 3.9.3 der ZTV Asphalt-StB 07/13 wird ergänzt um: 

Es gilt sinngemäß Ziffer 5.6.2. 

An den Prüfkörpern der gewählten Asphaltmischgutzusammensetzung darf die 

Dynamische Stempeleindringtiefe nach den Technischen Prüfvorschriften für 

Asphalt – TP Asphalt-StB, Teil 25 A 1: Dynamischer Stempeleindringversuch an 

Gussasphalt, Ausgabe 2009 für die Belastungsklasse Bk100 höchstens 1,5 mm 

und für die Belastungsklasse Bk32 bis Bk3,2 höchstens 2,5 mm betragen. 

Im Eignungsnachweis ist die dynamische Stempeleindringtiefe anzugeben. 

6.7 Lagern und Befördern des Asphaltmischgutes 
Es gilt Ziffer 4.6. 
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6.8 Ausführung 

6.8.1  Allgemeines 
Einbauten sind zu überbauen und anschließend zu regulieren. Hierfür ist im 

Leistungsverzeichnis eine gesonderte Ordnungszahl aufzunehmen. 

Abschnitt 1.3, letzter Absatz, der ZTV Asphalt-StB 07/13 wird geändert in: 

Die bis zur Verkehrsfreigabe einzuhaltenden Fristen für die Abkühlung der 

Asphaltdeckschicht gelten nicht für Stadtstraßen. Der Zeitpunkt der 

Verkehrsfreigabe ist unter Berücksichtigung aller Randbedingungen festzulegen. 

Abschnitt 3.4 der über die ReStra eingeführten RAS Ew wird ergänzt um: 

Für Siele gelten die ZTV Siele der Hamburger Stadtentwässerung, für 

Entwässerungsrinnen gilt zusätzlich die DIN 18318. 

Die Höhenlage der Rinne in Bezug zur angrenzenden Verkehrsfläche beträgt 

–5 mm (Toleranz ±5 mm). Muss ein Bordstein an Zufahrten oder Geh- und 

Radwegen abgesenkt werden, darf die Funktionsfähigkeit der Straßenrinne nicht 

beeinträchtigt werden. 

6.8.2 Unterlage 
Abschnitt 3.2 der ZTV Asphalt-StB 07/13 wird ergänzt um: 

Vor dem Herstellen einer Asphaltdeckschicht auf vorhandener Asphaltbefestigung 

ist deren Tauglichkeit an Bohrkernen zu prüfen. 

Fahrbahnmarkierungen aus Plastikmassen sind vor dem Herstellen der 

Asphaltdeckschicht zu entfernen. 

Hierfür ist im Leistungsverzeichnis eine gesonderte Ordnungszahl aufzunehmen. 

6.8.2.1 Grenzwerte für Unebenheiten auf gefräster Unterlage 
Für die Unebenheiten in Längs- und Querrichtung auf gefräster Unterlage vor dem 

Einbau einer Asphaltdeckschicht gelten innerhalb einer 4 m langen Messstrecke 

folgende Grenzwerte: 

Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis Bk0,3 ≤   6 mm, 

 

6.8.2.2 Ansprühen der Unterlage 
Abschnitt 3.3.1, 5. und 6. Absatz, der ZTV Asphalt-StB 07/13 wird ergänzt um: 

In der Regel ist zum Ansprühen eine Polymermodifizierte Bitumenemulsion 

C60BP4-S zu verwenden. In besonderen Fällen kann auch eine lösemittelhaltige 

Bitumenemulsion C40B5-S verwendet werden. 
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Art und Menge des aufzusprühenden Bindemittels sind nach den Richtwerten der 

Tabelle 6.5 festzulegen. 
Tabelle 6.5: Dosierung der Ansprühmaterialien in Abhängigkeit der Unterlage 

  Aufzubringende Walzasphaltdeckschicht 
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f C60BP4-S*) / (C40BF1-S**)) 

150 bis 250 g/m2 

gf C60BP4-S*) 

250 bis 350 g/m2 

o/a C60BP4-S*) 

300 bis 400 g/m2 

f = frisch, gf = gefräst, o/a = sehr offenporig / ausgemagert / mit Kornausbrüchen 

*) bei Wiederherstellung von Aufgrabungen bis etwa 50 m² und schmalen 
Aufgrabungsflächen auch C40B5-S sowie kleinflächigen Erneuerungen von 
Asphaltdeckschichten (z.B. kleinere Kreuzungsbereiche etc.) 

**) in Ausnahmefällen (bei z.B. gleichzeitiger Erneuerung der Asphaltbinderschicht bei 
räumlich beengten und zeitlich begrenzten Einbaubedingungen) 

 

6.8.3 Herstellen der Asphaltdeckschicht 
Abschnitt 3.3.2.2, 2. Absatz, der ZTV Asphalt-StB 07/13 wird geändert in: 

Bei Walzasphaltdeckschichten ist die Nahtflanke mit Polymermodifiziertem Bitumen 

45/80-50 A mit 50 Gramm pro Zentimeter Schichtdicke und laufendem Meter 

Nahtflanke heiß anzuspritzen oder mit dafür geeigneten bitumenhaltigen Massen zu 

beschichten. 

Abschnitt 3.3.2.3 der ZTV Asphalt-StB 07/13 wird ergänzt um: 

Es bestehen folgende Möglichkeiten: 

– Vergießen nachträglich geschnittener/gefräster Fugen mit Fugenmasse, 

– Verwendung von anschmelzbaren Fugenbändern. 

6.8.4 Bearbeitung der Oberfläche von Asphaltdeckschichten aus 
Asphaltbeton und Splittmastixasphalt 
Abschnitte 3.7.5 und 3.8.5, der ZTV Asphalt-StB 07/13 werden nach dem 1. Absatz geändert in: 

Zur Erhöhung der Anfangsgriffigkeit wird eine Abstumpfung durch Abstreuen und 

Einwalzen einer leicht mit Bindemittel umhüllten Lieferkörnung 1/3 von 0,5 bis 

höchstens 1 kg/m2 maschinell, bei kleineren Flächen auch von Hand, gleich-mäßig 

auf die Oberfläche der noch heißen Asphaltdeckschicht zwischen dem ersten und 

zweiten Walzgang vorgenommen. 

Das Abstreumaterial muss zu ⅓ aus künstlichem Aufhellungsgestein und zu ⅔ aus 

nicht aufgehellter Gesteinskörnung bestehen. 

Nicht gebundenes Abstreumaterial ist durch Abkehren zu entfernen. 
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6.8.5 Bearbeitung der Oberfläche von Gussasphalt 
Abschnitt 3.9.5, Verfahren A, der ZTV Asphalt-StB 07/13 wird geändert in: 

Zur Herstellung einer gewalzten Oberflächenstruktur wird eine leicht mit 

Bindemittel umhüllte Lieferkörnung 2/5 (bestehend zu ⅓ aus künstlichem 

Aufhellungsgestein und zu ⅔ aus im Asphaltmischgut verwendeter grober 

Gesteinskörnung) in einer Menge von 10 bis 12 kg/m2 maschinell, bei kleineren 

Flächen auch von Hand, auf die noch heiße Oberfläche gleichmäßig aufgebracht. 

Nicht gebundenes Abstreumaterial ist durch Abkehren zu entfernen. Nach dem 

letzten Kehrgang sind die Trummen von Abstreumaterial zu reinigen. 

Die entsprechend der Deckschichtsorte anzuwendenden Verfahren A, B oder C 

sind in den Tabellen 1.2 bzw. 6.2 ersichtlich. 

 

6.8.6 Grenzwerte für die Unebenheit bei maschinellem Einbau/Handeinbau 
Abschnitt 4.2.5, 1. Absatz der ZTV Asphalt-StB 07/13 wird ergänzt um: 

Für die Ebenheit von Asphaltdeckschichten bei Handeinbau gilt ein Grenzwert von 

≤ 10 mm. 

6.8.7 Grenzwerte für den Verdichtungsgrad 
Abschnitt 3.7.4 und 3.8.4 der ZTV Asphalt-StB 07/13 wird ergänzt um: 

Für den Verdichtungsgrad der Asphaltdeckschichten bei Handeinbau gilt ein 

Grenzwert von mindestens 97,0 %. 

6.8.8  Grenzwerte für den Hohlraumgehalt 
Die Abschnitte 3.7.4 und 3.8.4 der ZTV Asphalt-StB 07/13 werden ergänzt um: 

Der Hohlraumgehalt in Asphaltdeckschichten aus Walzasphalt darf den Grenzwert 

von 1,0 Vol.-% nicht unterschreiten. 

6.8.9 Grenzwerte für die Griffigkeit 
Abschnitt 4.2.6, 1. Absatz, der ZTV Asphalt-StB 07/13 wird ergänzt um: 

Für die Griffigkeit der fertigen Oberfläche der Asphaltdeckschicht auf Straßen mit 

zulässiger Höchstgeschwindigkeit ≤ 60 km/h sind für die kombinierte 

Messmethode SRT-Pendel / Ausflussmessung folgende Grenzwerte bei der 

Abnahme einzuhalten: 

• SRT-Wert  ≥ 60 

• Ausflusszeit ≤ 30 sec 
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6.9 Kontrollprüfungen 

Es gilt Ziffer 5.9, 1. Absatz. 

In Ausnahmefällen gilt Ziffer 5.9, 4. Absatz. 

Die Äqui-Schermodultemperatur T(G*=15 kPa) nach der AL DSR-Prüfung (BTSV) 

ersetzt bauvertraglich den Erweichungspunkt Ring und Kugel nach DIN EN 1427. 

Die Regelungen der ZTV Asphalt-StB zu Grenzwerten des Erweichungspunktes 

gelten analog für die Äqui-Schermodultemperatur T(G*=15 kPa) bei allen 

Asphaltdeckschichten. 

Für die Durchführung des Nachweises des geforderten Anteils an künstlichem 

Aufhellungsgestein gilt TP Min-StB, Teil 3.9.1/2 und das Arbeitspapier „Praktische 

Hinweise für den Bau von hellen Asphaltdeckschichten 2004“. 

Abschnitt 5.3.1, 11. und 12. Absatz, der ZTV Asphalt-StB 07/13 gilt nicht für 

Griffigkeitsmessungen mit der kombinierten Messmethode SRT-Pendel / 

Ausflussmessung auf Straßen mit einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit ≤ 60 

km/h. 

Bei Gussasphalt für Belastungsklasse Bk100 bis Bk3,2, außer 

Entwässerungsrinnen, soll zur Erfahrungssammlung auch die Dynamische 

Stempeleindringtiefe gemäß TP Asphalt-StB, Teil 25 A 1: Dynamischer 

Stempeleindringversuch an Gussasphalt, Ausgabe 2009 ermittelt werden. 

Für diese Untersuchung sind zusätzlich ca. 10 kg Mischgut zu entnehmen. 

6.10 Abnahme, Abrechnung und Mängelansprüche 
Werden bei der Abnahme Über- bzw. Unterschreitungen der unter den Ziffern 6.3 

und 6.8, ZTV/St-Hmb. bzw. der Abschnitte 3.7 bis 3.10, ZTV Asphalt-StB 

angegebenen Grenzwerte festgestellt, so gilt jede Über- oder Unterschreitung als 

jeweils ein Mangel (siehe auch Ziffer 1). 

Abschnitt 6.1 der ZTV Asphalt-StB 07/13 wird nach Abs. 2 ergänzt um: 

Unterschreitet die maximale Scherkraft zwischen Asphaltdeckschicht und 

Asphaltbinder- bzw. Asphalttragschicht einen Wert von 1,0 kN (kein 

Schichtenverbund), so ist die Asphaltdeckschicht zu erneuern. Unterschreiten bei 

der Abnahme einzelne Werte die geforderten Werte für den Schichtenverbund, so 

liegt ein Mangel vor. Der Auftragnehmer kann in diesem Fall innerhalb eines 

Zeitraums von zwei Monaten nach Eingang der Mängelrüge beim Auftragnehmer 

einmalig eine zusätzliche Kontrollprüfung verlangen. Die Entnahmestellen sind so 

zu wählen, dass der eingeschlossene Bereich max. 20 % des ursprünglichen 

Geltungsbereiches der Kontrollprüfung erfasst. 
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Die Probenahme zur Durchführung der Prüfung des Schichtenverbundes hat 

innerhalb eines Zeitraums von zwölf Monaten nach Eingang der Mängelrüge beim 

Auftragnehmer zu erfolgen. Der Termin und die Entnahmestellen sind zwischen 

Auftraggeber und Auftragnehmer einvernehmlich zu vereinbaren. Erfüllt diese 

zusätzliche Kontrollprüfung die geforderten Werte für den Schichtenverbund, so tritt 

das Ergebnis einmalig an die Stelle der Kontrollprüfung. 

Die Festlegungen in den Abschnitten 5.3.2 und 5.3.3 bleiben von den Regelungen 

zur Prüfung des Schichtenverbundes unberührt. Vom Auftragnehmer beantragte 

zusätzliche Kontrollprüfungen werden vom Auftraggeber beauftragt, die Kosten für 

die zusätzlichen Kontrollprüfungen trägt der Auftragnehmer. 

Der Auftraggeber kann der Durchführung einer Schiedsuntersuchung nur 

zustimmen, wenn durch die Ergebnisse zusätzlicher Kontrollprüfungen ggf. in 

Kombination mit den Ergebnissen der Eigenüberwachung Zweifel an der 

sachgerechten Durchführung der Kontrollprüfungen begründet werden können. 

Abgesehen von seinen Rechten aus den §§ 12 und 13 VOB/B kann der 

Auftraggeber bei Nichteinhalten der Grenzwerte Abzüge entsprechend den 

Regelungen der Anhänge I und II vornehmen. 

Unterschreiten einzelne 100-m-Einzelwerte bei der Messung mit dem SKM den 

jeweiligen Grenzwert für die Griffigkeit um mehr als 0,03 oder weichen die 

Messergebnisse bei Anwendung der kombinierten Messmethode SRT-Pendel / 

Ausflussmessung von den Grenzwerten ab, so liegt ein Mangel vor. 

Der Auftragnehmer kann in diesem Fall eine erneute Kontrollprüfung mit dem 

Messverfahren SKM bzw. mit der kombinierten Messmethode SRT-Pendel / 

Ausflussmessung verlangen. Die mit den TP Griff-StB (SKM) vorgegebenen 

Messzeiträume gelten auch für die kombinierte Messmethode SRT-Pendel / 

Ausflussmessung. 

Werden bei der Abnahme und bei Anwendung der kombinierten Messmethode 

SRT-Pendel / Ausflussmessung Abweichungen von den Grenzwerten um mehr als 

4 SRT-Einheiten oder um mehr als 30 sec Ausflusszeit festgestellt oder werden 

bei der erneuten Kontrollprüfung die Anforderungen an die Griffigkeit nicht erfüllt, 

hat der Auftragnehmer die Ursachen des Mangels festzustellen und dauerhaft 

wirksame griffigkeitsverbessernde Maßnahmen durchzuführen. 

 
Abschnitt 7.3, 1. Absatz, der ZTV Asphalt-StB 07/13 wird ergänzt um: 

Es gelten die Regelungen des Anhanges I. 
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Abschnitt 7.3.2.2, 3. Absatz, der ZTV Asphalt-StB 07/13 wird ergänzt um: 

Bei elektromagnetischen Dickenmessungen sind je Messprofil grundsätzlich drei 

Messstellen entsprechend Anhang I zu erfassen.  

Auch bei Abrechnung nach Schichtdicken sind dem Auftraggeber die zugehörigen 

Wiegescheine auszuhändigen (s. auch Anhang I). Die Wiegescheine müssen die 

Angaben gemäß TL Asphalt-StB 07/13 und ZVB/E-StB 2018 Nr. 104.1 enthalten. 

 

Abschnitt 7.3.2 der ZTV Asphalt-StB 07/13 wird ergänzt um: 

Bei einer neuen Asphaltdeckschicht auf vorhandener oder gefräster Unterlage wird 

ein über die vereinbarte Einbaumenge hinausgehender Mehreinbau nach Tabelle 

6.6 abgerechnet. Der Mehreinbau ist über Wiegescheine nachzuweisen. 

Tabelle 6.6 Möglicher Mehreinbau auf vorhandener oder gefräster Unterlage mit 
Unebenheiten über 10 mm 

Vereinbarte Einbaumenge 
kg/m2 

Mögliche Mehreinbaumenge 
kg/m2 

≤ 75 
> 75 

≤ 25 
≤ 15 
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7. Pflasterdecken, Plattenbeläge, Einfassungen 

Es gelten die 

Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien zur 
Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, 
Ausgabe 2020 (ZTV Pflaster-StB 20), 

in Verbindung mit den  

Technischen Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung 
von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, Ausgabe 
2020 (TL Pflaster-StB 20), 

jedoch mit folgenden Änderungen bzw. Ergänzungen: 

7.1 Baugrundsätze 

7.1.1 Allgemeines 
Abschnitt 1.4.1 der ZTV Pflaster-StB 20 wird geändert in: 

Für die Befestigung von Verkehrsflächen mit Pflasterdecken, Plattenbelägen 

und Einfassungen sind die Regelungen der ReStra (Hamburger Regelwerke 

für Planung und Entwurf von Stadtstraßen) der Behörde für Verkehr und Mobi-

litätswende anzuwenden. 

Für die Bewertung des Griffigkeitsniveaus sind die Orientierungswerte des 

Merkblattes über den Rutschwiderstand von Pflaster und Plattenbelägen für 

Fußgängerverkehr, Ausgabe 2020 heranzuziehen. Die Messungen sind in 

Anlehnung an die Technischen Prüfvorschriften für Griffigkeitsmessungen 

iStraßenbau, Teil: Messverfahren SRT (TP Griff-StB (SRT)) durchzuführen. 

7.1.2 Unterlage 
Abschnitt 1.4.2.2, 4. und 5. Absatz, der ZTV Pflaster-StB 20 werden geändert in: 

Es sind die in der ReStra der Behörde für Verkehr und Mobilitätswende 

aufgeführten Tragschichten zu verwenden. 

Für Tragschichten gelten die Anforderungen der Ziffern 2 und 3. 

7.1.3 Dicke der Schichten 
Abschnitt 1.4.3 der ZTV Pflaster-StB 20 wird geändert in: 

Für die Wahl der Dicke und Anordnung der Schichten sind die Regelungen der 

ReStra der Behörde für Verkehr und Mobilitätswende anzuwenden. 
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7.1.4 Fugen 
Abschnitt 1.4.4, 2. Absatz der ZTV Pflaster-StB 20 wird geändert in: 

Es gelten die Regelungen der ReStra der Behörde für Verkehr und Mobilitäts-

wende. 

7.1.5 Entwässerung der Oberfläche 
Abschnitt 1.4.5 der ZTV Pflaster-StB 20 wird ergänzt um: 

Es gelten die Regelungen der ReStra der Behörde für Verkehr und Mobilitäts-

wende. 

7.1.6 Verband, Verlegemuster 
Abschnitt 1.4.6 der ZTV Pflaster-StB 20 wird ergänzt um: 

Es sind die in der ReStra der Behörde für Verkehr und Mobilitätswende 

enthaltenen Regelungen zum Verband von Pflasterdecken in Fahrbahnen zu 

beachten. 

7.1.7 Anschlüsse 
Abschnitt 1.4.7, 2. Absatz der ZTV Pflaster-StB 20 wird geändert in: 

Siehe DIN 18318 

Bei Anschlüssen dürfen zugearbeitete Pflastersteine bzw. Platten nicht 

verwendet werden, wenn die verbleibende kürzere Seite nicht mindestens der 

Hälfte der größten Kantenlänge des unbearbeiteten Steines oder der 

unbearbeiteten Platte entspricht. 

Das Zuarbeiten hat durch Nassschnitt zu erfolgen. Abweichungen davon (z.B. 

Verhau bei grob bearbeiteten oder gespaltenen Natursteinen) sind zu 

vereinbaren. 

7.1.8 Verwendung von Baustoffgemischen aus industriell hergestellten 
Gesteinskörnungen und Recycling-Baustoffen 
Abschnitt 1.4.8 der ZTV Pflaster-StB 20 wird geändert in: 

Bei der Verwendung von Baustoffgemischen aus industriell hergestellten 

Gesteinskörnungen und Recycling-Baustoffen sind die Regelungen der ReStra 
der Behörde für Verkehr und Mobilitätswende zu berücksichtigen. 

7.2 Bauprodukte 
Abschnitt 2 der ZTV Pflaster-StB 20 wird ergänzt um: 
Es gilt sinngemäß die Ziffer 1.3. 

7.2.1 Bettungsmaterial und Fugenmaterial 
Abschnitt 2.1 der ZTV Pflaster-StB 20 wird ergänzt um: 

Bei der Wahl des Bettungs- und Fugenmaterials sind die Regelungen der ReStra 

der Behörde für Verkehr und Mobilitätswende zu berücksichtigen. 
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7.2.2 Bauteile aus Beton 
7.2.2.1 Allgemeines 

Es sind nur Produkte von Herstellerwerken zu verwenden, die einer Güteüber-

wachung gemäß DIN 18200 unterliegen. Die Fremdüberwachung ist durch die 

Länder-Güteschutz-Gemeinschaften des „Bund Güteschutz Beton- und Stahlbe-

tonfertigteile e.V.“ oder auf Grund eines Überwachungsvertrages mit einer hier-

für benannten Prüfstelle durchzuführen. 

Ein Verzeichnis dieser Stellen wird beim Deutschen Institut für Bautechnik ge-

führt. 

Fremdüberwachungsverträge und/oder Satzungen der Güteschutzgemeinschaf-

ten sowie alle Fremdüberwachungsberichte sind auf Verlangen dem Auftragge-

ber vorzulegen. 

Es gelten die „Technischen Hinweise zur Lieferung von Straßenbauerzeugnis-

sen aus Beton“ des „Bundesverbandes Deutsche Beton- und Fertigteilindustrie 

e.V.“ in der jeweils gültigen Fassung. 

Produkte, für die keine Anforderungen in DIN-Normen festgelegt sind, müssen 

nach der Richtlinie „Nicht genormte Betonprodukte – Anforderungen und Prüfun-

gen“ (BGB-RiNGB) des „Bund Güteschutz Beton- und Stahlbetonfertigteile e.V.“ 

hergestellt sein. 

Bauteile aus Beton sind in ausreichendem Maße mit dem Fertigungsdatum zu 

kennzeichnen. 

 
Die Leistungsbeschreibung soll Angaben zu Formen und Maßen entsprechend 

ReStra enthalten. Eignungsprüfungen von geschliffenen Pflastersteinen oder 

Platten gemäß ZTV Pflaster-StB 20 sollen Angaben zum Rutschwiderstand 

(SRT-Wert) gemäß Ziffer 7.1 enthalten. 

 
7.2.2.2 Pflastersteine und Platten aus Beton 

Abschnitt 2.2.3.1 und 2.2.3.2 der ZTV Pflaster-StB 20 wird ergänzt um: 

Pflastersteine und Platten aus Beton müssen mit 1,5 bis 2,5 mm dicken, ange-

formten Abstandshaltern versehen sein. Die Sichtflächen von Radweg-Steinen 

gemäß ReStra müssen mit einem roten Vorsatzbeton versehen sein. Für den 

Vorsatzbeton gelten folgende Anforderungen: 
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 Pigmentart: Eisenoxid Rot nach DIN EN 12878 

 Pigment-Farbton: Bayferrox Nr. 110 
 oder vergleichbarer Farbton 

 Pigmentanteil: 4 % ± 0,3 
 (netto) bezogen auf den Zementgehalt 

 Zementart: CEM  Ι 42,5*) R 
 *) Mindestfestigkeit 

 

Bei der Produktion sind Rückstellproben der im Vorsatzbeton eingesetzten Aus-

gangsmaterialien zu bilden und mindestens drei Wochen ab Lieferbeginn aufzu-

bewahren: 

 100 ml Original-Pigmentlösung 

 300 g Zement 

 5 l – Eimer Gesteinskörnung je Fraktion 
 

7.2.2.3 Rasengittersteine aus Beton 
Abschnitt 2 der ZTV Pflaster-StB 20 wird ergänzt um: 

Rasengittersteine aus Beton müssen nach der Richtlinie „Nicht genormte Beton-

produkte – Anforderungen und Prüfungen“ (BGB-RiNGB) des „Bund Güteschutz 

Beton- und Stahlbetonfertigteile e.V.“ hergestellt sein. 

7.2.2.4 Bordsteine, Einfassungssteine, Rinnensteine aus Beton 
Abschnitt 2.2.3.3 der ZTV Pflaster-StB 20 wird ergänzt um: 

Abweichend von der DIN 483 gelten auch Kurvensteine mit folgenden 

Bogenradien (Maße in cm) als Regelbögen: 75, 600, 900, 1000. 
 

 

Die Stoßflächen von Kurvensteinen müssen radial verlaufen. 

7.2.3 Pflasterziegel und Pflasterklinker 
Abschnitt 2.2.4 der ZTV Pflaster-StB 20 wird ergänzt um: 

Die Leistungsbeschreibung soll Angaben zu Formen und Maße entsprechend 

ReStra enthalten. Eignungsprüfungen gemäß ZTV Pflaster-StB 20 sollen Anga-

ben zum Rutschwiderstand (SRT-Wert) gemäß Ziffer 7.1.enthalten. 

7.2.4 Pflastersteine, Platten und Bordsteine aus Naturstein 
Abschnitt 2.2.5.1, 2.2.5.2 und 2.2.5.2 der ZTV Pflaster-StB 20 wird ergänzt um: 

Die Leistungsbeschreibung soll Angaben zu Formen und Maßen entsprechend 

ReStra enthalten. Eignungsprüfungen gemäß ZTV Pflaster-StB 20 für Pflaster-

steine und Platten sollen Angaben zum Rutschwiderstand (SRT-Wert) gemäß 

Ziffer 7.1 enthalten. 
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7.3 Ausführung 
7.3.1 Verlegen und Versetzen 

Abschnitt 3.4 der ZTV Pflaster-StB 20 wird ergänzt um: 

Passstücke von Pflastersteinen aus Beton sind maschinell gradlinig zu trennen. 

Passstücke von Platten sind grundsätzlich maschinell und nass zu schneiden, 

das Anhauen ist auf Ausnahmefälle zu beschränken. 

7.3.2 Verfugen 
Abschnitt 3.5 der ZTV Pflaster-StB 20 wird ergänzt um: 

Wird der obere Bereich der Fuge von Großpflasterflächen mit heiß verarbeitbarer 

Fugenmasse gemäß TL Fug-StB 15 geschlossen, sind die Fugen etwa  

5 cm tief freizulegen, erforderlichenfalls zu trocknen und mit Fugenmasse in zwei 

Arbeitsgängen bis etwa 1 cm unterhalb der Steinoberkanten zu verfüllen. Die 

Fugen dürfen nur bei trockenem Wetter verfüllt werden. 

Für das Aufschmelzen der Vergussmasse bis zur erforderlichen Dünnflüssigkeit 

sind die Verarbeitungsbestimmungen des Herstellers zu beachten. 

Die Stoßfugen zwischen Hochbordsteinen sind mit bitumenhaltigen 

Fugeneinlagen oder gleichwertigen Fugenabdichtungen zu schließen. 

7.4 Prüfungen 

7.4.1 Kontrollprüfungen und Schiedsuntersuchungen 
Abschnitt 4.3.2.5 der ZTV Pflaster-StB 20 wird ergänzt: 

Abweichend soll die Kontrollprüfung der Biegezugfestigkeit nach TL Pflaster-StB 

20, Abschnitt 6.1.3 nicht an der fertigen Leistung, sondern bereits vor dem Ein-

bau der Betonbordsteine vorgenommen werden. 

Abschnitt 4.3.3 der ZTV Pflaster-StB 20 wird ergänzt um: 

Zusätzliche Kontrollprüfungen an Bauteilen aus Beton zur Überprüfung der 

Bruchlasten oder Biegezugfestigkeiten sind unverzüglich nach Feststellung ne-

gativer Ergebnisse durchzuführen. Zur Beschleunigung des Verfahrens ist die 

Übermittlung der Ergebnisse und die weitere Vorgehensweise fernmündlich zwi-

schen Prüfstelle, Auftraggeber und Auftragnehmer abzustimmen. 

Abschnitt 4.3.4 der ZTV Pflaster-StB 20 wird ergänzt um: 

Der Auftraggeber kann der Durchführung einer Schiedsuntersuchung nur zu-

stimmen, wenn durch die Ergebnisse zusätzlicher Kontrollprüfungen in Kombi-

nation mit den Ergebnissen der Eigenüberwachung Zweifel an der sachgerech-

ten Durchführung der Kontrollprüfungen begründet werden können. 
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7.4.2 Prüfverfahren 
Abschnitt 4.4 der ZTV Pflaster-StB 20 wird ergänzt um: 

Der Pigmentanteil im Vorsatzbeton roter Radwegsteine wird von der Behörde für 

Verkehr und Mobilätswende zur Erfahrungssammlung mit dem Prüfverfahren 

nach Khorasani, HafenCity Universität Hamburg überprüft. Hierbei werden drei 

an die Baustelle gelieferte Pflastersteine sowie am Herstellerwerk gelagerte 

Rückstellproben der Ausgangsmaterialien verwendet. 

 

7.4.3 Abnahme, Abrechnung und Mängelansprüche 
Abschnitt 5 der ZTV Pflaster-StB 20 wird ergänzt um: 

In Ausübung seiner Rechte aus den §§ 12 und 13 der VOB/B kann der Auftrag-

geber bei geringen Über- oder Unterschreitungen der Grenzwerte (geringe Män-

gel) Abzüge in Anlehnung an die Regelungen des Anhanges II vornehmen, so-

weit der Auftragnehmer schriftlich zustimmt. Stimmt der Auftragnehmer nicht zu, 

muss er die Mängel beseitigen. 

Verwirklicht sich das Mangelrisiko aus Nichteinhalten der Grenzwerte während 

der Verjährungsfrist für Mängelansprüche, so ist der Auftraggeber berechtigt, 

dennoch Mängelbeseitigung zu verlangen. Der Auftragnehmer hat jedoch An-

spruch auf Rückzahlung des auf Grund eines Mangels abgezogenen Betrages, 

wenn dieser Mangel auf Grund seiner Mängelanspruchsverpflichtung beseitigt 

wird. 

 

Ein geringer Mangel liegt bei folgenden Unter- bzw. Überschreitungen der 

Grenzwerte vor: 

− Abmessungen: 

Bis maximal 100 % Unter-/Überschreitung des Toleranzwertes. 

− Biegezug-, Spaltzug- oder Druckfestigkeit: 

Bis maximal 10 % der geforderten Werte. 

− Fehlendes Fertigungsdatum gemäß Ziffer 7.2.2.1 
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8. Aufgrabungen 

Es gelten die 

Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für 
Aufgrabungen in Verkehrsflächen, Ausgabe 2012 (ZTV A-StB 12), 

jedoch mit folgenden Änderungen bzw. Ergänzungen: 

8.1 Begriffsbestimmungen 
Abschnitt 1.2, Bild 2, der ZTV A-StB 12 wird geändert in: 

 
          Wiederherstellungsbreite b 

      

     c Grabenbreite a       c                                  c = Abtreppung  
         

        Deckschicht 

        gebundene Tragschicht 

        ungebundene 

Tragschicht 

        ∇       Planum 

      Verfüllzone 

 

 
 

      Leitungszone 

 

 

Bild 1: Abtreppung und Mindestabstand zwischen Planum und Schichten der 

Leitung 

8.2  Bautechnische Grundsätze 
Abschnitt 1.3, 1. Absatz, der ZTV A-StB 12 wird ergänzt um: 

Eine aufgegrabene Verkehrsflächenbefestigung ist so wieder herzustellen, 

dass sie dem Soll-Zustand entspricht bzw. diesem technisch gleichwertig 

ist. Der Soll-Zustand wird durch die unter Berücksichtigung der zum 

Zeitpunkt der Aufgrabung herrschenden Verkehrsbelastung bestimmt. 
 

Abschnitt 1.3, 3. Absatz, 1. Spiegelstrich, der ZTV A-StB 12 wird geändert in: 

Voraussetzung für das Erreichen des Soll-Zustandes bzw. seiner 

technischen Gleichwertigkeit ist es, dass die Dimensionierung 

entsprechend der ReStra (Hamburger Regelwerke für Planung und Entwurf 

von Stadtstraßen) der Behörde für Verkehr und Mobilitätswende sowie 

entsprechend den Bildern 2 bis 5 (siehe Blatt 8-7 ff.) vorgenommen wird. 

≥ 30 cm 
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Bei alten Befestigungen werden Art und Umfang der Wiederherstellung im 

Einvernehmen mit dem Straßenbaulastträger festgelegt. Pflasterdecken, 

Plattenbeläge und Asphaltbefestigungen in Nebenflächen sind bis zu 20 m 

Länge auf Unterlagen, die dem Soll-Zustand entsprechen, 

wiederherzustellen, bei längeren Abschnitten mit Materialien gemäß den 

Regelbauweisen der ReStra. 

Abschnitt 1.3, 10. Absatz, der ZTV A-StB 12 wird ergänzt um: 

Das Ergebnis der Abstimmung soll in einem Abstimmungsprotokoll 

festgehalten werden. 

Der Sonderfall liegt insbesondere vor, 

− wenn mit Setzungen zu rechnen ist (z.B. nach Rohrbrüchen, bei 

gefrorenen Seitenwänden, nicht tragfähigen Untergründen usw.), 

− wenn die Wiederherstellung in der kalten Jahreszeit erfolgt und die 

Lufttemperaturen unter den festgelegten Werten für den Einbau von 

Asphaltmischgut liegen, 

− wenn Asphaltmischgut nicht zeitgerecht zur Verfügung steht. 

Punktförmige Aufgrabungen werden in einer Baustufe wiederhergestellt. 

Abschnitt 1.3, 11. Absatz, der ZTV A-StB 12 wird geändert in: 

Die Wiederherstellung in zwei Baustufen soll entsprechend den Bildern 4a 

und 4b erfolgen. 

Abschnitt 1.3, 13. Absatz, der ZTV A-StB 12 wird ergänzt um: 

Bei der Wiederherstellung von Queraufgrabungen können auch 

vorgefertigte Markierungen, die von der Bundesanstalt für Straßenwesen 

(BASt) geprüft wurden, verwendet werden. 

8.3 Baustoffe, Baustoffgemische 
Abschnitt 1.4 der ZTV A-StB 12 wird ergänzt um: 

 Es gelten sinngemäß die Regelungen der Ziffern 2 bis 7. 

8.4 Anforderungen 
Abschnitt 1.5 der ZTV A-StB 12 wird ergänzt um: 

Es gelten die entsprechenden Regelungen der Ziffern 2 und 3. 
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8.5 Prüfungen 

Abschnitt 1.6.1, 1. Absatz, der ZTV A-StB 12 wird geändert in: 

Es sind die nach den Ziffern 2 bis 7 erforderlichen Prüfungen 

durchzuführen. 

8.5.1 Prüfungen des Oberbaues 
Abschnitt 1.6.3 der ZTV A-StB 12 wird ergänzt um: 

Zusätzlich zur Feststellung, ob die Güteeigenschaften der fertigen Leistung 

den vertraglichen Anforderungen entsprechen (Kontrollprüfungen), werden 

mit einem Kontrollsystem alle Baufirmen, die im Laufe eines Jahres 

Aufgrabungen wiederhergestellt haben, stichprobenartig überprüft. Die 

Behörde für Verkehr und Mobilitätswende gibt Einzelheiten zum Verfahren 

und zur Durchführung dieser Kontrollen mit Rundschreiben 

Straßenbautechnik (RST, bis 2014) und mit Rundschreiben Straßenwesen 

(RS, ab 2015) bekannt. 

Mit dem Kontrollsystem sollen grundsätzlich nur Aufgrabungen überprüft 

werden, die eine Wiederherstellungsfläche kleiner 50 m2 aufweisen. 

Größere Aufgrabungen unterliegen Kontrollprüfungen, die der Veranlasser 

einer Aufgrabung und Auftraggeber für die Wiederherstellung (Ver- und 

Entsorgungsunternehmen) durchzuführen hat. 

8.5.1.1 Oberbauschichten aus Asphalt 
Abschnitt 1.6.3.2, 2. Absatz, der ZTV A-StB 12 wird geändert in: 

Kontrollprüfungen des Veranlassers sind bei Aufträgen ab 50 m2 

zusammenhängende Fläche je 2.000 m2 Asphaltfläche für jede Schicht 

vorzunehmen. Zu bestimmen sind Korngrößenverteilung, 

Bindemittelgehalt, Bindemittelart, Hohlraumgehalt und Verdichtungsgrad. 

Abschnitt 1.6.3.2, der ZTV A-StB 12 wird ergänzt um: 
Die Anforderungen der Tabelle 6.3 sind ebenfalls einzuhalten. 

8.6 Mängel 
Abschnitt 1.7 der ZTV A-StB 12 wird geändert in: 

Festgestellte schwere Mängel sind zu beheben, Preisabzüge dürfen nicht 

vorgenommen werden. Ein schwerer Mangel liegt vor, wenn die Kriterien 

des unter Ziffer 8.5.1 genannten Kontrollsystems vorliegen. Die 

vertragsgerechte Mängelbeseitigung ist durch zusätzliche 

Eigenüberwachungsprüfungen nachzuweisen. 

Bei Vorliegen eines leichten Mangels gemäß den Kriterien des o.g. 

Kontrollsystems, der nicht mit geringem Aufwand behoben werden kann, ist 

die Verjährungsfrist für Mängelansprüche angemessen zu verlängern. 
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8.7 Übernahme durch den Straßenbaulastträger 
 Abschnitt 1.8, 4. Absatz, der ZTV A-StB 12 wird geändert in: 

Festlegungen zu Fristen für die Übernahme wiederhergestellter 

Aufgrabungen durch den Straßenbaulastträger sind nicht Gegenstand 

dieser ZTV. 

8.8 Entfernen des Oberbaues 
Abschnitt 2.1, 2. Absatz, letzter Satz, der ZTV A-StB 12 wird geändert in: 

In Abstimmung mit dem Straßenbaulastträger sind Unterfahrungen des 

Oberbaus möglich. Dabei dürfen nichtgesteuerte 

Bodenverdrängungsverfahren nur bei Querungen rechtwinklig zur 

Fahrbahn und bei Durchörterungslängen bis maximal 7 Meter zur 

Anwendung kommen, die Mindestüberdeckung muss das 10-fache des 

Vortriebsdurchmesser, mindestens aber 1 Meter betragen. Gesteuerte 

Bohrverfahren (z.B. Horizontalspülbohrverfahren) dürfen auch parallel zur 

Straßenachse zum Einsatz kommen. 

Abschnitt 2.1, letzter Absatz, der ZTV A-StB 12 wird geändert in: 
Für das Transportieren, Sammeln und die Abgabe von pechhaltigem 

Straßenaufbruch gelten die von der Behörde für Verkehr und 

Mobilitätswende, durch Rundschreiben Straßenbautechnik (RST, bis 2014) 

und mit Rundschreiben Straßenwesen (RS, ab 2015) eingeführten 

Regelungen. 

8.9  Wiederherstellen des Oberbaues 
8.9.1  Oberbau mit Asphalt 

8.9.1.1  Allgemeines 

Abschnitt 5.2.1 der ZTV A-StB 12 wird geändert in: 

1-stufige Wiederherstellung: 

Für die 1-stufige Wiederherstellung des Oberbaues mit Asphalt sind unter 

Verwendung von Fertigern die Bauweisen der ReStra der Behörde für 

Verkehr und Mobilitätswende anzuwenden. 

Für den Handeinbau sind die in Anlehnung an die ReStra festgelegten 

Regelbauweisen gemäß Ziffer 8, Bild 2 vorzusehen. 

2-stufige Wiederherstellung: 

Für die 2-stufige Wiederherstellung des Oberbaues mit Asphalt sind unter 

Verwendung von Fertigern die Bauweisen der ReStra anzuwenden. Die 

Aufgrabungsstelle wird zunächst bis auf Höhe der Asphalt-deckschicht mit 

einem Asphaltbinder geschlossen. Die Asphaltdeckschicht wird zu einem  
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späteren Zeitpunkt aufgebracht, wobei die Asphaltbinderschicht in der 

Dicke der Asphaltdeckschicht abgefräst wird. 

Für den Handeinbau sind die in Anlehnung an die ReStra in den Bildern 3, 

4a und 4b festgelegten Sonderbauweisen anzuwenden. 

Abschnitt 5.2.1, 3. Absatz, der ZTV A-StB 12 wird ergänzt um: 

Für den Handeinbau von Asphaltmischgut sind grundsätzlich Thermokübel 

zum Transport des Asphaltmischgutes zu verwenden. Unabhängig von den 

Anforderungen an die Mindesttemperatur darf die Verweilzeit des 

Asphaltmischgutes im Thermokübel 8 Stunden nicht überschreiten. 

Abschnitt 5.2.2, 1. Absatz, 1. Satz der ZTV A-StB 12 wird geändert in: 

Die Abtreppungen sind parallel zur Grabenkante herzustellen. Beim 

Rückschnitt der Abtreppungen sind Ausbrüche, Versprünge und/oder 

Verbreiterungen in der Grabenkante bis 20 cm je Seite zu begradigen. 

Darüber hinausgehende Verbreiterungen (Schächte, Hausanschlüsse 

usw.) sind rechtwinklig herzustellen. 

Abschnitt 5.2.2 der ZTV A-StB 12 wird ergänzt um: 

Die Regelungen für Abtreppungen gelten auch für Oberbauten mit Asphalt 

in Nebenflächen. 

8.9.1.2 Reststreifen 
Abschnitt 5.2.3, 1. Absatz, der ZTV A-StB 12 wird ergänzt um: 

Im Fahrbahnbereich sind Reststreifenbreiten des Asphalt-Oberbaues von 

höchstens 0,50 m zwischen den zurückgenommenen gebundenen 

Schichten und der Bordkante zu entfernen. Die Reststreifenbreite schließt 

die Breite eines vorhandenen Asphaltwasserlaufes mit ein. 

8.9.1.3 Bauverfahren 
Abschnitt 5.2.4 der ZTV A-StB 12 wird ergänzt um: 

Bei Queraufgrabungen kann der Asphaltwasserlauf mit dem Material der 

benachbarten Fahrbahndeckschicht wiederhergestellt werden. 

Bei der vorläufigen Wiederherstellung (1. Baustufe) kann auf eine 

Fugenausbildung verzichtet werden. Es sind stattdessen Nähte 

auszubilden. Der Nahtbereich ist in einer Breite von etwa 10 cm durch 

Auftragen von Bitumenemulsion mit nachträglichem Abstreuen mit 

gebrochener feiner Gesteinskörnung zu versiegeln. 

Abschnitt 5.2.4, 9. Absatz, der ZTV A-StB 12 wird geändert in: 

Bei Einbau mit dem Fertiger kann auf das Ausbilden einer Fuge verzichtet 

werden wenn ein inniger Verbund von altem und neuem Asphaltmischgut 

für die Asphaltdeckschicht sichergestellt werden kann. 
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Wenn die einzelnen Asphaltschichten- und lagen nicht heiß auf heiß 

eingebaut werden, ist die jeweilige Asphaltschicht oder Asphaltlage mit 

einer Bitumenemulsion anzusprühen. Eine Unterlage aus einer 

Verfestigung ist grundsätzlich mit der Polymermodifizierten 

Bitumenemulsion C60BP4-S anzusprühen. 

Ansonsten gelten die Ziffern 4.6.2.2, 5.8.2.2 und 6.8.2.2. 

8.9.2  Oberbau mit Beton 
Abschnitt 5.3.2 und 5.3.3 der ZTV A-StB 12 gilt nicht. 

Abschnitt 5.3.4 der ZTV A-StB 12 wird ergänzt um: 

Für die Wiederherstellung von Betondecken gilt Ziffer 9. Es sind unabhängig 

von der Aufgrabungsgröße grundsätzlich nur ganze Felder in einer Baustufe 

mit frühhochfestem Straßenbeton mit Fließmittel wiederherzustellen. 

Ausnahmen bilden punktförmige Aufgrabungen. 

8.9.3  Oberbau mit Pflasterdecken oder Plattenbelägen 
Abschnitt 5.4.1, 1. Absatz, der ZTV A-StB 12 wird geändert in: 

Für die Wiederherstellung des Oberbaues mit Pflasterdecken oder 

Plattenbelägen sind die Bauweisen der ReStra der Behörde für Verkehr und 

Mobilitätswende anzuwenden. 

Abschnitt 5.4.1, 3. Absatz, der ZTV A-StB 12 gilt nicht. 

 

8.9.4  Sonstige Oberbauten 

8.9.4.1 Mit Asphalt überbaute Pflasteroberbauten 
Abschnitt 5.5 der ZTV A-StB 12 wird ergänzt um: 

Die Wiederherstellung ist vollständig in Asphaltbauweise gemäß Ziffer 8.9.1 

vorzunehmen. Nach dem Einbau der ungebundenen Tragschichten ist die 

Pflasterdecke und die darauf befindlichen Asphaltschichten um das Maß 

der Auflockerung aufzunehmen (Abtreppung), mindestens jedoch: 

− bei einer Grabentiefe von kleiner 2,00 m um 2 x 15 cm, 

− bei einer Grabentiefe von mindestens 2,00 m um 2 x 20 cm. 

Hierbei sind die Asphaltschichten zu schneiden, die Pflastersteine in Gänze 

aus dem Verbund zu lösen und zu entfernen. Entstehende Hohlräume und 

Zwickel sind mit Beton oder Zementmörtel zu füllen.  
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8.9.5 Randeinfassungen 
 Abschnitt 5.7 der ZTV A-StB 12 wird ergänzt um: 

Es gilt Ziffer 7 „Pflasterdecken, Plattenbeläge, Einfassungen” in Verbindung 

mit der ReStra der Behörde für Verkehr und Mobilitätswende. 

Bild 7 der ZTV A-StB 12 gilt nicht. 

8.9.6 Punktförmige Aufgrabungen 
Die Wiederherstellung von Fahrbahnbefestigungen nach punktförmigen 

Aufgrabungen ist gemäß Bild 5 vorzunehmen. 

Straßenkappen und Schachtabdeckungen (Einbauteile) sind höhengleich 

zur angrenzenden Fahrbahnoberkante herzustellen. 

Bei Neubau- bzw. Um- und Ausbaumaßnahmen gilt: 

Vor Ablauf der Verjährungsfrist für Mängelansprüche darf das Einbauteil 

max. 5 mm tiefer als die angrenzende Fahrbahn liegen. Bei Überschreitung 

der zulässigen Abweichungen ist vom Auftraggeber der Mangel 

festzustellen. 

Der gewährleistungspflichtige Auftragnehmer hat diesen Mangel zu 

beseitigen. 

Bei Maßnahmen der baulichen Erhaltung gilt: 

Bei Maßnahmen der baulichen Erhaltung, bei denen die Regulierung der 

Einbauteile Vertragsbestandteil ist, darf das Einbauteil vor Ablauf der 

Verjährungsfrist für Mängelansprüche max. 5 mm tiefer als die angrenzende 

Fahrbahn liegen. 

Bei Überschreitung der zulässigen Abweichungen ist vom Auftragnehmer 

der vertragsgerechte Zustand herzustellen. 

Bei der Entnahme von Bohrkernen ist im Bereich der gebundenen Binder- 

und Tragschichten als Verfüllmaterial ein Sand-Kies-Zement-Gemisch 

(Beton C 12/15) und im Deckschichtbereich Reparaturasphalt zu 

verwenden. 
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Bild 2: Regelbauweisen für die 1-stufige Wiederherstellung des Oberbaues mit  
 Asphalt 

- Handeinbau - 
Belastungs

-klasse 
Bk100 Bk32 Bk10 Bk3,2 

B 100 ≥ B > 32 32 ≥ B > 10 10 ≥ B > 3,2 3,2 ≥ B > 1,8 

AD 

AB 

AT 

1. Trag-
schicht 

Verfüll-
zone 
Leitungs-
zone 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Belastungs

-klasse Bk1,8 Bk1,0 Bk0,3 

B 1,8 ≥ B > 1,0 1,0 ≥ B > 0,3 0,3 ≥ B > 0,1 0,1 ≥ B 

AD 
AT 

2. Trag-
schicht 

1. Trag-
schicht 

Verfüll-
zone 
Leitungs-
zone 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1) - 12 cm AC 22 T Hmb   Legende:
    (gemeinsam mit 3.TS in min. 2 Lagen) oder    
 - 30 cm HMVA-Tragschicht oder Schotter-  AC Asphaltbeton 
  tragschicht  AD Asphaltdeckschicht 
   AB Asphaltbinderschicht 
2) - 10 cm AC 22 T Hmb  AT Asphalttragschicht 
    (gemeinsam mit 3.TS in min. 2 Lagen) oder  MA Gussasphalt 
 - 30 cm HMVA-Tragschicht oder Schotter-  N Normale Beanspruchung 
  tragschicht  S Besondere Beanspruchungen 
   SfM Schicht aus frostunempfindlichem Material 
3) -  8 cm AC 22 T Hmb  Hmb Hamburger Zusammensetzung 
    (gemeinsam mit 3.TS in min. 2 Lagen) oder  F1 Frostempfindlichkeitsklasse für Böden gem. ZTV E-StB 
 - 25 cm HMVA-Tragschicht oder Schotter-  ▼45 Verformungsmodul auf dem Planum gem. ZTV E-StB 
  tragschicht     
     
4) alternativ:  2 cm AC 5 D L     
   8 cm AC 22 T Hmb    

SfM 

MA 8 S 
AC 16 B Hmb 
 
AC 22 T Hmb 

SfM 

MA 8 S 
AC 16 B Hmb 
 
AC 22 T Hmb 

SfM 

MA 8 S 
AC 16 B Hmb 
 
AC 22 T Hmb 

SfM 

6,0 

40,0 

MA 8 S 
AC 16 B Hmb 
 
AC 22 T Hmb 

SfM 

AC 8 D N 
AC 22 T Hmb 

2) 

 
AC 8 D N 
AC 22 T Hmb 

1) 3) 

 
AC 8 D N 
AC 22 T Hmb 12,0 

SfM SfM 
SfM 

3) 

AC 16 TD 4) 

SfM 
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Bild 3: Sonderbauweise für die 2-stufige Wiederherstellung des Oberbaues  
 mit Asphalt bei Queraufgrabungen 
 
 - Pflasterbauweise - 

Belastungsklasse  Bk100 bis Bk0,3 

1. Baustufe (vorläufige Wiederherstellung) 

Pflasterdecke 

 
Schicht aus frost- 
unempfindlichem 
Material 

 
Verfüllzone 
Leitungszone 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
2. Baustufe (endgültige Wiederherstellung) 

Asphaltdeckschicht 
Asphaltbinderschicht 
Asphalttragschicht 
2. Tragschicht 
 

1. Tragschicht 
(Schicht aus frost- 
unempfindlichem 
Material) 
 
 
Verfüllzone 
Leitungszone 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
  

SfM 
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Bild 4a: Sonderbauweisen für die 2-stufige Wiederherstellung des Oberbaues mit 
 Asphalt bei Längs- und Queraufgrabungen (Bk100 bis Bk3,2) 
 

- Asphaltbauweise - Handeinbau - 

Belastung
s-klasse Bk100 Bk32 Bk10 Bk3,2 

B 100 ≥ B > 32 32 ≥ B > 10 10 ≥ B > 3,2 3,2 ≥ B > 1,8 

1. Baustufe (vorläufige Wiederherstellung)  

AB 

AT 

1. Trag-
schicht 

Verfüll-
zone 
Leitungs
-zone 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Baustufe (endgültige Wiederherstellung) 

AD 
AB 

AT 

1. Trag-
schicht 

Verfüll-
zone 
Leitungs
-zone 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 Legende:
  
AC Asphaltbeton 
AD Asphaltdeckschicht 
AB Asphaltbinderschicht 
AT Asphalttragschicht 
MA Gussasphalt 
N Normale Beanspruchung 
S Besondere Beanspruchungen 
SfM Schicht aus frostunempfindlichem Material 
Hmb Hamburger Zusammensetzung 
F1 Frostempfindlichkeitsklasse für Böden gem. ZTV E-StB 
▼45 Verformungsmodul auf dem Planum gem. ZTV E-StB 
  
 
 
 

SfM 

AC 16 B Hmb 
(2 Lagen) 
 
AC 22 T Hmb 

10,0 

40,0 SfM SfM SfM 

AC 16 B Hmb 
 
AC 22 T Hmb 
(2 Lagen) 
 

AC 16 B Hmb 
(2 Lagen) 
AC 22 T Hmb 
(2 Lagen) 
 

AC 16 B Hmb 
(2 Lagen) 
AC 22 T Hmb 
(2 Lagen) 
 

MA 8 S 
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Bild 4b: Sonderbauweisen für die 2-stufige Wiederherstellung des Oberbaues mit 
 Asphalt bei Längs- und Queraufgrabungen (Bk1,8 bis Bk0,3) 
 

- Asphaltbauweise - Handeinbau - 

Belastungs-
klasse 

Bk1,8 Bk1,0 Bk0,3 

B 1,8 ≥ B > 1,0 1,0 ≥ B > 0,3 0,3 ≥ B > 0,1 0,1 ≥ B 

1. Baustufe (vorläufige Wiederherstellung) 

AB 

2. Trag-
schicht 

1. Trag-
schicht 

Verfüll-
zone 
Leitungs-
zone 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2. Baustufe (endgültige Wiederherstellung) 

AD 
3. Trag-
schicht 
2. Trag-
schicht 

1. Trag-
schicht 

Verfüllzon
e 
Leitungsz
one 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1) - 12 cm AC 22 T Hmb   Legende:
    (gemeinsam mit 3.TS in min. 2 Lagen) oder    
 - 30 cm HMVA-Tragschicht oder Schotter-  AC Asphaltbeton 
  tragschicht  AD Asphaltdeckschicht 
   AB Asphaltbinderschicht 
2) - 10 cm AC 22 T Hmb  AT Asphalttragschicht 
    (gemeinsam mit 3.TS in min. 2 Lagen) oder  MA Gussasphalt 
 - 30 cm HMVA-Tragschicht oder Schotter-  N Normale Beanspruchung 
  tragschicht  S Besondere Beanspruchungen 
   SfM Schicht aus frostunempfindlichem Material 
3) -  8 cm AC 22 T Hmb  Hmb Hamburger Zusammensetzung 
    (gemeinsam mit 3.TS in min. 2 Lagen) oder  F1 Frostempfindlichkeitsklasse für Böden gem. ZTV E-StB 
 - 25 cm HMVA-Tragschicht oder Schotter-  ▼45 Verformungsmodul auf dem Planum gem. ZTV E-StB 
  tragschicht     
     
4) alternativ:  10 cm AC 16 TD     

AC 16 B N 
(2 Lagen) 

AC 16 B N 
(2 Lagen) 

AC 16 B N 
(2 Lagen) 

1) 

16,0 

SfM SfM 

SfM 

AC 8 D N 4,0 

3) 

AC 5 D L 2,0 

AC 16 B N 4) 

SfM 



ZTV/St-Hmb.09 Aufgrabungen  Blatt 8 - 12 
12/16 

 
Bild: 5 Wiederherstellung von punktförmigen Aufgrabungen 
 
 

Belastungsklasse Bk100 bis Bk0,3 

Regelbauweise (Wiederherstellung mit Gussasphalt) 

 
 
Hinweis:  Auch bei Schächten und Trummen ist die Wiederherstellung entsprechend vorzunehmen. 

 

   

 

   

 

D 
B 
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9 Fahrbahndecken aus Beton 

Es gelten die 

Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für den 
Bau von Fahrbahndecken aus Beton, Ausgabe 2007 (ZTV Beton-StB 07), 

in Verbindung mit den 

Technischen Lieferbedingungen für Baustoffe und Baustoffgemische 
für Tragschichten mit hydraulischen Bindemitteln und Fahrbahndecken 
aus  Beton, Ausgabe 2007 (TL Beton-StB 07), 

jedoch mit folgenden Änderungen bzw. Ergänzungen für die Anwendung im 

kommunalen Straßenbau: 

9.1  Anwendungen 
Abschnitt 3.4.1 der ZTV Beton-StB 07 wird geändert in: 

Die ZTV Beton-StB 07 werden für den Bau von Decken mit 

normalerhärtendem und frühhochfestem Fahrbahndeckenbeton mit 

optionaler Fließmittelzugabe für Bushaltestellen in Fahrbahnen des 

Individualverkehrs, Bussonderspuren sowie für Busbuchten gemäß ReStra 

(Hamburger Regelwerke für Planung und Entwurf von Stadtstraßen) der 

Behörde für Verkehr und Mobilitätswende angewendet. 

Abschnitt 4.2, Tabelle 4 der TL Beton-StB 07 wird ergänzt um: 

Für Fahrbahndeckenbeton gemäß ZTV/St-Hmb. gelten die Anforderungen 

für Oberbeton gemäß der TL Beton-StB 07, Tabelle 4, Zeile (Bauklasse SV, 

I-III ), in Spalte (4) wird die Forderung nach der Feuchteklasse WS auf die 

Feuchteklasse WA abgesenkt. Mindestanforderungen sind die 

Festigkeitsklassen C 30/37 (normalerhärtend) bzw. C 35/45 (frühhochfest), 

Feuchteklasse WA und die Expositionsklassen XF4 und XM2 nach den TL 

Beton-StB 07 und Ziffer 9.3. Für frühhochfesten Fahrbahndeckenbeton 

gelten zusätzlich Anforderungen an die Druckfestigkeit im Alter von 2 

Tagen, welche grundsätzlich bei einer Temperatur von 20 °C einzuhalten 

sind. 

9.2  Baugrundsätze 
Abschnitte 1.3.3.1, 1. Absatz, 2. Satz, der ZTV Beton-StB 07 wird geändert in: 

Die Mindestdicke des frostsicheren Straßenaufbaus und die Dicke der 

Decke richtet sich nach den Festlegungen der ReStra der Behörde für 

Verkehr und Mobilitätswende. 
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9.2.1 

9.2.2 

9.2.3 

9.3 

Anordnen der Fugen 
Abschnitt 3.1.4.1 der ZTV Beton-StB 07 wird ergänzt um: 

Der Querscheinfugenabstand beträgt grundsätzlich 3 bis 4 m. Der 

Fugenabstand ist jedoch auch nach ggf. vorhandenen Einbauten und der 

Lage der Bordsteinstöße zu wählen. Es sind die Regelungen der ReStra der 

Behörde für Verkehr und Mobilitätswende zu berücksichtigen. Die 

Herstellung der Fugen ist gesondert auszuschreiben. 

Dübel 
Abschnitt 3.1.4.2, 1., 2. und 5. Absatz, der ZTV Beton-StB 07 werden geändert in: 

An den Querscheinfugen sind zur Lastübertragung und zur Sicherung 

gleicher Höhenlage der Platten Dübel vorzusehen. Der Dübelabstand 

untereinander sowie der Abstand der äußeren Dübel vom Plattenrand bzw. 

von der Längsfuge beträgt 25 cm. 

Betonstahleinlagen 
Abschnitt 3.1.5 der ZTV Beton-StB 07 wird geändert in: 

Ausschließlich die Platten von Endfeldern mit Übergang auf den Oberbau aus 

Asphalt sind mit oberen und unteren Stahleinlagen von jeweils ca. 3 kg/m2 zu 

bewehren. Bei Busbuchten oder Kreisverkehren sind nur die spitzwinkligen 

Platten (< 80 gon) auf diese Weise zu bewehren. Die Stäbe der Stahleinlagen 

sollen einen Durchmesser von ca. 6 mm haben. Die Betonüberdeckungen 

oben von ≥ 5 cm und unten von ≥ 2,5 cm sind einzuhalten. 

Baustoffe, Beton 
Abschnitt 3.2, 1. Absatz, der ZTV Beton-StB 07 wird ergänzt um: 

Der Fahrbahndeckenbeton muss mindestens die Festigkeitsklassen C 30/37 

(normalerhärtend) bzw. C 35/45 (frühhochfest), die Feuchtigkeitsklasse WA 

und die Expositionsklassen XF4 und XM2 einhalten. Der Sand muss den 

Alkaliempfindlichkeitsklassen E I-O oder E I-OF entsprechen, für die Gesteins-

körnungen d > 2 mm ist nur die Alkaliempfindlichkeitsklasse E I-S zulässig. Die 

Verwendung von Kies ist nicht zulässig, die Gesteinskörnung d > 2 mm muss 

der Kategorie C90/1 entsprechen und mindestens in zwei getrennten 

Korngruppen zugegeben werden. Die entsprechenden aktuellen 

Prüfzeugnisse sind Bestandteil der Unterlagen zur Prüfung und Freigabe der 

Betonsorten. 

Abschnitt 3.2, 3. Absatz, der ZTV Beton-StB 07 wird ergänzt um: 

Es dürfen ausschließlich Portlandzemente (CEM I) und Portlandhüttenzemente 

(CEM II/A-S oder CEM II/B-S) der Festigkeitsklasse 42,5 R gemäß DIN EN 197-

1, mit niedrigem, wirksamen Alkaligehalt (na) entsprechend den Anforderungen 

der DIN 1164-10 (03/2013) eingesetzt werden. 
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9.4   Ausführung 

Bei gleichzeitigem Herstellen der Betondecke und der angrenzenden 

Asphaltdeckschicht soll der Asphalt im Übergangsbereich zur Betondecke 

(Stirnseiten) mit einer geringfügigen Überhöhung (ca. 5 mm) eingebaut 

werden. Es ist besonders in diesem Bereich auf eine sorgfältige 

Verdichtung zu achten.  

9.4.1  Einbringen des Betons und der Stahleinlagen 
Abschnitt 3.3.1.4, 2. Absatz, der ZTV Beton-StB 07 gilt nicht. 

9.4.2  Verdichten des Betons 
Abschnitt 3.3.1.5, 2. Absatz, der ZTV Beton-StB 07 wird geändert in: 

Bei Bushaltestellen in Fahrbahnen des Individualverkehrs, 

Bussonderspuren sowie für Busbuchten dürfen zum Verdichten des Betons 

außer maschinell fortbewegten Verdichtungsgeräten auch geeignete 

Kleingeräte ohne Fahrvorrichtung und Führung eingesetzt werden, z. B. 

einzelne Innenrüttler, Rüttelbohlen. 

9.4.3  Fertigstellen der Oberfläche 
Abschnitt 3.3.1.6, 7. Absatz, der ZTV Beton-StB 07 wird geändert in: 

Ist eine Verbesserung der Lärmminderung, der Ebenheit und/oder 

Griffigkeit vorgesehen, gelten die Regelungen der ZTV BEB-StB 15, 

Abschnitt 2.3.3.5. 

9.4.4  Abziehen mit einem Kunstrasen 
Für Bushaltestellen in Fahrbahnen des Individualverkehrs, 

Bussonderspuren sowie für Busbuchten gilt Abschnitt 3.3.1.6.3 der ZTV 

Beton-StB 07. 

9.4.5  Herstellen der Fugenkerben 
Abschnitt 3.3.2 der ZTV Beton-StB 07 wird ergänzt um: 

Für die Herstellung der Fugenkerbe und des Fugenspaltes der 

Querscheinfugen ist das Verfahren für geschnittene Fugen vorzusehen. Der 

Fugenspalt (Kammerschnitt) ist möglichst spät nach dem Kerbschnitt 

herzustellen. Die Fugenspaltbreite beträgt 15 mm. 

Die Anschlüsse an den Asphaltoberbau sind als Pressfugen und an 

Bordsteinen als Raumfugen auszubilden. Die Fugenspaltbreite 15 mm. Der 

Fugenspalt für die Pressfuge ist zu schneiden.  
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9.4.6 Griffigkeit 
Abschnitt 3.3.4.7 der ZTV Beton-StB 07 wird ergänzt um: 

Für die Griffigkeit der fertigen Oberfläche der Decke von Bushaltestellen in 

Fahrbahnen des Individualverkehrs, Bussonderspuren sowie für 

Busbuchten sind für die kombinierte Messmethode SRT-Pendel / 

Ausflussmessung folgende Grenzwerte bei der Abnahme einzuhalten: 

• SRT-Wert ≥ 60 

• Ausflusszeit ≤ 30 sec

9.5 Wiederherstellung nach Aufgrabung 
Siehe Ziffer 8.9.2 

9.6 Prüfungen 

9.6.1 Erstprüfung 
Abschnitt 1.3.2 und 3.5 der ZTV Beton-StB 07 werden ergänzt um: 

Anforderungen, einzureichende Unterlagen und Prüfverantwortlichkeiten 

zur Gewährleistung eines ausreichenden Widerstands gegen Alkali-

Kieselsäure-Reaktion (AKR) sind der Ziffer 9.3 zu entnehmen. 

Die zur Prüfung und Freigabe einzureichende Erstprüfung (einschließlich 

etwaiger Anlagen wie Mischungsberechnung oder Rezeptur) muss für alle 

eingesetzten Ausgangsstoffe die eindeutigen Produktbezeichnungen und 

die gem. Ziffer 9.3 geforderten Baustoffeigenschaften (Klassen/Kategorien) 

konform der zum Nachweis miteinzureichenden Untersuchungsbefunde 

ausweisen. Unpräzise Bezeichnungen wie beispielsweise „Splitt 8/16“ oder 

fehlende Nachweise werden nicht akzeptiert. 

In der Erstprüfung ist unter der geltenden Norm die „ZTV Beton-StB 07 in 

Verbindung mit der ZTV/St-Hmb.09“ auszuweisen, gleiches gilt für 

Mischungsberechnung, Rezeptur und Lieferscheine. Ebenso ist im Falle 

eines frühhochfesten Fahrbahndeckenbetons dieses auf den Dokumenten 

auszuweisen. 

Die Erstprüfung ist nur mit Sichtvermerk der Behörde für Verkehr und 

Mobilitätswende für das laufende Kalenderjahr und bis zum 31. März des 

Folgejahres gültig. 
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9.6.2  Kontrollprüfungen 

Abschnitt 3.3.4 der ZTV Beton 07 wird ergänzt um:  

Lieferscheine müssen zur Betonsorte „ZTV Beton-StB 07 in Verbindung mit 

der ZTV/St-Hmb.09“ auszuweisen und einen Soll/Ist-Ausdruck (ZTV-Ing- 

Ausdruck) enthalten, um gemäß Anhang F der ZTV Beton-StB 07 die 

Zusammensetzung des Betons kontrollieren zu können und die Ermittlung 

des W/Z-Wertes zu ermöglichen. 
 

Abschnitt 3.3.4.1 der ZTV Beton 07 wird geändert in: 

Im Rahmen der Kontrollprüfung wird die Druckfestigkeit des Betons an 

Würfeln mit einer Kantenlänge von 15 cm ermittelt, wie im Anhang F für die 

Eigenüberwachungsprüfung vorgesehen. Die Häufigkeit wird dabei 

geändert, so dass je Lieferfahrzeug ein Würfel herzustellen ist und gemäß 

DIN EN 12390-3 im Alter von 28 Tagen geprüft wird. Die Festigkeit jedes 

Würfels und die mittlere Festigkeit müssen dabei mindestens die in der        

DIN 1045-3 geforderten Werte der Druckfestigkeit erreichen. Für das 

Mittelwertkriterium gelten abweichend die Vorgaben in der Tabelle 9.1. 

Tabelle 9.1 Mittelwertkriterium 

Anzahl Würfel 
Kriterium 1 
(Mittelwert) 

Kriterium 2 
(Einzelwert 

 
u = 1 
u = 2 

u = 3 - 4 
u = 5 - 6 

 
- 
- 

> fck + 1 
> fck + 2 

 
> fck 
> fck 

> fck -4 
> fck -4 

 
 

Abschnitt 3.4.5 der ZTV Beton 07 wird ergänzt um: 

Für die Fälle in denen die Verkehrsfreigabe bereits nach wenigen Tagen 

erfolgen muss, ist der Einbau von frühhochfestem Fahrbahndeckenbeton 

der Festigkeitsklasse C 35/45 vorzusehen. 

Abschnitt 3.5.2, 2. und 3. Absatz, der ZTV Beton-StB 07 gilt nicht für 

Griffigkeitsmessungen mit der kombinierten Messmethode SRT-Pendel / 

Ausflussmessung auf Bushaltestellen am Fahrbahnrand. 

9.7 Mängelansprüche 
Abschnitt 3.3.4.7 der ZTV Beton-StB 07 wird geändert in: 

Weichen die Messergebnisse bei Anwendung der kombinierten 

Messmethode SRT-Pendel / Ausflussmessung von den Grenzwerten ab, so 

liegt ein Mangel vor. Der Auftragnehmer kann in diesem Fall eine erneute  
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Kontrollprüfung mit der kombinierten Messmethode SRT-Pendel / 

Ausflussmessung verlangen. Die mit den TP Griff-StB (SKM) vorgegebenen 

Messzeiträume gelten auch für die kombinierte Messmethode SRT-Pendel 

/ Ausflussmessung. 

Werden bei der Abnahme und bei Anwendung der kombinierten 

Messmethode SRT-Pendel / Ausflussmessung Abweichungen von den 

Grenzwerten um mehr als 4 SRT-Einheiten oder um mehr als 30 sec 

Ausflusszeit festgestellt oder werden bei der erneuten Kontrollprüfung die 

Anforderungen an die Griffigkeit nicht erfüllt, hat der Auftragnehmer die 

Ursachen des Mangels festzustellen und dauerhaft wirksame 

griffigkeitsverbessernde Maßnahmen durchzuführen. 

 

Bei Unterschreitung der durch die Kontrollprüfung ermittelten 

Abnahmekriterien gemäß Ziffer 9.6.2 kann unter Zustimmung der 

Bauüberwachung, ein Nachweis der Druckfestigkeit gemäß Anhang B der 

ZTV Beton-StB 07 zu Lasten der einbauenden Firma bzw. deren 

Lieferanten durch den Kontrollprüfer erfolgen und damit die fertige Leistung 

ggf. trotzdem bestätigt werden. 

Diese Prüfung ersetzt im Falle einer positiven Bewertung nicht die 

Ansprüche für einen vorliegenden geringen Mangel, der mit bewertet wird. 

Die Regelungen des Anhang G der ZTV Beton-StB sind bei 

Unterschreitungen zu beachten. 
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10 Bauliche Erhaltung – Asphaltbauweisen 
Es gelten die 

Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für die 
Bauliche Erhaltung von Verkehrsflächenbefestigungen – Asphaltbauwei-
sen, Ausgabe 2009 / Fassung 2013 (ZTV BEA-StB 09/13), 

jedoch mit folgenden Änderungen und Ergänzungen: 

10.1 Anwendung 
Abschnitt 1.3.1, 2. Absatz, der ZTV BEA-StB 09/13 wird ergänzt um: 

Durch ausschließliche Inaugenscheinnahme sind die Schadensursachen im Allge-

meinen nicht festzustellen. Bei nicht eindeutiger Schadensursache ist eine nach 

RAP Stra anerkannte und im Leistungsverzeichnis für Prüfungen im Straßenbau 

der Freien und Hansestadt Hamburg (LVPrüfStB) gelistete Prüfstelle mit der Erar-

beitung eines Sanierungsvorschlages zu beauftragen. 

10.2 Baugrundsätze 
Abschnitt 1.3.3 der ZTV BEA-StB 09/13 wird geändert in: 

Für die Wahl der Dicken und Anordnung der Schichten ist die ReStra (Hamburger 

Regelwerke für Planung und Entwurf von Stadtstraßen) der Behörde für Verkehr 

und Mobilitätswende zu beachten, sofern in den nachfolgenden Abschnitten der 

ZTV BEA-StB 09/13 aus bau- und/oder verfahrenstechnischen Gründen keine ab-

weichenden Regelungen getroffen werden. 

10.3 Baustoffe, Baustoffgemische 
Abschnitt 2.3.1, 1. Absatz, der ZTV BEA-StB 09/13 wird geändert in: 

Für Asphaltmischgut zur Herstellung von Asphaltschichten im Rahmen der In-

standhaltung, Instandsetzung oder Erneuerung gelten die Festlegungen der Ziffern 

4.5, 5.6 und 6.6, sofern in den nachfolgenden Abschnitten der  

ZTV BEA-StB 09/13 keine besonderen Anforderungen gestellt sind. 

10.4  Erstprüfung und Eignungsnachweis 
Abschnitt 2.3.2 der ZTV BEA-StB 09/13 wird geändert in: 

Es gilt Ziffer 5.6.2 und 6.6.2. 

Eignungsnachweise entsprechend der Abschnitte 2.3.2.1, 2.3.2.2 und 2.3.2.3 

der ZTV BEA-StB 09/13 sind nur mit Sichtvermerk der Behörde für Verkehr 

und Mobilitätswende für das laufende Kalenderjahr und bis zum 31. März des 

Folgejahres gültig. Sie können höchstens zweimal durch erneuten Sichtver-

merk für ein weiteres Kalenderjahr verlängert werden.  
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10.5  Ausführung 

10.5.1  Allgemeines 
Abschnitt 3.1, 1. Absatz, Satz 1 der ZTV BEA-StB 09/13 wird geändert in: 

Es gelten die Anforderungen der Ziffern 4, 5 und 6, sofern in nachfolgenden Ab-

schnitten der ZTV BEA-StB 09/13 keine anderen Regelungen getroffen werden. 

10.5.2  Fräsen der Unterlage 
Abschnitt 3.2.1, 2. Absatz, der ZTV BEA-StB 09/13 wird geändert in: 

Im Stadium der Entwurfsbearbeitung für Baumaßnahmen an bestehenden Straßen 

ist durch die Straßenbauverwaltung zwingend zu prüfen, ob in den auszubauenden 

Schichten teer-/pechtypische Bestandteilen vorhanden sind. Die Einstufung von 

Straßenaufbruch in teer-/pechfrei, teer-/pechverdächtig bzw. teer-/pechhaltig hat 

gemäß RST 3/13 zu erfolgen. 

Abschnitt 3.2.1, nach dem 2. Absatz der ZTV BEA-StB 09/13 wird ergänzt um: 

Das Arbeitsverfahren für das Abfräsen von Schichten des Straßenoberbaus ist ent-

sprechend den Regelungen der TRGS 559 „Technische Regeln für Gefahrstoffe – 

Mineralischer Staub, Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin – Aus-

schuss für Gefahrstoffe (BAuA) so auszuwählen, dass möglichst wenig Staub frei-

gesetzt und eine Ausbreitung auf unbelastete Arbeitsbereiche nach dem Stand der 

Technik vermieden wird (Absatz 4 „Schutzmaßnahmen“ der TRGS 559). Der Ein-

satz von Fräsen mit wirksamer Absaugeinrichtung soll vorgesehen werden. Die in 

den TRGS 559 aufgeführten weiteren Schutzmaßnahmen sind vom Auftragneh-

mer in seiner Verantwortung als Arbeitgeber zu beachten. 

Abschnitt 3.2.1, 8. Absatz, der ZTV BEA-StB 09/13 wird geändert in: 

Das Fräsen von Asphaltbefestigungen ist in den ZTV BEA-StB 09/13 nicht als ei-

genständige bauliche Maßnahme enthalten. Die „Hinweise für das Fräsen von As-

phaltbefestigungen und Befestigungen mit teer-/pechtypischen Bestandteilen“ (H 

FA) sind zu beachten. 

Nach dem Fräsen einer Asphaltdeckschicht zur Wiederherstellung der Verkehrssi-

cherheit (Verbesserung der Griffigkeit) darf die Unebenheit in Längs- und Quer-

richtung innerhalb einer 4 m langen Messstrecke folgende Grenzwerte nicht über-

schreiten: 

 In den Belastungsklassen Bk100 bis Bk3,2    4 mm, 

 In den übrigen Belastungsklassen   6 mm. 

Ansonsten gelten die Anforderungen der Ziffer 6.8.6. 
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10.6  Oberflächenbehandlungen (OB) 

10.6.1  Baustoffe, Ausführungsarten 
Abschnitt 3.4.1.3, 1. Absatz, der ZTV BEA-StB 09/13 wird ergänzt um: 

Im Hinblick auf die Lärmminderung sollen grundsätzlich Oberflächenbehandlungen 

mit einem Größtkorn von höchstens 8 mm gewählt werden. In den Belastungsklas-

sen Bk1,8 und Bk1,0 ist Abstreumaterial aus hellen Gesteinskörnungen vorzuse-

hen. 

Es gelten die Anforderungen der TL G OB-StB 15. 

10.7  Dünne Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise (DSK) 

10.7.1  Baustoffe, Baustoffgemische 
Abschnitt 3.4.2.3 der ZTV BEA-StB 09/13 wird ergänzt um: 

Es gelten die Anforderungen der TL G DSK-StB 15. 

10.7.2  Gesteinskörnungen 
Abschnitt 3.4.2.3.1 der ZTV BEA-StB 09/13 wird ergänzt um: 

In den Belastungsklassen Bk100 bis Bk1,0 sind grobe und feine Gesteinskörnun-

gen aus hellen Gesteinen vorzusehen. 

10.8  Dünne Asphaltdeckschichten in Heißbauweise (DSH) und Dünne 
Asphaltdeckschichten in Heißbauweise auf Versiegelung (DSH-V) 

10.8.1  Baustoffgemische 
Abschnitt 3.4.3.3.1, 1. Absatz, der ZTV BEA-StB 09/13 wird geändert in: 

Für die Zusammensetzung der Asphaltmischgutarten und -sorten gelten die Ab-

schnitte 3.2.4, 3.2.5 und 3.2.6 der TL Asphalt-StB 07/13, in Verbindung mit Ziffer 

6, sofern nachfolgend und unter Berücksichtigung der Tabelle 12 der ZTV BEA-

StB 09/13 keine besonderen Anforderungen angegeben sind. 

Abschnitt 3.4.3.3.2, 2. Absatz, der ZTV BEA-StB 09/13 wird geändert in: 

Es gilt sinngemäß Ziffer 6.5. 

Es gelten die Anforderungen der TL G DSH-V-StB 15. 
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10.8.2  Ausführung 
Abschnitt 3.4.3.4, 1. Absatz, der ZTV BEA-StB 09/13 wird geändert in: 

Es gelten die ZTV Asphalt-StB 07/13, Abschnitt 3 in Verbindung mit Ziffer 6.8. 

Abschnitt 3.4.3.4 der ZTV BEA-StB 09/13 wird ergänzt um: 

Für den Handeinbau von Asphaltmischgut sind grundsätzlich Thermokübel zum 

Transport des Asphaltmischgutes zu verwenden. Unabhängig von den Anforde-

rungen an die Mindesttemperatur darf die Verweilzeit des Asphaltmischgutes im 

Thermokübel 8 Stunden nicht überschreiten. 

10.8.2.1 Vorbereiten der Unterlage 
Abschnitt 3.4.3.4.1, 1. Absatz, der ZTV BEA-StB 09/13 wird geändert in: 

Es gilt die ZTV Asphalt-StB 07/13, Abschnitt 3.2 in Verbindung mit Ziffer 6.8.2. 

Abschnitt 3.4.3.4.1, 3. Absatz, der ZTV BEA-StB 09/13 wird geändert in: 

Zum Erreichen eines ausreichenden Schichtenverbundes gelten die ZTV Asphalt-

StB 07/13, Abschnitt 3.3.1 in Verbindung mit Ziffer 6.8.2. Bei Dünnen Asphaltdeck-

schichten in Heißbauweise auf Versiegelung ist die Unterlage vor dem Einbau nicht 

anzusprühen. 

10.8.2.2 Herstellen der Schicht 
Abschnitt 3.4.3.4.2, 1. Absatz, der ZTV BEA-StB 09/13 wird geändert in: 

Es gelten die ZTV Asphalt-StB 07/13, Abschnitte 3.7 bis 3.10 in Verbindung mit 

Ziffer 6.8.3. Dünne Asphaltdeckschichten in Heißbauweise und Dünne Asphalt-

deckschichten in Heißbauweise auf Versiegelung dürfen nicht auf nasser oder 

wasserhaltiger Unterlage eingebaut werden. 

Abschnitt 3.4.3.4.3, 4. Absatz, der ZTV BEA-StB 09/13 wird geändert in: 

Für das Abstumpfen der Fahrbahnoberfläche gilt die Ziffer 6.8.4 bzw. 6.8.5. 

10.9  Rückformen (RF) 
Abschnitt 3.4.4.3.3, 1. Absatz, der ZTV BEA-StB 09/13 wird geändert in: 

Für das resultierende Asphaltmischgut gelten die Anforderungen der Ziffern 4, 5 

und 6. 

10.9.1  Ausführung 
Abschnitt 3.4.4.4.1 der ZTV BEA-StB 09/13 wird ergänzt um: 

Für den Handeinbau von Asphaltmischgut sind grundsätzlich Thermokübel zum 

Transport des Asphaltmischgutes zu verwenden. Unabhängig von den Anforde-

rungen an die Mindesttemperatur darf die Verweilzeit des Asphaltmischgutes im 

Thermokübel 8 Stunden nicht überschreiten. 
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Abschnitt 3.4.4.4.2, 4. Absatz, der ZTV BEA-StB 09/13 wird geändert in: 

Für das Abstumpfen der Fahrbahnoberfläche gilt die Ziffer 6.8.4 bzw. 6.8.5. 

10.10  Ersatz einer Asphaltdeckschicht (EAD) 

10.10.1 Allgemeines 
Abschnitt 3.4.5.1, der ZTV BEA-StB 09/13 wird geändert in: 

Der Ersatz einer Asphaltdeckschicht erfolgt nach Abfräsen der vorhandenen As-

phaltdeckschicht durch Neueinbau von Asphaltbeton, Splittmastixasphalt oder 

Gussasphalt entsprechend den Anforderungen der Ziffer 6. 

10.10.2 Anwendung 
Abschnitt 3.4.5.2, 3. Absatz, der ZTV BEA-StB 09/13 wird geändert in: 

Bei der Wahl der Asphaltdeckschichtart und Asphaltmischgutsorte ist die ReStra 

der Behörde für Verkehr und Mobilitätswende zu beachten. 

10.10.3 Baustoffe, Baustoffgemische 
Abschnitt 3.4.5.3 der ZTV BEA-StB 09/13 wird geändert in: 

Es gilt Ziffer 10.3. 

10.10.4 Ausführung 
Abschnitt 3.4.5.5 und 3.4.5.6 der ZTV BEA-StB 09/13 werden geändert in: 

Es gilt Ziffer 6.8. 

10.11  Erneuerung 

10.11.1 Baugrundsätze 
Abschnitt 3.5.2, 2. Absatz, 1. Satz, der ZTV BEA-StB 09/13 wird geändert in: 

Die Art der Erneuerung und die Dicke der neuen Schichten sind in Anlehnung an 

die ReStra der Behörde für Verkehr und Mobilitätswende zu wählen. 

10.11.2 Baustoffe, Baustoffgemische 
Abschnitt 3.5.3 der ZTV BEA-StB 09/13 wird geändert in: 

Für Asphaltdeckschichten gelten die Anforderungen der Ziffer 6.6.1, für Asphalt-

binderschichten gelten die Anforderungen der Ziffer 5.6.1 und für Asphalttrag-

schichten gelten die Anforderungen der Ziffer 4.5.1. 
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10.11.3 Ausführung 
Abschnitt 3.5.4, 1. bis 3. Absatz, der ZTV BEA-StB 09/13 werden geändert in: 

Erneuerungsmaßnahmen setzen eine ebene, profilgerechte Unterlage voraus, so 

dass der Einbau der neuen Schichten in gleichmäßiger Dicke und nach den Anfor-

derungen der ZTV Asphalt-StB 07/13 in Verbindung mit den Ziffern 4 bis 6 erfolgen 

kann. 

Bei teilweisem oder vollständigem Ersatz der vorhandenen Befestigung sind die 

Asphaltschichten so sorgfältig auszubauen, dass der Einbau der neuen Schichten 

nach den Anforderungen der ZTV Asphalt-StB 07/13 in Verbindung mit den Ziffern 

4 bis 6 erfolgen kann. 

Abschnitt 3.5.4 der ZTV BEA-StB 09/13 wird ergänzt um: 

Für den Handeinbau von Asphaltmischgut sind grundsätzlich Thermokübel zum 

Transport des Asphaltmischgutes zu verwenden. Unabhängig von den Anforde-

rungen an die Mindesttemperatur darf die Verweilzeit des Asphaltmischgutes im 

Thermokübel 8 Stunden nicht überschreiten. 

10.12  Grenzwerte und Toleranzen 
Abschnitt 4.2.2, 2. Absatz, der ZTV BEA-StB 09/13 wird geändert in: 

Für den Verdichtungsgrad der fertigen Schicht gelten bei Erhaltungsmaßnahmen 

nach den Abschnitten 3.4.4 (Rückformen-RF), 3.4.5 (Ersatz einer Deckschicht-

EAD) und 3.5 (Erneuerung) die Anforderungen der Ziffern 5 und 6. Bei Dünnen 

Schichten im Heißeinbau darf der Verdichtungsgrad der fertigen Schicht 96 % nicht 

unterschreiten. 

Abschnitt 4.2.2, 3. Absatz, der ZTV BEA-StB 09/13 wird geändert in: 

Der Hohlraumgehalt in der fertigen Asphaltdeckschicht nach den Abschnitten 

3.2.4, 3.4.4, 3.4.5, und 3.5 der ZTV BEA-StB 09/13 darf die für die jeweilige As-

phaltmischgutart und -sorte in den ZTV Asphalt-StB 07/13 angegebenen Grenz-

werte nicht überschreiten.  

Abschnitt 4.2.4, 1. Absatz, der ZTV BEA-StB 09/13 wird geändert in: 

Für Unebenheiten der Oberfläche innerhalb einer 4 m langen Messstrecke in 

Längs- und Querrichtung gelten die Grenzwerte der Ziffern 5.8 und 6.8, sofern in 

nachfolgenden Abschnitten der ZTV BEA-StB 09/13 keine anderen Regelungen 

getroffen werden. 
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10.13  Prüfungen 
Abschnitt 5.2.2, 1. Satz, der ZTV BEA-StB 09/13 wird geändert in: 

Der Erstprüfungsbericht für Asphaltmischgut gilt nur für eine Sollzusammenset-

zung und ist nur mit dem Sichtvermerk der Behörde für Verkehr und Mobilitäts-

wende für das laufende Kalenderjahr und bis zum 31. März des Folgejahres gültig. 

Er kann höchstens zweimal durch erneuten Sichtvermerk für ein weiteres Kalen-

derjahr verlängert werden. 

10.14 Mängelansprüche 
Abschnitte 6, der ZTV BEA-StB 09/13 wird geändert in: 

Für die Abnahme gelten die Angaben der Ziffern 4.8, 5.10 und 6.10, sofern in nach-

folgenden Abschnitten der ZTV BEA-StB 09/13 keine anderen Regelungen getrof-

fen werden. 
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Bestimmung der Dicken von Oberbauschichten für die 
Abrechnung und Abnahme 

Es gelten die 

Technischen Prüfvorschriften zur Bestimmung der Dicken von 
Oberbauschichten im Straßenbau (TP D-StB), 

jedoch mit folgenden Änderungen bzw. Ergänzungen: 

Elektromagnetische Dickenmessung 

A.I.1  Anwendung 
Abschnitt 2.1.1 der TP D-StB wird ergänzt um: 

Die mit der elektromagnetischen Dickenmessung ermittelte Schichtdicke 

wird sowohl zur Abnahme als auch zur Abrechnung herangezogen. Bei 

Zweifeln an der Richtigkeit der Messungen sind Nachmessungen mit einem 

geeigneten Verfahren nach TP D-StB vorzunehmen. Die Kosten trägt die 

unterliegende Partei. 

Es ist wie folgt zu verfahren: 

A.I.1.1  Einbau von Asphaltschichten nach Dicke 
Bei Neu-, Um- und Ausbaumaßnahmen ist im Bauvertrag der Einbau von 

Asphaltschichten nach Einbaudicke zu vereinbaren, wenn die Einbaufläche 

größer als 1.000 m2 ist. Bei Einbauflächen kleiner als 1.000 m2 kann nach 

A.I.1.2 verfahren werden. 

Die mit dem elektromagnetischen Messverfahren ermittelten Schichtdicken 

sind Grundlage für die Abnahme und Abrechnung. Unabhängig hiervon sind 

dem Auftraggeber die dazugehörigen Wiegescheine auszuhändigen. 

A.I.1.2  Einbau von Asphaltschichten nach Einbaumenge 
Bei Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen ist im Bauvertrag der 

Einbau von Asphaltschichten in der Regel nach Einbaumenge zu 

vereinbaren. 

Die über die Wiegescheine nachgewiesene Einbaumenge ist die Grundlage 

für die Abnahme und Abrechnung. 

Bei einer ausreichend ebenen Unterlage - z.B. Asphaltdeckschicht auf 

neuer Asphaltbinderschicht - kann nach A.I.1.1 verfahren werden. 
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A.I.2  Messeinrichtung 

Abschnitt 2.1.3, 3. Spiegelstrich, der TP D-StB wird geändert in: 

Als Gegenpol sind selbstklebende Messstreifen aus Aluminiumfolie 

(Mindestdicke 0,1 mm) oder zu nagelnde Aluminiumbleche (Mindestdicke 

0,25 mm) in einer Breite von mindestens 30 cm und einer Länge von 

mindestens 70 cm zu verwenden. 

A.I.3  Messstellen 
Abschnitt 2.1.6 der TP D-StB wird ergänzt um: 

Die Anordnung der Gegenpole ist entsprechend Bild 1 vorzunehmen. 

Zur Mittelwertbildung sollen je Schicht mindestens 20 Messstellen angelegt 

werden. Die Gegenpole sind dabei über die Einbaufläche regelmäßig zu 

verteilen. Im Querprofil sind mindestens drei Messstellen anzuordnen, der 

Abstand der Querprofile untereinander beträgt höchstens 50 m. Eine 

Erhöhung der Messstellen je Querprofil und eine Verringerung des 

Abstandes der Querprofile sind nach den örtlichen Verhältnissen möglich. 

In begründeten Einzelfällen – z.B. komplizierte Knotenpunkte – kann für die 

Abnahme und Abrechnung die Einbaufläche in Teilabschnitte aufgeteilt und 

gesondert behandelt werden. In diesen Einzelfällen kann von einem Abzug 

für Einzelwerte abgesehen werden. Dieses ist gesondert zu vereinbaren. 

Anstelle einzelner Messfolien kann über das Querprofil auch eine 

durchgehende 30 cm breite Folie aufgebracht werden, wenn eine dichtere 

Messstellenfolge sinnvoll ist - z.B. bei Unterhaltungs- und 

Instandsetzungsmaßnahmen. 

Wird nach dem Einbau der zu messenden Schicht festgestellt, dass mehr 

als 10 % der Gegenpole auf Grund deren Beschädigung eine 

ordnungsgemäße Messung nicht zulassen oder Gegenpole fehlen, ist 

ersatzweise die Schichtdicke an Bohrkernen zu ermitteln. Die Kosten hierfür 

trägt der Auftragnehmer. 

A.I.4  Durchführung der Messungen 
Abschnitt 2.1.6 der TP D-StB wird ergänzt um: 

Der Auftragnehmer (AN) hat die Gegenpole vorzuhalten und zu verlegen. 

Die Kosten hierfür sind nach gesonderten Positionen des 

Leistungsverzeichnisses zu vergüten. Der Auftraggeber (AG) hält ein 

Messgerät vor. 

Die einzelnen Messstellen werden nach Angaben des AG festgelegt und 

vom AN durch geeignete Maßnahmen gesichert. 
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Die Einbaudicke der einzelnen Asphaltschichten ist getrennt zu ermitteln. 

Abschnitt 2.1.7, der TP D-StB in Bezug auf die elektromagnetische Dickenmessung 

wird geändert in: 

Die Messergebnisse sind in das Formblatt 1 einzutragen und vom AN und 

AG schriftlich anzuerkennen. 

A.I.5  Abrechnung und Abnahme 

A.I.5.1  Abrechnung 
Die Abrechnung ist mit den Formblättern 1 und 2 durchzuführen. 

A.I.5.2  Abnahme 
Die Ermittlung der Abzüge auf Grund von Mängeln bei der Einbaudicke wird 

mit den Formblättern 1 bis 3 vorgenommen. 
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Bild 1: Anordnung der Gegenpole 
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                  B 
 Messstellen 2 und 3 jeweils    
 in den äußeren Drittels-              T 
 punkten des Fahrstreifens 
       
           2. TS 

 AL-Folie evtl. AL-Blech 

AL-Folie 

AL-Folie 

 Messsonde 
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Abrechnung von Asphaltschichten       Formblatt 2 

Baumaßnahme:   

Messabschnitt von Stat.: bis Stat.:  

 Losgröße: m2 

Auftraggeber:    

Auftragnehmer:    
 
 
1.) Schichtdickenausgleich 
 Soll-

dicke 
Mittlere 
Dicke 

(Blatt 1) 

 

Minder- Mehr- 

Verteilung der Mehrdicken Restmehr
- 

dicke der 
D 

anrechenbare Dicke 
(D:  

Soll + max. 5%) 

 dicke aus der in die 
B 

in die  
T 

  

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

D     D     

B     B     

T          

 
2.) Ermittlung der Abrechnungseinheitspreise (EP‘) 
 

Angebotspreis        x  anrechenbare Dicke =  Abrechnungspreis EP’ 
Solldicke 

 (10) (11) (12) 

D  
  

B  
  

T  
  

 
EP‘ für die T :   EUR/m2 

EP‘ für die D + B + T :   EUR/m2 

EP‘ für die D + T :   EUR/m2 

EP‘ für die D + B :   EUR/m2 

EP‘ für die D :   EUR/m2 

 

Aufgestellt: Hamburg, den    

 Dienststelle:    Name:   
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Abnahme von Asphaltschichten Formblatt 3 

Baumaßnahme:   

Messabschnitt von Stat.: bis Stat.:  

 Losgröße: m2 

Auftraggeber:    

Auftragnehmer:    

1.) Abzüge auf Grund von Mängeln bei den Einzelwerten 

lfd. Nr. 
Schichtart 

 p : 100 x EP' x   3,75   x   zugeordnete    =       EUR
 = DM 
        
 

            

abzuziehender 
Wert in EUR 
(Summen) z.B. T 

oder D + B 
(13) - (16) 
aus Blatt 1 aus Blatt 2  Losgröße 

Messpunkte 
 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

2.) Abzüge auf Grund von Mängeln beim Mittelwert 

Schichtart  p : 100 x EP' x 3,75 x Gesamtfläche = EUR 
 

 

 (20) - (22) aus Bl. 2    
T      

D + B      
D      

 
Gesamtsumme des Abzuges  

Aufgestellt: Hamburg, den   

  Dienststelle:     Name:     
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A.I.6.  Hinweise zum Ausfüllen der Formblätter*) 
A.I.6.1. Abrechnung 

zu Formblatt 1                                                                                                              Blatt I.5  

Spalten Arbeitsvorgang 

(1) - (3) Einbaudicken durch Messen feststellen und die Werte eintragen. Die 
eingetragenen Messergebnisse sind vom AG und AN durch Unterschriften 
anzuerkennen.  
Summe aller Dicken bilden und die mittlere Dicke (arithmetisches Mittel) 
errechnen und eintragen. Die mittlere Dicke ist die Abrechnungsdicke  
(vgl. ZTV Asphalt-StB 07/13, Abschnitt 7.3.1.1). 

 
 

zu Formblatt 2                                                                                                               Blatt I.6 

Spalten Arbeitsvorgang 

(1) - (2) 

 
(3) - (4) 
(5) - (7) 

 
 

(8) - (9) 
 
 

(10) - (12) 

Werte für die Solldicke (vertraglich vereinbarte Dicke, ggf. korrigiert gem. 
Ziffer 5.1) und mittlere Dicken aus Formblatt 1 (unterhalb Spalten 1-3) 
übertragen. 
Minder- und Mehrdicken aus der Differenz von (1) und (2) bestimmen. 
Die Minderdicken untenliegender Schichten werden durch die Mehrdicken 
darüber liegender Schichten ausgeglichen (vgl. ZTV Asphalt-StB 07/13, 
Abschnitt 7.3.1). 
Verbleibt nach dem Ausgleich in der Deckschicht noch eine Mehrdicke, so 
wird diese bis zu maximal 5% der Solldicke angerechnet (anrechenbare 
Dicke, vgl. ZTV Asphalt-StB 07/13, Abschnitt 7.3.1). 
Liegt die anrechenbare Dicke unter der Solldicke, so wird der Angebotspreis 
entsprechend dem Verhältnis von anrechenbarer Dicke zu Solldicke  
vermindert (Abrechnungseinheitspreis EP’) 
(vgl. ZTV Asphalt-StB 07/13, Abschnitt 7.3.1). 

*) Es ist zweckmäßig, die Messwerte mit einem Tabellen-Kalkulationsprogramm entsprechend den nachfolgenden  
 Rechenanweisungen zu verarbeiten. 
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A.I.6.2  Abnahme 

zu Formblatt 1                                                                                                               Blatt I.5 

Spalten Arbeitsvorgang 

 

(4) - (6) 
 
 
 
 

(7) - (8) 
 

(9) - (12) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(13) - (16) 
 
 
 

(17) - (19) 
 
 
 
 
 
 
 
 

(20) - (22) 

Einzelwertbetrachtung: 

Für die gemessenen Dicken der Spalten (1) – (3) an den Messstellen einen 
Schichtdickenausgleich anlog dem Verfahren bei der Abrechnung 
vornehmen (vgl. ZTV Asphalt-StB 07/13, Abschnitt A.2.1). Die 
ausgeglichenen sowie die nicht auszugleichenden Dicken in die Spalten 
eintragen. 

Die für den weiteren Rechengang benötigten Werte durch Summenbildung 
errechnen. 
Den zulässigen Grenzwert für die jeweiligen Schichten/Schichtenpakete 
durch Differenzbildung von Solldicke (vertraglich vereinbarte Dicke, ggf. 
korrigiert gem. Ziff. 5.1) und angegebenen Toleranzen ermitteln und in das 
jeweilige Feld der Kopfzeile eintragen (vgl. ZTV Asphalt-StB 07/13, Abschnitt 
4.2.1, Tabelle 24, Zeile b)). 
Wenn bei einem 2-stufigen Ausbau die endgültige Decke erst später 
aufgebracht wird, sind die zulässigen Grenzwerte sinngemäß anzuwenden, 
d.h. für die oberste Schicht der vorläufigen Decke ist der zulässige Grenzwert 
aus Soll - 25% und für das Schichtenpaket aus Decke und Asphalttragschicht 
aus Soll - 15% zu bilden (vgl. ZTV Asphalt-StB 07/13, Abschnitt 4.2.1, Tabelle 
24 Fußnote 1). 
Die Einzelwerte (Spalten 4, 6, 7, 8) mit den zulässigen Grenzwerten 
vergleichen. Einzelwerte, die den zulässigen Grenzwert unterschreiten sind 
Mangeldicken. Diese in die zugehörigen Spalten übertragen. 
Die über den zulässigen Grenzwert hinausgehende Unterschreitung  
in % der Solldicke (p-Wert) gemäß der angegebenen Formel ermitteln 
(vgl. ZTV Asphalt-StB 07/13, Abschnitt A.2.1). 

Mittelwertbetrachtung: 
Den zulässigen Grenzwert für die jeweiligen Schichten/Schichtenpakete 
durch Differenzbildung von Solldicke (vertraglich vereinbarte Dicke, ggf. 
korrigiert gem. Ziff. 5.1) und angegebenen Toleranzen ermitteln und in das 
jeweilige Feld der Kopfzeile eintragen (vgl. ZTV Asphalt-StB 07/13, Abschnitt 
4.2.1, Tabelle 24, Zeile a)). 
Die mittleren Dicken unterhalb der Spalten (4), (6) und (8) mit den zulässigen 
Grenzwerten vergleichen. Mittlere Dicken, die den zulässigen Grenzwert 
unterschreiten (Mangeldicken) übertragen. 

Die über den zulässigen Grenzwert hinausgehende Unterschreitung in % der 
Solldicke (p-Wert) gemäß der angegebenen Formel ermitteln 

  (vgl. ZTV Asphalt-StB 07/13, Abschnitt A.2.1). 
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zu Formblatt 3                                                                                                               Blatt I.7 

 Arbeitsvorgang 

 
Einzelwertbetrachtung: 

Die Abzüge aus der Einzelwertbetrachtung werden getrennt für die D, für  
D + B, für D + B + T und für die T gemäß der angegebenen Abzugsformel 
berechnet (vgl. ZTV Asphalt-StB 07/13, Abschnitt A.2.1). 
In die Abzugsformel gehen ein: 
Die p-Werte aus dem Formblatt 1, Spalten (13) - (16), die 
Abrechnungseinheitspreise EP’ (verminderte Angebotspreise) aus dem 
Formblatt 2 (Abschnitt 2.) und die zugeordnete Teilfläche für einen 
Messpunkt, die sich aus der Losgröße, dividiert durch die Anzahl aller 
Messpunkte ergibt. 
Ein Mangel (zu dünne Asphaltdeck-, Asphalttragschicht oder Asphaltdeck- 
und Asphaltbinderschicht zusammen) ist nur einmal durch einen Abzug 
abzugelten. Es ist daher bei den Einzelwerten an den Messstellen ein 
Vergleich der Abzüge für die betreffende Schicht mit den Abzügen für 
Schichtenpakete, in denen die betreffende Schicht enthalten ist, 
vorzunehmen. Der jeweils höchste Abzug ist maßgebend. 

Mittelwertbetrachtung: 

Die Abzüge aus der Mittelwertbetrachtung werden getrennt für die D, für  
D + B und die T gemäß der angegebenen Formel berechnet (vgl. ZTV 
Asphalt-StB 07/13, Abschnitt A.2.1. 
In die Abzugsformel gehen ein: 
Die p-Werte aus dem Formblatt 1, Spalten (20) - (22), die 
Abrechnungseinheitspreise EP’ (verminderte Angebotspreise) aus dem 
Formblatt 2 (Abschn. 2.) und die Gesamtfläche (Losgröße). 

Ermittlung des Gesamtabzuges: 

Die Abzüge aus der Einzelwertbetrachtung (Summe der Teilabzüge aus den 
Einzelwerten) und der Mittelwertbetrachtung (Mittelwerte aus sämtlichen 
Einzelwerten) werden gegenübergestellt, und zwar getrennt für die D, für die 
D + B und die T. Für jede Schicht bzw. für jedes Schichtenpaket ist der jeweils 
höhere Abzugswert in Rechnung zu stellen (vgl. ZTV Asphalt-StB 07/13, 
Abschnitt A.2.1). 
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Abzüge bei Über- oder Unterschreitungen von Grenzwerten 

Der AG kann bei Über- bzw. Unterschreitungen von Grenzwerten, die einen 

Sachmangel nach § 13 Absatz 1 VOB/B darstellen, dem Auftragnehmer 

anbieten, im Rahmen einer einzelvertraglichen Vereinbarung die 

Geltendmachung von Mängelansprüchen (§ 13 Absatz 5 VOB/B) vorerst 

zurückzustellen und dafür als Ausgleich einen Abzug vorzunehmen. Die Höhe 

des Abzuges bemisst sich nach den jeweils im Anhang der 

ZTV E-StB 17 

ZTV Asphalt-StB 07/13 
ZTV Beton-StB 07 

enthaltenen Abzugsformeln. 

Darin bedeutet: 

 A = Abzug in EUR 

 p = Über- bzw. Unterschreitung des Grenzwertes in % 

 EP = der sich aus der Abrechnung ergebende Einheitspreis in EUR/m2 

 F = dem Nachweis zugehörige Fläche in m2 

Folgende Änderungen bzw. Ergänzungen zu den o.g. Regelwerken können 

berücksichtigt werden: 

- Hohlraumgehalt der fertigen Schicht 

  Abzugsformel A = x 3 x EP x F 

p = absolute Abweichung bis 2 Vol.-% über 
den angegebenen Grenzwert in % 

Die Abzugsregelung der ZTV Asphalt-StB 07/13 für eine eventuell an gleicher 

Stelle vorhandene Unterschreitung des Verdichtungsgrades bleibt unberührt. 

- Schichtenverbund 

Bei einer Unterschreitung des Grenzwertes für die Anforderung an die 

Scherkraft zwischen zwei Asphaltschichten oder –lagen ist es angemessen, 

anstelle der Mängelbeseitigung einen Abzug gemäß folgender Formeln zu 

vereinbaren. 

Deckschicht auf Binderschicht (Bereich Wert ≥ 1 kN <15 kN): 

𝐴𝐴 =  
1

100
∗ (0,372 ∗ 𝑝𝑝2 + 0,149 ∗ 𝑝𝑝) ∗�𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖 ∗ 𝐹𝐹 

Deckschicht auf Tragschicht (Bereich Wert ≥ 1 kN < 12 kN): 

𝐴𝐴 =  
1

100
∗ (0,436 ∗ 𝑝𝑝2 + 2,023 ∗ 𝑝𝑝) ∗�𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖 ∗ 𝐹𝐹 

2

100
p
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Binderschicht auf Tragschicht, Tragschicht auf Tragschicht (Bereich Wert ≥ 1 kN < 12 

kN): 

𝐴𝐴 =  
1

100
∗ (0,115 ∗ 𝑝𝑝2 + 1,922 ∗ 𝑝𝑝) ∗�𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖 ∗ 𝐹𝐹 

Binderschicht auf Tragschicht, Tragschicht auf Tragschicht (Bereich Wert < 1 

kN): 

𝐴𝐴 =  
50

100
∗�𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖 ∗ 𝐹𝐹 

Sind mehrere Schichten der gleichen Fläche von dem Mangel betroffen, werden 

die einzelnen Abzüge aufsummiert. Der maximale Abzug für diese Fläche darf 

dabei folgenden Wert nicht überschreiten: 

Gesamtabzug: 

𝐴𝐴 =  
80

100
∗�𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖 ∗ 𝐹𝐹 

Darin bedeuten: 

A   =  Abzug in EUR 

P   =  über den Grenzwert hinausgehende Unterschreitung des geforderten  

           Schichtenverbundes in KN 

EPi  =  Einheitspreise nach den Abschnitten 7.3.1, 7.3.2 oder 7.3.3 in EUR/m² 

für alle Schichten/Lagen, die über der mangelhaften Schichtgrenze 

liegen. Der Einheitspreis für die obere Lage der Tragschicht ist dabei 

anteilig nach der Solldicke zu ermitteln. Einheitspreise in EUR/t sind 

auf die zugehörigen Gesamteinbauflächen des Bauvertrages 

umzurechnen. 

F    =  der Probe zugehörige Einbaufläche in m² 

 

- Aufhellungsanteil 

 Abzugsformel A = x 1 x EP x F 

 P = Unterschreitung der in der Tabelle 6.3  
   angegebenen Grenzwerte in M.-%,  
   jedoch maximal bis zu einem Preisabzug  
   von 50 % des Abrechnungsbetrages für  
   die beanstandete Fläche. Bei einer größ- 
   eren Abweichung kann eine vertrags- 
   gerechte Deckschicht verlangt werden. 
 

2

100
p

 



ZTV/St-Hmb.09 Anhang II Blatt II.3 
11/17 

 

- Abzüge für Betonwaren 
Für Betonwaren werden Abzüge für kleine Mängel gemäß Ziffer 7.4.3 wie 

folgt errechnet: 

 

- Unter- bzw. Überschreitungen der zulässigen Abmessungen: 

 Bis 50% des Toleranzwertes 10 % Abzug vom Lieferpreis 

 Bis 100% des Toleranzwertes 20 % Abzug vom Lieferpreis 

 

- Unterschreitung der Biegezug- Spaltzug- und Druckfestigkeit: 

 Bis 5% der geforderten Werte 10 % Abzug vom Lieferpreis 

 Bis 10% der geforderten Werte 20 % Abzug vom Lieferpreis 

 

 

- Fehlendes Signum und/oder Fertigungsdatum    10 % Abzug vom Lieferpreis 

 

 

Die Abzüge werden addiert jedoch höchstens bis zu 25 % des Lieferpreises. 

 

Berechnungsmenge ist die Liefermenge bzw. der betreffende Bauabschnitt, von 

der oder dem die Betonwaren entnommen und geprüft werden. Der Auftragnehmer 

hat die Möglichkeit, auf eigene Kosten Eingrenzungsprüfungen durchzuführen (vgl. 

Ziffer 7.4.1, zusätzliche Kontrollprüfungen). 

 


	RS 3-23 ZTV Fortschreibung_Final
	ZTVSt-Hmb_Fassung0723
	ZTV 0.1 Deckblatt-0722_Stand 2220703
	ZTV 0.2 Ü1 Ü2 0723_Stand 230703
	ZTV 0.3 Inhaltverzeichnis-0222_Stand 220202
	ZTV 1-0723_Stand 230703
	ZTV/St-Hmb.09
	ZTV/St-Hmb.09
	ZTV/St-Hmb.09
	ZTV/St-Hmb.09
	ZTV/St-Hmb.09
	ZTV/St-Hmb.09

	ZTV 2-0222_Stand 22-02-01
	ZTV 4-0723_Stand 230703
	ZTV/St-Hmb.09
	ZTV/St-Hmb.09
	ZTV/St-Hmb.09
	ZTV/St-Hmb.09
	ZTV/St-Hmb.09
	ZTV/St-Hmb.09
	ZTV/St-Hmb.09
	ZTV/St-Hmb.09
	ZTV/St-Hmb.09

	ZTV 5-0723_Stand 230703
	ZTV 6-0723_Stand 230703
	ZTV/St-Hmb.09
	ZTV/St-Hmb.09
	ZTV/St-Hmb.09
	R
	ZTV/St-Hmb.09
	ZTV/St-Hmb.09
	ZTV/St-Hmb.09
	ZTV/St-Hmb.09
	ZTV/St-Hmb.09
	ZTV/St-Hmb.09
	ZTV/St-Hmb.09
	ZTV/St-Hmb.09
	ZTV/St-Hmb.09


	ZTV 7-0222_Stand 22-02-02
	Pflasterdecken, Plattenbeläge, Einfassungen
	ZTV/St-Hmb.09
	Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, Ausgabe 2020 (ZTV Pflaster-StB 20),
	Technischen Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, Ausgabe 2020 (TL Pflaster-StB 20),
	Pflasterdecken, Plattenbeläge, Einfassungen
	ZTV/St-Hmb.09
	Pflasterdecken, Plattenbeläge, Einfassungen
	ZTV/St-Hmb.09
	Pflasterdecken, Plattenbeläge, Einfassungen
	ZTV/St-Hmb.09
	Pflasterdecken, Plattenbeläge, Einfassungen
	ZTV/St-Hmb.09
	Pflasterdecken, Plattenbeläge, Einfassungen
	ZTV/St-Hmb.09

	ZTV 8-0222_Stand 22-02-02
	ZTV/St-Hmb.09
	ZTV/St-Hmb.09
	ZTV/St-Hmb.09
	ZTV/St-Hmb.09
	ZTV/St-Hmb.09
	ZTV/St-Hmb.09
	ZTV/St-Hmb.09
	ZTV/St-Hmb.09
	Bk32
	32 ≥ B > 10
	ZTV/St-Hmb.09
	ZTV/St-Hmb.09
	32 ≥ B > 10
	ZTV/St-Hmb.09
	ZTV/St-Hmb.09

	ZTV 9-0723_Stand 230703
	ZTV/St-Hmb.09
	ZTV/St-Hmb.09
	ZTV/St-Hmb.09
	ZTV/St-Hmb.09
	ZTV/St-Hmb.09
	Anzahl Würfel
	ZTV/St-Hmb.09

	ZTV 10-0222_Stand 22-02-01
	Erhaltung - Asphaltbauweisen
	ZTV/St-Hmb.09
	10 Bauliche Erhaltung – Asphaltbauweisen
	Erhaltung - Asphaltbauweisen
	ZTV/St-Hmb.09
	Erhaltung - Asphaltbauweisen
	ZTV/St-Hmb.09
	Erhaltung - Asphaltbauweisen
	ZTV/St-Hmb.09
	Erhaltung - Asphaltbauweisen
	ZTV/St-Hmb.09
	Erhaltung - Asphaltbauweisen
	ZTV/St-Hmb.09
	Erhaltung - Asphaltbauweisen
	ZTV/St-Hmb.09

	ZTV AN1-0222_Stand 22-02-02
	ZTV/St-Hmb.09
	Elektromagnetische Dickenmessung
	ZTV/St-Hmb.09
	ZTV/St-Hmb.09
	ZTV/St-Hmb.09
	ZTV/St-Hmb.09
	ZTV/St-Hmb.09
	ZTV/St-Hmb.09
	ZTV/St-Hmb.09
	ZTV/St-Hmb.09
	ZTV/St-Hmb.09

	ZTV AN2-0222_Stand 22-02-01
	ZTV/St-Hmb.09
	ZTV/St-Hmb.09
	ZTV/St-Hmb.09

	ZTV 3-0222_Stand 22-02-02.pdf
	ZTV/St-Hmb.09
	ZTV/St-Hmb.09
	ZTV/St-Hmb.09
	ZTV/St-Hmb.09
	ZTV/St-Hmb.09
	ZTV/St-Hmb.09
	ZTV/St-Hmb.09



